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(Beginn: 10:01 Uhr)

Vorsitzende Stephanie Schuhknecht (GRÜNE): Sie alle und vor allem die Exper-
tinnen und Experten, die zur heutigen Anhörung geladen sind, begrüße ich ganz 
herzlich hier im Bayerischen Landtag. Wir haben uns bis 14 Uhr Zeit genommen, 
um dieses wichtige Thema zu besprechen. Wir haben uns überlegt, dass wir den 
Anzuhörenden in alphabetischer Reihenfolge zu Beginn jeweils fünf Minuten Zeit 
geben, um ein erstes Statement abzugeben. Dann steigen wir in die erste Frage-
runde ein und gehen wahrscheinlich in Dreierblöcken vor. Wir müssen gucken, wie 
sich die Nachfragen strukturieren, damit wir das Stück für Stück bearbeiten. Herr 
Sepp Bichler, der Geschäftsführer der Energiebauern GmbH, ist derjenige, der für 
die ersten fünf Minuten das Wort bekommt. Bitte schön.

SV Sepp Bichler (Energiebauern GmbH): Zunächst ein herzliches Dankeschön für 
die Einladung und die Möglichkeit, innerhalb von fünf Minuten die wichtigsten Posi-
tionen meinerseits im Schnelldurchlauf darzustellen. Ich fange mit Wind an. Mit 
dem derzeitigen Tempo werden wir die Ziele der Staatsregierung nicht erreichen, 
den Windausbau dahin zu bringen, wo wir ihn haben wollen. Probleme, die wir mo-
mentan erleben, sind: Der Staat ist der größte Preistreiber bei den Pachtflächen. 
Das führt dazu, dass regionale Akteure und Bürgergenossenschaften oft kaum 
zum Zug kommen. Probleme liegen bei der Bundeswehr, bei Flughäfen. Ein nicht 
zu unterschätzendes Problem im Windausbau liegt darin, dass es nicht nur die 
CNH in Bayern gibt, sondern auch dieser Verband der Windkraftgegner den Status 
eines Naturschutzverbandes bekommen hat und damit Klagerecht hat und in der 
Regel diese Anlagen in hohem Maß beklagt werden. Die Klagezeit durch zwei In-
stanzen liegt derzeit bei fünf bis sieben Jahren. Meines Erachtens ist es dringend 
notwendig, dass man den Klagebereich massiv verkürzt. Ich sage es jetzt mal sa-
lopp: Wenn es in unserem Rechtsstaat gelingt, Klimakleber innerhalb von drei Mo-
naten zu Knast zu verurteilen, dann muss es doch auch gelingen, dass wir da was 
hinkriegen. – Der Wind ist übrigens die Maßnahme, mit der man die Winterlücke 
am besten schließen kann.

Trassenbau. Wir erleben, dass der Ausbau der Trassennetze und Umspannwerke 
bei Weitem nicht in dem Tempo abläuft wie es notwendig wäre, um den Strom 
überhaupt ins Netz zu bringen.

Ein Kostenproblem, auf das ich hinweisen möchte, werden die explodierenden 
Netzentgelte sein, wenn man da nicht entsprechende Lösungen findet. Bei Netz-
entgelten werden in erster Linie die Mieter die Betroffenen sein, die kaum Kompen-
sationsmöglichkeiten haben. Eine sofortige Abwendung dieses Problems gelingt 
nur, indem wir bei den Parks oder auch beim Wind Batteriespeicher bauen. Dazu 
ist es allerdings notwendig, keine Baukostenzuschüsse zu verlangen, keine Strom-
steuer und kein Netzentgelt. Es wäre dringend notwendig, diese Batteriespeicher 
im Zuge des Baurechts zu privilegieren, weil es sonst ewig lange dauern wird.

Wir sind beim Bau von Batteriespeichern in den Parks Marktführer und stellen fest, 
dass wir nicht einmal zu 50 % die Chancen nutzen können, die diese Batteriespei-
cher haben. Aber das ist in erster Linie ein Bundesproblem.

Wenn wir den Batteriespeicherausbau schnell hinkriegen sollen, dann überlassen 
Sie das bitte nicht nur den Netzbetreibern. Es gibt Akteure am Markt, die das 
schneller und auch preisgünstiger machen werden.

Netzbedingte Abregelungen sind ein Thema, das in der Branche ungern diskutiert 
wird. Wir haben uns hingesetzt und einfach mal die Zahlen für unsere Parks raus-
geschrieben. Wir haben in Bayern 43 PV-Anlagen. Diese wurden im Jahr 2023 im 
Schnitt zu 12 % abgeregelt. Konkret heißt das, wir haben 37 Millionen Kilowatt-
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stunden nicht ins Netz gekriegt. Das ist immerhin der durchschnittliche Stromver-
brauch von 10.000 Haushalten.

Auf das größte Problem möchte ich auch gleich hinweisen. Das gibt es im Bereich 
der Energie in der Heimat von Markus Söder und Martin Stümpfig. Wir haben da 
einen Ausreißer, bei dem ein Park zu 50 % abgeregelt wurde. Martin, es wäre doch 
eine Chance, dass der Ministerpräsident und du da gemeinsam was auf den Weg 
bringt. Unsere PV-Anlagen in Baden-Württemberg waren zu 4 % abgeregelt und in 
anderen Bundesländern auch nicht in dem hohen Maße. In der vergangenen 
Woche wurden auch unsere Windanlagen an drei Tagen abgeregelt.

Beim PV-Ausbau gibt es in Bayern wenig Probleme. Mit dem derzeitigen Tempo ist 
das Ziel der Staatsregierung zu erreichen. Probleme sind die Mittagsstunden und 
die Abendlücken. Deswegen brauchen wir sehr schnell den flexiblen Stromtarif. 
Hier sind die Energieversorger mit dem Ausbau der Zähler massiv im Rückstand. 
Flexible Stromtarife würden dazu führen, dass der Kunde eventuell bis zu 30 % 
einsparen kann. Wir brauchen natürlich die Batteriespeicher in den Parks. Wir 
müssen die E-Autos in der Mittagszeit laden, also am Arbeitsplatz. Wir sollten 
damit beginnen, die Chancen der E-Mobilität erkennen. Die Batterien in den Elek-
troautos wären nutzbar und könnten abends durchaus eingespeist werden. Bei PV-
Parks ist sicherlich noch die Ost-West-Ausrüstung zu berücksichtigen.

Der Wasserstoff wird auf absehbare Zeit ein knappes Gut und teuer sein. Deshalb 
ist der Einsatz nicht in allen Bereichen lohnend. Beim Wasserstoff brauchen wir 
niedrige Strompreise und natürlich eine gewisse Mindestlaufzeit. Deswegen ist es 
nicht sinnvoll, Wasserstoff dezentral überall zu produzieren, sondern an Verknüp-
fungspunkten, Umspannwerken usw. Der Wasserbedarf darf nicht unterschätzt 
werden.

Biogas ist unter den derzeitigen Voraussetzungen die mit Abstand teuerste regene-
rative Energie. Deswegen sollten wir die Anlagen um Gottes Willen nicht im Dauer-
betrieb laufen lassen. Es ist ein Witz, wenn an einem so schönen Tag wie heute 
mittags das Biogas läuft und Photovoltaik abgeregelt wird. Also: flexibel nutzen, die 
Wärme zwingend verwenden und auf die ideologische Verteufelung des Maises 
überprüfen.

Kernenergie. Ich habe es flapsig so umschrieben: Die Kernenergie ist eine Fata 
Morgana und der Versuch, von derzeitigen Problemen abzulenken. – Wir haben 
nicht in zehn und zwanzig Jahren das Problem der Energieversorgung, sondern 
wir müssen es in den nächsten fünf bis zehn Jahren schaffen, sonst sind unsere 
energieintensiven Betriebe weg. Ansonsten haben wir von der Sonne vor der Kern-
energie keine Angst. Wir produzieren mit PV-Parks den Strom zurzeit für unter 
5 Cent und mit Wind für 7 Cent. Wenn wir von Kernenergie reden, erlaube ich mir 
natürlich die Frage: Wo sind die Befürworter des Endlagers?

Zurzeit wird überall über Entbürokratisierung diskutiert. Man glaubt, diese mit der 
Einstellung zusätzlichen Personals zu bewältigen. Wir stellen fest, dass das nicht 
gelingt. Zusätzliches Personal muss erst einmal seinen Arbeitsplatz rechtfertigen. 
Wir haben ein eigenes Planungsbüro mit zehn Beschäftigten und kennen die Amts-
stuben Deutschlands recht gut. Es geht um die Beschleunigung der Planungspro-
zesse in erheblichem Maße und darum, den Vorrang der erneuerbaren Energien 
tatsächlich umzusetzen. Ich erinnere daran, wie schnell wir in Deutschland Flüssig-
gasterminals genehmigt bekommen haben.

Eine Sache, die uns entgegenkommen könnte: Wir bringen Bauleitplanungen in 
sieben Monaten durch. Andere dauern drei Jahre. Es reicht ein Mitarbeiter in einer 
Behörde, der nicht mag, um das Ganze zu verzögern. Deswegen würden wir vor-
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schlagen, eine Clearingstelle einzurichten, an die man sich wenden könnte, und 
die Strukturierung am Arbeitsprozess zu beschleunigen.

Bundesebene. Nach den großen Ankündigungen zur Entbürokratisierung ist davon 
leider wenig in Sicht. Wir müssen das EEG gründlich entschlacken. Stattdessen 
packen wir immer wieder was Neues drauf. Ich nenne Ihnen nur ein Beispiel: In 
dem neuen Sommerpaket wurde die Netzagentur beauftragt, in Zukunft zu prüfen, 
ob diese Parks gewisse Umweltstandards erfüllen. Das ist eigentlich Aufgabe des 
örtlichen Landratsamtes. Jetzt packen wir das wieder bei der Netzagentur drauf. 
Die hat gar keine Erfahrung damit, ist mit ihren derzeitigen Arbeiten überlastet und 
kriegt das noch dazu.

Ziel muss es sein, schnell und kostengünstig die Erzeugung von regenerativen 
Energien zu erreichen und keine Sonderregelungen und Bürokratie, die zusätzlich 
Geld kosten. Schaut euch bitte mal dieses Solarpaket an. Was da alles drin ist und 
wieder zusätzliches Geld kostet!

Wir gehören mittlerweile nicht mehr zu den Kleinen. Aber es ist eigentlich selbst 
uns unmöglich, mit unseren Praxiserfahrungen an das Bundeswirtschaftsministeri-
um zu kommen. Die leben in einem eigenen Kosmos und betreiben da ihre Politik. 
Das ist schrecklich. Wir müssten endlich die Praxisakteure in Entscheidungen ein-
beziehen.

Resümee: Die Herausforderungen bei der CO2-Reduktion und den Umbau der 
Energieversorgung sind groß. Alle Ebenen von Gemeinden bis zum Bund sind ge-
fordert, Verantwortung zu übernehmen. Hören wir bitte endlich mit dem kleinkarier-
ten Parteiengezänk auf. Das hilft nur den demokratiezerstörenden Parteien und 
Gruppierungen.

Vorsitzende Stephanie Schuhknecht (GRÜNE): Danke schön, Herr Bichler. – Es 
wäre gut, wenn wir die fünf Minuten einhielten. Wenn elf Expertinnen und Experten 
je fünf Minuten sprechen, sind wir schon bei einer Stunde, während der keine ein-
zige Nachfrage gestellt wird. Ich verstehe, dass Sie wahnsinnig viel Expertise mit-
bringen und die heute loswerden wollen. Aber damit wir noch in die Diskussion 
kommen, wäre es super, wenn Sie sich einen Timer stellen könnten, damit wir 
näher bei den fünf Minuten bleiben und wir uns alle ein bisschen disziplinieren. – 
Als Nächstes spricht Jörg Ebel, Präsident des Bundesverbandes Solarwirtschaft 
e. V. Bitte schön, Sie haben das Wort.

SV Jörg Ebel (BSW): Vielen Dank, Frau Vorsitzende. – Sehr geehrte Mitglieder 
des Bayerischen Landtags, sehr geehrte Damen und Herren! Mit Ihrer Erlaubnis, 
Frau Vorsitzende, auch liebe junge Gäste! Ich finde es toll, dass ihr heute hier seid, 
weil hier heute eure Zukunft mitverhandelt wird.

Die Frage der raschen und erfolgreichen Transformation unseres Energiesystems 
ist die Schicksalsfrage des Freistaats. Wirtschafts-, Industrie- und Standortpolitik 
setzen heute eine langfristig gesicherte Grünstromversorgung voraus. Nur mit 
einer ausreichenden Grünstromversorgung wird der Freistaat seine Führungsrolle 
auf den vielen wirtschaftlichen Feldern, auf denen er die Führungsrolle innehat, 
beibehalten, ausbauen und neue Führungsrollen erschließen können. Deswegen 
begrüßt der BSW Solar die intensiven Bemühungen des Freistaats Bayern zu 
einem dynamischen Ausbau der Solarenergie. Dank der vorausschauenden Politik 
der Staatsregierung und dank einer von der Solarenergie begeisterten Bevölke-
rung – man kann es nicht anders sagen – stellt die Solarenergie in Bayern mittler-
weile das Lastpferd der Stromversorgung dar. Durch einen dynamischen Ausbau 
der Solarenergie hat Bayern seine Führungsrolle nicht nur auf nationaler Ebene, 
sondern auch auf internationaler Ebene gestärkt.
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Als Präsident der deutschen Solarwirtschaft und als Vertreter der Sektion Bayern 
freue ich mich sehr über die Möglichkeit, heute zu Ihren Fragen Stellung nehmen 
zu dürfen und möchte dafür auch im Namen unserer Mitglieder sehr herzlich dan-
ken. Die Solarenergie als wichtigster Stromerzeuger Bayerns sowie als günstigste, 
als beliebteste und seit Jahren in Bayern, Deutschland und weltweit am schnells-
ten und am stärksten ausgebaute modulare und speicherbare Energieerzeugungs-
technologie ist gerne bereit, ihren Beitrag zu leisten. Dabei steht keine der erneuer-
baren Energien für sich alleine. Entscheidend für die Transformation der 
Stromerzeugung sind Dezentralität und Multipolarität. Nur gemeinsam mit Bioener-
gie, mit Windenergie, mit Wasserkraft, mit Geothermie und mit Wasserstoff wird die 
Transformation gelingen. Daher ist es gut, dass der Zubau der Windenergie an 
Fahrt aufnimmt, und aus diesem Grund unterstützen wir von der Solarwirtschaft 
das Bemühen der Bioenergie zur Absicherung der Kapazitäten und zur Nutzung 
ihrer besonderen Fähigkeiten auf dem Feld der Flexibilität.

Nachdem, meine sehr geehrten Damen und Herren, die Grundsatzentscheidung, 
die großen Linien, in den letzten Jahren gefällt worden sind und entschieden wor-
den sind, öffnet sich jetzt der Raum, die Transformation entschiedener und konsis-
tenter voranzutreiben. Das hat die Staatsregierung erkannt und mit dem Memoran-
dum-of-Unterstanding-Prozess, in dem Netzbetreiber, Landwirte, Solarwirtschaft 
und viele andere Stakeholder zusammengebracht wurden, dazu eingeladen, zu 
prüfen, wie diese verschiedenen Interessen in Einklang gebracht werden können 
und wie dadurch die Transformation beschleunigt werden kann. Dazu gibt es Rü-
ckenwind aus Berlin. Das Solarpaket 1 wird ganz ohne Zweifel einen weiteren 
Schub für die Solarenergie in Bayern bringen. Mit neuen Gebäudestromkonzepten, 
mit verbesserten Vergütungen für die Gewerbephotovoltaik werden wir den Ausbau 
beschleunigen und die Integration erneuerbarer Energien vorantreiben. Auch hier 
hat Bayern einen ganz wesentlichen Impuls gegeben; denn ohne die Öffnung der 
benachteiligten Gebiete für Photovoltaik-Freiflächen vor wenigen Jahren wäre die 
Öffnung der benachteiligten Gebiete im Bund nicht gelungen. Nur dadurch, dass 
wir vorgeführt haben, dass das im Einklang mit der Landwirtschaft möglich ist, 
wurde dann auch im Bund gesagt, das ist ein guter, gangbarer Weg. Bayern erfüllt 
auch deswegen bereits heute die Vorgaben des EEG, eines hälftigen Ausbaus der 
Solarenergie auf Gebäuden und auf den Freiflächen.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, bei der allgemein gewünschten und vo-
rangetriebenen Beschleunigung der Transformation spielen, wir alle wissen es, 
Speicher eine entscheidende Rolle. Sie sind der Schlüssel zur Stabilisierung des 
Netzes, zur Sicherung der Versorgung in den Wintermonaten. Im Sommer können 
Sie die Mittagsspitzen zwischenspeichern und so für einen Tag-Nacht-Ausgleich 
sorgen.

Eine weitere zentrale Herausforderung, der wir uns stellen müssen, ist der Ausbau 
der Netze. Dieser hinkt in ganz Deutschland dem Ausbau der Erneuerbaren hinter-
her. Es ist wichtig, dass wir die notwendigen Investitionen tätigen und gleichzeitig 
sicherstellen, dass der Ausbau nicht durch bürokratische Hürden behindert wird. 
Die Solarenergie hat in Bayern die zentrale Rolle auf dem Weg zu einer nachhalti-
gen Energieversorgung. Die Solarwirtschaft, meine sehr geehrten Damen und Her-
ren, steht bereit, in Bayern ihren Beitrag zu einer sicheren und bezahlbaren Versor-
gung durch Grünstrom zu leisten, und ich freue mich sehr über die Sitzung und 
auch auf Ihre Fragen.

SVe Dr. Daniela Fietze (Stiftung Umweltenergierecht): Frau Vorsitzende, sehr ge-
ehrte Mitglieder des Landtags, sehr geehrte Kollegen! Wenn man als Juristin den 
Begriff "Beschleunigung der Energiewende" hört, dann fallen einem spontan die 
zahlreichen rechtlichen Impulse ein, die in den letzten Jahren aus der EU und auch 
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vom Bundesrecht gekommen sind. Ich habe mir im Vorfeld dieser Anhörung des-
wegen spezifisch überlegt: Wo bestehen rechtliche Spielräume für die Bundeslän-
der, also auch für den Freistaat Bayern, über diese EU-rechtlichen und bundes-
rechtlichen Impulse hinaus einen Schritt weiter in Richtung "Beschleunigung der 
Energiewende" zu gehen? – Dabei bin ich gedanklich in einem Dreischritt vorge-
gangen. Ich habe überlegt: Wo könnte der Freistaat finanziell mit Aussicht auf Er-
folg bestimmte Aktivitäten oder Akteure fördern? Wo könnte er ordnungsrechtlich 
etwas fordern, also anordnen, dass etwas zu tun ist? Wo gibt es eine Möglichkeit, 
dass man bestimmte Akteure oder Tätigkeiten privilegiert, also dass man zum Bei-
spiel geltende rechtliche Anforderungen zurücknimmt und/oder Verfahren be-
schleunigt?

Wenn man in den Bereich des Förderns schaut, dann sieht man, dass für Bayern 
eher eng begrenzte, ausgewählte spezifische Bereiche offenbleiben; denn da, wo 
das Erneuerbare-Energien-Gesetz des Bundes gilt, wo das schon etwas fördert, 
greift ein sogenanntes Kumulierungsverbot. Zwei Fördertöpfe vom Bund und vom 
Land dürfte man nur in Anspruch nehmen, wenn man insgesamt nicht mehr Förde-
rung bekommt als die Erzeugung der erneuerbaren Energie kostet. Das heißt, woll-
te der Freistaat fördern, sollte er sich meiner Ansicht nach einen Bereich suchen, 
in dem das EEG noch nicht fördert, zum Beispiel im Bereich des Zubaus netzdien-
licher Speicher im Quartier. Auch dann ist man nicht völlig in einem rechtsfreien 
Raum unterwegs; denn man muss das EU-Beihilferecht beachten. Aber das wäre 
eine Möglichkeit, wo der Freistaat tätig werden könnte.

Gehen wir in den zweiten Bereich, den Bereich des Forderns. Da ist der Freistaat 
schon einen wesentlichen Schritt gegangen, indem er in Artikel 44a der Baye-
rischen Bauordnung für Nichtwohngebäude eine Solardachpflicht angeordnet hat. 
Für Wohngebäude gilt eine Soll-Regelung. Ich verrate Ihnen kein Geheimnis, wenn 
ich sage, wenn man eine Soll-Regelung zu einer Muss-Regelung weiterentwickelt, 
geht davon noch mal eine größere Hebelwirkung für die Energiewende aus. Das 
wäre eine Möglichkeit, die Bayern hätte. Höherrangiges Recht lässt diesen Spiel-
raum und stünde einer solchen Solardachpflicht auch für Wohngebäude nicht ent-
gegen.

Wenn wir in den letzten Bereich des Privilegierens oder des Vereinfachens schau-
en, dann habe ich besonders die Abstandsflächen in Artikel 6 der Bayerischen 
Bauordnung in den Blick genommen; denn die gelten auch für Windenergieanla-
gen. Da diese Windenergieanlagen relativ hoch sind, erstrecken sich diese Ab-
standsflächen meistens auch auf angrenzende Grundstücke. Das bedeutet für die 
Projektierer, dass sie auf die jeweiligen Eigentümer zugehen und mit denen Ab-
standsflächensicherungen vereinbaren müssen. Es muss sichergestellt sein, dass 
diese Abstandsflächen auf den benachbarten Grundstücken nicht bebaut werden. 
Das kostet Zeit; das kostet Geld. Letztlich wird das übrigens auch wieder auf den 
Strompreis aufgeschlagen. Im schlimmsten Falle kann es dazu führen, dass eine 
Windenergieanlage gar nicht gebaut wird, wenn nämlich der Eigentümer des Nach-
bargrundstücks dieser Flächensicherung nicht zustimmt.

Diese Abstandsflächen in der Bauordnung dienen an sich dazu, Belichtung und 
Belüftung in besiedelten Gebieten zu gewährleisten, sodass ein gesundes Arbeits- 
und Wohnumfeld gewährleistet ist, und auch dazu, die Übertragung von Bränden 
zu verhindern. Sie merken schon, das ist bei Windenergieanlagen eigentlich gar 
nicht einschlägig; denn die stehen nicht in besiedelten Gebieten, sondern meistens 
freistehend auf einem Feld. Deswegen spräche nichts dagegen, die Geltung dieser 
Abstandsregelungen für Windenergieanlagen mittels einer Sonderregelung abzu-
schaffen. Mecklenburg-Vorpommern ist diese Schritte bereits gegangen. – Das war 
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das, was ich vorbereitet habe. Ich freue mich noch auf die Fragen, die im weiteren 
Verlauf gestellt werden.

Vorsitzende Stephanie Schuhknecht (GRÜNE): Vielen Dank, Frau Dr. Fietze. – 
Als Nächstes spricht Herr Henning. Er ist zugeschaltet.

SV Frank Hennig (Dipl.-Ing.): Guten Morgen.

Vorsitzende Stephanie Schuhknecht (GRÜNE): Wir hören Sie. Sie haben fünf 
Minuten, um Ihr Statement abzugeben. Bitte schön.

SV Frank Hennig (Dipl.-Ing.): Vielen Dank und guten Morgen nach München. Sehr 
geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren! Der Antrag und die 
heutige Veranstaltung sind Folge einer Energiewende, für die es keinen Master-
plan gibt. Die Fragen, die anstehen, hätten schon längst beantwortet sein müssen. 
Aber Sektoren und Komponenten der Energiewende des Energiesystems wie Er-
zeuger, Netze, Speicher, Verbraucher, Wärme, Mobilität, Ex- und Importe müssen 
zusammenhängend betrachtet werden. Es sollte selbstverständlich sein, dass zu-
erst ein sicheres, alternatives System zur Verfügung stehen muss, bevor man ein 
bestehendes System abschaltet. Das macht die deutsche Energiewende so einma-
lig, dass Abschaltungen Vorrang vor Zuschaltungen haben. Der sogenannte Aus-
bau – – [unverständlich] erneuerbarer Einspeiser hilft dabei übrigens nicht. Wie 
bisher, hofft man in sehr eindimensionaler Sicht, mit einem beschleunigten Zubau 
der sogenannten Erneuerbaren den Umbau zu schaffen, hofft also, die gleiche Me-
thode, die seit mehr als 20 Jahren nicht zum Erfolg führt, würde nun wirklich hel-
fen.

Zur Erinnerung: Wir haben weltweit mit die höchsten Strompreise und nach Polen 
die zweithöchsten spezifischen CO2-Emissionen in der Stromproduktion. Eine Er-
folgsgeschichte ist diese Energiewende wirklich nicht. Gegenwärtig bestehen in-
stallierte Leistungen von Wind- und PV-Anlagen von mehr als 140 Gigawatt – mit 
zunehmender Tendenz –, nachhängendem Netzausbau und fehlenden Speichern. 
Das ist mehr als das Doppelte der durchschnittlichen Netzlast. Auch eine weitere 
Verdoppelung oder Verdreifachung an Wind- und PV-Leistung löst das Problem 
einer sicheren Versorgung nicht. Im Gegenteil. Jedes weitere Zufallstromanlage 
fordert ein Backup, das wir zunehmend nicht mehr haben und wofür wir gegenwär-
tig unsere Nachbarn in Anspruch nehmen müssen.

Die Bundesregierung beabsichtigt, im Rahmen einer sogenannten Kraftwerksstra-
tegie den Bau von Gaskraftwerken anzuheizen. Fossile Anlagen sind also nötig, 
um Versorgungssicherheit herzustellen, weil Kohle- und Kernkraftwerke in großer 
Zahl abgeschaltet wurden und grund- und regellastfähige Stromeinspeisung durch 
die Zufallstromerzeuger nicht geliefert werden können.

Eine Novellierung des EEG fand nicht in der Form statt, dass Wind- und PV-Betrei-
bern endlich Systemverantwortung zugewiesen wird, was ohnehin passieren muss, 
wenn wir eines Tages 100 % Erneuerbare erreichen wollen.

Der Satz: "Wir brauchen mehr Erneuerbare" ist falsch. Wir brauchen eine sichere, 
preiswerte, umweltfreundliche, emissionsarme und akzeptierte Energieversorgung. 
Die Begriffe "Versorgung" und "Windenergie" in einem Satz zu nennen, verbietet 
sich; denn die Einspeisung von Windkraft ist Zufallsenergie, die erst durch andere 
Teilnehmer am Netzbetrieb über Systemdienstleistungen aufbereitet werden muss. 
Sonst ist dieser Strom nicht verwendbar.

Um die Erneuerbaren an den Markt heranzuführen, bedarf es grundlegender Ände-
rungen im EEG. Vor allem muss der Einspeisevorrang abgeschafft werden, ebenso 
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wie die Vergütung von Phantomstrom. Die Betreiber müssen angereizt werden, 
überschüssigen Strom zum Beispiel für die Elektrolyse vor Ort zu nutzen oder ihre 
Stromeinspeisungen systemwidrig zu gestalten.

Bayern ist ein windarmes Binnenland, wodurch die Erträge niedrig sind. Die Ab-
hängigkeit der Erträge von der Windgeschwindigkeit erfolgt in dritter Potenz. Wenn 
wir überschlägig annehmen, dass in Bayern die durchschnittliche Windgeschwin-
digkeit etwa halb so hoch ist wie an der Küste, ergibt sich dadurch nicht ein halber 
Ertrag, sondern nur ein Achtel. Deshalb gibt es bisher so wenige Windkraftanlagen 
in Bayern, weil es sich wirtschaftlich nicht lohnt.

In den Staatsforsten von Altötting liegt die durchschnittliche Windgeschwindigkeit 
in 160 m Höhe bei 5 Metern pro Sekunde. Bei 2 Metern pro Sekunde beginnen 
sich die Anlagen überhaupt erst zu drehen. Das ist wirtschaftlich uninteressant. 
Deshalb müsste der Standortfaktor auf 1,55 angehoben werden. Das führt zu einer 
EEG-Umlage von mehr als 11 Cent für 20 Jahre. Das ist für die Stromverbraucher 
und volkswirtschaftlich ein schlechtes Geschäft. Gut für die Investoren.

Die Anlagen im Altöttinger Forst würden über 30 % der Jahresstunden stillstehen. 
Sie werden da etwa 1.900 Betriebsstunden aufweisen. Sie können also keine Las-
tenträger oder Arbeitspferde sein. Diese Vergleiche sind völlig schräg. Wenn man 
einen tierischen Vergleich nimmt, dann könnte man sie als Wildpferde bezeichnen, 
die manchmal galoppieren, aber nur dann, wenn sie wollen. Isar II hätte die vermu-
tete Jahresproduktion dieser Anlagen im Altöttinger Forst in etwa 18 Tagen produ-
ziert.

Jede Lobby kann in ihrem Sinne deuten. Politiker müssen jedoch abgewogene 
Entscheidungen treffen, die eine Versorgung im Sinne des Energiewirtschaftsge-
setzes, das heißt im Rahmen eines Ziel 3 oder Ziel 5 – – [unverständlich] bereit-
stellen können. Deshalb müssen alle Zusammenhänge des Energieversorgungs-
systems übergreifend betrachtet werden. Das Entlanghangeln an 
Lieblingstechnologien ist nicht zielführend. Es ist Realismus nötig. Illusionen von 
heute sind die Enttäuschungen von morgen.

SV Andreas Herath (TenneT TSO GmbH): Frau Vorsitzende, sehr geehrte Man-
datsträger! Das Stromnetz ist das Rückgrat der Energiewende und damit auch für 
unseren Wirtschaftsstandort in Bayern. Die Kostenfrage darf dabei nicht zur Ak-
zeptanzfrage werden. Wir als Übertragungsnetzbetreiber TenneT investieren bis 
zum Jahr 2033 insgesamt 110 Milliarden Euro allein in Deutschland. In Bayern in-
vestieren wir in den nächsten drei Jahren zwischen 400 und 650 Millionen Euro al-
lein für den Netzausbau. Das zeigt langsam Wirkung. Wir kommen in Bayern mitt-
lerweile sehr gut voran. Der Planfeststellungsbeschluss für den SuedOstLink ist im 
ersten Abschnitt beim Kernkraftwerk Isar erfolgt. Auch bei den Freileitungen kom-
men wir voran, sowohl im Ostbayernring als auch im Ausbauvorhaben Altheim – 
St. Peter. Dabei verspüren wir mittlerweile Rückenwind aus Berlin und jetzt auch 
aus München. Das muss man ganz klar so sagen. Von der Monstertrasse zum Hei-
matnetz. Das freut uns und unterstützt uns in der Geschwindigkeit. Das muss ich in 
aller Deutlichkeit noch mal so sagen. Wenn wir alleine vor Ort Überzeugungsarbeit 
für den Netzausbau und für die Energiewende leisten, dann gelingt das nur im Ein-
klang mit Ihnen und mit den Politikern vor Ort. Wenn wir dagegen Wind verspüren, 
wie es lange Zeit der Fall war, waren das erschwerte Bedingungen für einen ra-
schen Netzausbau. Aber weitere Beschleunigungen sind wichtig. Wir sind auch in 
2040, in der klimaneutralen Welt, abhängig von Stromimporten nach Bayern. Dazu 
hat der Netzentwicklungsplan kürzlich einige zusätzliche Maßnahmen definiert, die 
erforderlich sind, um in Bayern die Energiewende sicherzustellen.

Somit zeigt sich, dass sich die Beschleunigung im Netzausbau unter anderem in 
der Hand der bayerischen Behörden befindet. Wir mahnen an, dass wir nach wie 
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vor Standardisierungen brauchen. Wir brauchen zügige Entscheidungen, pragmati-
sche Entscheidungen und vor allem Mut. Wir brauchen Mut der Behörden. Mut der 
Behörden erfordert insbesondere auch, dass wir, dass die Ministerien die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter in den jeweiligen verantwortlichen Positionen unterstützen. 
Das können wir verbessern, um zügigere Entscheidungen und schnellere Verfah-
ren hinzubekommen.

Ein ganz wichtiger Schritt ist, überall dort, wo wir Bestandsleitungen haben, die er-
setzt bzw. verstärkt werden müssen, auf Raumordnungsverfahren zu verzichten. 
Auch das wird noch nicht praktiziert. Wir sind der Meinung, wo eine Freileitung 
steht, ist der Raum vorbelastet, und dort kann man ohne große Verfahren eine 
neue Stromleitung wieder hinbauen. Ich glaube, ich muss Ihnen nicht sagen, wir 
reden da jedes Mal von zwei bis drei Jahren an zusätzlicher Zeit. Die können wir 
uns schenken.

Abschließend möchte ich betonen, dass alle Player zusammenhalten müssen. Das 
geht nur gemeinsam. Das betrifft Sie als Mandatsträger des Bayerischen Landtags, 
die Bundestagsabgeordneten in Berlin, das Bundesministerium für Wirtschaft, aber 
auch unser bayerisches Wirtschaftsministerium und, ganz wichtig, auch unser Um-
weltministerium; denn das nimmt mittlerweile auch eine maßgebliche Rolle ein. Alle 
naturschutzfachlichen Behörden sind ihm unterstellt. Wenn wir einen schnellen 
Netzausbau brauchen, dann brauchen wir in dieser Deutlichkeit auch Pragmatis-
mus in den Naturschutzbehörden. Wenn wir schnell sein müssen, dann können wir 
nicht mehr alles so gründlich durchführen. Ich glaube, das versteht sich von selbst. 
Das ist der Erfolg, den wir sehen. – Ich möchte mich noch mal für die Einladung 
bedanken und bin auf Ihre Fragen gespannt.

SV Dr. Andreas Kießling (Bayernwerk): Sehr geehrte Frau Vorsitzende, vielen 
Dank, sehr geehrte Frau stellvertretende Vorsitzende, sehr geehrte Abgeordnete, 
danke, dass ich als Vertreter des Bayernwerks hier sprechen darf. Das Bayernwerk 
ist der größte Stromverteilnetzbetreiber in Bayern und Anbieter von verschiedenen 
Energielösungen sowie Gasnetzbetreiber in einigen Teilen Bayerns. Wenn man so 
will: Wenn die TenneT für die Anbindung Bayerns an den deutschen und euro-
päischen Strommarkt steht, steht das Bayernwerk ein bisschen für die innere 
Transformation Bayerns. – Aus dieser Perspektive erlauben Sie mir, ein paar Punk-
te hier anzubringen.

Ja, wir brauchen eine Beschleunigung der Energiewende in dem Sinne, dass wir 
eine Beschleunigung der Umsetzung brauchen. Als Bayernwerk sind wir das Un-
ternehmen in der Umsetzung. Wir legen darauf unseren Fokus. Für uns war das 
Jahr 2023 ein absolutes Rekordjahr. 2023 haben wir 88.000 PV-Anlagen neu ans 
Netz genommen. Wenn Sie das mit 2017 vergleichen, ist das eine Verzehnfachung 
mit einer Leistung 2023 von ungefähr 2.300 Megawatt. Früher hätte man den Ver-
gleich gemacht, das sind eineinhalb Kernkraftwerksblöcke von der Leistung her. 
Heute würde man vielleicht sagen, es ist der halbe SuedOstLink. Das neue Ener-
giesystem, das durch die Transformation entsteht, wird bei uns im Bayernwerk jetzt 
schon sichtbar. Das ist die Realität, die stattfindet. Wir brauchen auch mehr Erneu-
erbare, um das Ziel der Klimaneutralität zu erreichen. Aber die Energiewende ist 
natürlich mehr als nur mehr Erneuerbare. Es ist die Transformation des gesamten 
Energiesystems notwendig. Ich will auf drei übergeordnete Punkte hinweisen, die 
für mich zentral sind, wenn wir hier zu einem Erfolg kommen wollen:

Erstens. Die Energiewende muss umfassend gedacht werden. Wir dürfen nicht nur 
an den Ausbau der Erneuerbaren denken, so wichtig er auch ist, und auch nicht 
nur an die Stromerzeugungswende. Die Energiewende ist insgesamt zu betrach-
ten. Es ist auch eine Mobilitäts- und eine Wärmewende. Der Strom wird sicherlich 
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zum wichtigsten Energieträger. Das Stromverteilnetz, wie wir es betreiben, ist dann 
nicht mehr nur die Plattform, auf der die ganzen Erneuerbaren einspeisen und wir 
die Kunden vom Haushalt bis zum großen Industriekunden wie zum Beispiel Wa-
cker versorgen, sondern das Stromverteilnetz wird zum größten Tankstellen- und 
zum größten Wärmenetz, könnte man sagen.

Wir im Bayernwerk haben darauf reagiert. Wir haben eine große Wachstumsoffen-
sive verkündet. Wir werden in den nächsten drei Jahren 5 Milliarden Euro für unser 
reguliertes Geschäft in Bayern ausgeben. Wir haben die letzten eineinhalb Jahre 
über 1.000 Menschen neu eingestellt. Wir geben also Vollgas. Das Bayernwerk 
geht tatsächlich all-in.

Aber es gehört eben auch zu diesem Zusammendenken, dass wir vor allem eine 
Synchronisierung von Erneuerbaren und Netzausbau hinbekommen. Das Motto: 
"Erneuerbare voran, Netze hintendran" führt zu immer mehr Engpässen im Netz. 
Deswegen ist für uns wichtig, dass wir diese Planung von Erneuerbaren und vom 
Netz zusammen durchführen. Deswegen schlagen wir einen Landesbedarfsplan 
vor, wie wir ihn auch auf Bundesebene haben.

Das Energiesystem muss von unten nach oben gedacht werden. Das ist das Zwei-
te, die Dezentralität. Wir müssen die Lösungen eigentlich zuerst bei den Kunden 
finden. Die müssen optimiert werden. Dann kommen die Lösungen im Niederspan-
nungsnetz, im Mittelspannungsnetz und im Hochspannungsnetz. Natürlich brau-
chen wir das Höchstspannungsnetz ganz dringend. Andreas Herath hat es gesagt. 
Das ist zentral für ein Gelingen der Energiewende und für eine Transformation 
Bayerns und die Versorgung der großen Energieverbraucher in Bayern.

Für uns als Verteilnetzbetreiber ist dabei entscheidend, dass die erneuerbare Ener-
gie, die vor Ort produziert wird, auch vor Ort genutzt wird. Deswegen ist der Aus-
bau von Speichern und Flexibilitätsoptionen, wie wir es nennen, von zentraler Be-
deutung. Da sind wir ganz technologieoffen, was das auch immer ist. Beim 
Bayernwerk beginnen wir an schönen Tagen ab ungefähr 7 Uhr morgens, ins Netz 
der TenneT zurückzuspeisen. In der Spitze sind das derzeit über 6.000 Megawatt. 
Das sind sechs Großkraftwerke. Dann geht es wieder runter, und ab 19 Uhr begin-
nen wir wieder, zu beziehen. Deswegen ist gerade für ein Solarland wie Bayern 
das Thema "Speicher und Flexibilität" von entscheidender Bedeutung, um diesen 
Shift vom Mittag in die Abendstunden hinzubekommen.

Leider ist es so, dass es momentan noch keine wirklich netzdienlichen Speicher 
gibt, das heißt Speicher, die für die Zwecke des Verteilnetzbetreibers eingesetzt 
werden. Ich rede nicht davon, dass wir die ganzen Speicher bauen, sondern 
davon, dass wir entsprechende Dienstleistungen ausschreiben, um zum Beispiel 
solche Solarspitzen wegzubringen. Wir könnten gegebenenfalls mit Video Patches 
anders umgehen. Beim Bayernwerk haben wir die Besonderheit, dass wir vor allen 
Dingen Kleinanlagen abregeln müssen, weil wir nichts anderes mehr am Netz 
haben, wenn die Aufforderung insbesondere von der TenneT kommt. Da wären 
Speicher eine viel bessere Lösung als in den Haushalt einzugreifen.

Drittens. Wir brauchen ein ausgewogenes, resilientes Zieldreieck. Auch da hilft die 
Fokussierung auf die Erneuerbaren. Sie ist wichtig, aber nicht allein entscheidend. 
Wir brauchen eine faire Debatte über die Finanzierbarkeit und Bezahlbarkeit und 
auch über die Versorgungssicherheit. Das haben wir hier schon gehört. Die gesi-
cherte Leistung in Bayern hat im laufenden Jahrzehnt abgenommen und wird wei-
ter abnehmen. Die Bundesregierung steuert mit dieser 10-GW-Kraftwerksstrategie 
entgegen, wo immer die jetzt im Prozess genau steht. Aus Sicht des Bayernwerks 
gibt es auch ein erhebliches Potenzial an regionaler gesicherter Leistung, die er-
gänzend zu Großkraftwerken eine Rolle spielen kann, wo man Synergieeffekte 
zum Beispiel zur kommunalen Wärmeplanung heben kann. Deswegen ist es für 
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uns wichtig, solche Themen in eine Kraftwerksstrategie oder in die gesicherte Leis-
tungsstrategie mit einzudenken.

Aus unserer Sicht, da kann ich mich Herrn Herath nur anschließen, gelingt die 
Energiewende nur gemeinsam. Wir brauchen eine Verantwortungsgemeinschaft. 
Wir brauchen Sie, und wir brauchen die Kommunen – auch für die Grundstücke. 
Das ist ein wichtiges Thema; denn wir müssen bauen. Wir müssen die Kapazität 
von 270 Umspannwerken in Bayern zubauen. Das bedarf entsprechender Grund-
stücke. Dazu brauchen wir die gesamte energiepolitische Community in Bayern. – 
Wer die Energiewende entfesseln will, der muss die Energienetze entfesseln. 
Sonst wird es nichts.

SV Dr. Christian Kraus (VERBUND Wasserkraft Bayern): Sehr geehrte Damen 
und Herren! Ein herzliches Grüß Gott auch von meiner Seite. Seit 15 Jahren bin 
ich jetzt als Jurist in der Energiebranche unterwegs, habe dort bewegte Zeiten hin-
ter mir und kümmere mich ganz vornehmlich um Genehmigungen, was heute ein 
ganz wichtiger Punkt ist, nämlich die Beschleunigung in diesen Phasen. Ich bin für 
den VERBUND tätig. Wer den VERBUND nicht kennt: Er ist einer der größten 
Wasserkraftbetreiber Europas mit einem ganz starken Standbein in Bayern. Wir 
betreiben zwischen Rosenheim und Passau mehr als 20 Wasserkraftanlagen. Wir 
sind aber nicht nur Wasserkraft. Wir betreiben über 300 Windenergieanlagen, wir 
haben große Photovoltaik-Parks, wir haben ein starkes Standbein im Thema Was-
serstoff. Wir beschäftigen uns sehr viel mit der Speicherung von Energie – natür-
lich aus der Perspektive Wasserkraft. Wir beschäftigen uns schon sehr lange mit 
Speicherkraftwerken und sehr effizienten und modernen, aber auch bewährten 
Pumpspeicherkraftwerken. Gleichzeitig betreiben wir viele Großbatteriespeicher. 
Allein in Deutschland betreiben wir eine Vielzahl mit einer Leistung von über 
100 Megawatt.

Warum sage ich Ihnen das? Wenn ich heute für die Wasserkraft spreche, habe ich 
keine Scheuklappen auf; denn ganz wichtig für die Energiewende ist, und das 
haben wir schon ein-, zweimal gehört, wir sollten aufhören, in Technologien zu 
denken, damit wir es beschleunigen können. Wir müssen uns von allen Technolo-
gien das Beste nehmen und ablegen, nur in einer Richtung zu denken.

Die Wasserkraft selbst ist in Bayern tief verwurzelt und schon seit 100 Jahren ein 
wichtiger Stabilisator für die Energieversorgung. Heute hat sie ihre Rolle nicht ver-
loren. Wir können etwas mit der Wasserkraftnutzung leisten, was viele Sparten der 
erneuerbaren Energien nicht können. Wir können nämlich Grundlast liefern, und 
das über 24 Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr. Wir haben die Probleme, die 
alle Sparten betreffen, wir werden abgeregelt. Um nur ein Beispiel von unseren 
über 20 Kraftwerken am Inn zu nennen: Wir haben zwei Kraftwerke ausgewertet, 
die jeweils eine Leistung von circa 80 Megawatt haben. Die sind im letzten Jahr 
durch den Verteilnetzbetreiber in einem Umfang von circa 10 Millionen Kilowatt-
stunden abgeregelt worden, weil es nicht anders ging. Das ist eine erhebliche 
Menge, die wir sonst hätten in die Versorgung einbringen können. Was brauchen 
wir also? Wir brauchen Speicher. Auch hier müssen wir technologieoffen denken.

Meine Perspektive ist eine wasserkraftbezogene. Deswegen möchte ich noch mal 
erläutern, was wir dafür tun können. Wenn Sie an die Energiewende denken, 
kommt Ihnen als Erstes in den Kopf: Wir brauchen Wind, wir brauchen Photovolta-
ik. – Das ist vollkommen richtig. Dort gibt es sehr große Ausbaupotenziale. Wir 
brauchen Zukunftstechnologien wie Wasserstoff. Wasserkraft hat mehr Potenziale 
als Sie vielleicht denken. Es gibt die Möglichkeit, Wasserkraft an neuen Standorten 
in Form von Pumpspeicherkraftwerken, in Form von innovativen und ökologisch 
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nachhaltigen neuen Wasserkraftnutzungen auszubauen, wie ein Projekt von uns 
an der Salzach es zeigt.

Wir können aber auch den Bestand nicht vernachlässigen. Wir müssen ihn sichern, 
weil er ein wichtiger Eckpfeiler ist. Wir können ihn sogar noch ausbauen. Am Bei-
spiel unserer Inn-Kraftwerke zeigt sich das ganz gut. Durch Maschinen und elekt-
rotechnische Erneuerungen, aber auch durch punktuelle und moderate Erhöhun-
gen der Ausbauwassermengen oder punktuelle Stauzielerhöhungen könnten wir 
alleine am Inn eine Mehrerzeugung erreichen, die einem kompletten Inn-Kraftwerk 
entspricht. Wir sind dahin unterwegs und werden dort in den nächsten Jahren circa 
800 Millionen Euro investieren.

Was brauchen wir dafür? In einigen Projekten sind wir teilweise schon seit über 
zehn Jahren in den Verfahren. Das muss sich ändern. Leider kann man das nicht 
durch einzelne gesetzgeberische Aktivitäten ändern; denn eine gesetzgeberische 
Änderung kann das nicht erreichen. Wir brauchen vor allem eine Änderung im 
Mindset, und zwar nicht nur auf unserer Seite, sprich auf Seite der Unternehmen 
und der Politik, sondern wir brauchen eine Änderung des Mindsets in den Behör-
den. Wir brauchen dort eine konstruktive und positive Haltung. Im Moment leidet 
das Verfahren sehr oft daran, dass es infolge von Unsicherheit aufgehalten wird. 
Das kann man vielleicht beheben, indem man Personal aufbaut. Das ist nicht die 
alleinige Lösung. Man braucht natürlich auch die entsprechende Qualität. Die gibt 
es in verschiedenen Teilen Bayerns schon. Vielleicht kann man die an bestimmten 
Stellen konzentrieren, an denen diese komplexen Verfahren abgewickelt werden. 
Wenn ein Projektleiter das regelmäßig macht, dann hat er standardisierte Prozesse 
und muss sich nicht jedes Mal von vorn überlegen, wie er so ein komplexes UVP-
Verfahren abwickelt.

Dieser Projektmanager braucht natürlich Tools. Wir sitzen hier in dem Ausschuss, 
der sich auch um Digitalisierung kümmert. Es ist leider immer noch Usus, dass wir 
ordnerweise Unterlagen zu den Behörden fahren und diese mit Tinte unterschrie-
ben dort abliefern müssen. Wir brauchen hier einen Schritt in die Digitalisierung. Es 
dauert oft Wochen und Monate, diese Dinge von A nach B zu bringen, einzuscan-
nen, wieder zu den Fachstellen zu bringen usw. Wenn wir in die Zukunft und an 
eine mögliche Konzentration oder Zentralisierung von solchen Verfahren denken, 
könnten wir uns gut vorstellen, dass es hilfreich wäre, wenn man die Verfahren 
weiter oben ansiedelt, wenn man beispielsweise beim Landrastamt in der Zustän-
digkeit ist, es zu den Regierungen bringt. Das gilt auch für die gerichtlichen Pha-
sen, dass man etwas höher in der Gerichtsbarkeit einsteigt; denn es gib nun mal 
streitbare Projekte.

Was wollen wir erreichen? Am Ende des Tages soll das überragende öffentliche 
Interesse für Anlagen der erneuerbaren Energien nicht nur im Gesetz stehen, son-
dern soll auch gelebt werden. Dazu können ein paar praktische Beispiele helfen. 
Wir brauchen Stichtagsregelungen. Es darf nicht Monate oder sogar Jahre dauern, 
bis Vollständigkeitsprüfungen von Antragsunterlagen abgewickelt werden.

Für den Bereich der Wasserkraft sehe ich großes Potenzial darin, dass man den 
Fortbestand der bereits in Betrieb befindlichen Wasserkraftanlagen vereinfacht und 
keine mehrjährigen Verfahren durchführt. Das könnte man gut mit den angespro-
chenen Effizienzsteigerungen an bestehenden Anlagen verbinden, wo man durch 
minimalinvasive Eingriffe, die ökologisch verträglich sind, viel erreichen könnte. – 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich freue mich auf Ihre Fragen.

SV Josef Niedermaier (AG RPV): Auch von meiner Seite ein ganz herzliches 
Grüß Gott. Ich darf heute für die 18 Planungsverbände reden. Vieles, was der Vor-
redner gesagt hat, kommt in Form der Windkraft auch bei mir aufs Tablett. Ich 
mache es kurz und knackig. Die beschleunigte Fortschreibung der Windkraft bindet 
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wesentliche Arbeitskapazitäten in den Planungsverbänden. Das, was wir als LEP-
Nachgang machen sollten – Mobilitäts- und Siedlungsentwicklung –, liegt also 
alles. Windkraft bindet die kompletten Kapazitäten. Es gab hier Ausweitungen. Vie-
len Dank dafür, auch an die Politik. Aber jetzt muss man das mal auf den Weg brin-
gen.

Es gibt eine ganze Menge Unklarheiten in den verschiedenen Rechtsbereichen. 
Der Vorredner hat es angesprochen. Diese Unklarheiten führen zu ständigen An-
passungen der Planungen. Das bindet wesentliche Arbeitskapazitäten. Diese Un-
klarheiten führen auch zu extremer Verunsicherung der politischen Entscheidungs-
träger. Was gestern und vorgestern in Altötting gelaufen ist, wissen Sie alle. Das 
macht es uns immer so schwierig. In meinem Planungsverband habe ich 100 Bür-
germeister und Gemeinderäte hinten dran. Da die Informationen zu transportieren, 
ist nicht einfach. Das lasse ich so stehen.

Der zweite Punkt ist das Flächenziel. Die Erreichung des Flächenziels von 1,8 % 
ist in vielen Regionen nicht abschätzbar. Das ist ungewiss. Wenn ich alles abziehe, 
was harte gesetzliche Grundlagen sind, bleiben in meiner Region 4,1 % über. Von 
diesen 4,1 % sind ungefähr 60 % wirklich schwer belastet. Belastet ist ein hartes 
Wort, aber dafür gelten auch gesetzliche Vorgaben, und es ist nicht sicher, ob die 
Abwägung gelingen kann.

Von was für einem Flächenziel soll man ausgehen? Von 1,8 % mit Planungen ir-
gendwo in FFH-Gebieten, in reinen Naturschutzgebieten oder auch nicht? Der poli-
tische Wille ist, Flexibilität zu wahren. Ich habe den Minister gestern beim Land-
kreistag noch mal darauf angesprochen. Jetzt muss aber eine klare Aussage her, 
wer für wen flexibel sein soll. Bayern ist ein sehr heterogenes Land – auch von den 
Fähigkeiten zur Windkraft her. Wir als Planungsverbandsvorsitzende und als Land-
räte hören dann: Ihr im Süden wollt doch bloß nicht, weil eure Landschaft so schön 
ist. Wir haben schon genug getan. Es gibt Planungsverbände, die haben 3 % ihrer 
Fläche ohne Regionalplan geschafft. Bei uns hängt es. – Das ist Fakt. Man braucht 
hier politisch klare Vorgaben, die begründet sein müssen. Ich hoffe, sie kommen 
demnächst. Ansonsten fangen manche regionalen Planungsverbände gar nicht an, 
zu planen.

Der nächste große Punkt, den der Vorredner auch schon angesprochen hat, ist der 
sehr strukturierte und gesetzlich durchorganisierte Klima- und Artenschutz, die 
RED-III-Richtlinie. Trotz Referentenentwurf ist die in vielen Punkten offen. Es ist 
aber Aufgabe des Naturschutzes, hier Klarheit zu schaffen. Um Klarheit zu schaf-
fen, werden wichtigen Planungen einfach vorsorglich beschränkt, weil man nicht 
weiß: Kann man es abwägen? Kann man es nicht abwägen? – Natürlich muss 
alles klagefest sein, weil Klagen gegen die Regionalpläne ziemlich sicher zu erwar-
ten sind. Mein Petitum ist, der nachträgliche Ausschluss von Flächen ist leichter als 
sie vorher auszuschließen und dann wieder aufzunehmen. Dann geht die ganze 
Diskussion von vorn los. Zu dem, was die Diskussion bedeutet, erinnere ich nur an 
Altötting.

Die Vorranggebiete müssen auch ohne europarechtliche Beschleunigung auf das 
Flächenziel anrechenbar bleiben. Sonst geht rechtlich alles zurück auf Anfang. 
Dann fangen wir wieder mit neuen Planentwürfen an und draußen sagen die: Seid 
ihr verrückt? Lieber regionaler Planungsverband, jetzt bringt es endlich auf die 
Reihe und sagt uns, was Sache ist und komme nicht fünfmal.

Diese großräumigen Restriktionen, also Ausschlüsse des Naturschutzes, schrän-
ken regionalplanerische Abwägungen massiv ein. Deswegen lautet unsere Bitte, 
den Ausschluss und die Restriktionen auf das absolut notwendige Minimum zu be-
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grenzen. Da brauchen wir bayernweit klare Vorgaben, kein: Es könnte sein, es 
könnte nicht sein. – Die Vorgaben sind wichtig, um Spielraum für regionalplaneri-
sche Konzeptionen zu erhalten.

Wir müssen vor Ort Abwägungen zwischen Naturschutz und dem Ziel vornehmen, 
die Energiewende zu erreichen. Ich glaube, auch die lokale Politik will die Energie-
wende und steht zu einem ganz, ganz großen Teil – auf alle Fälle mehrheitlich – 
dahinter und will das umsetzen. Dann müssen Abwägungen möglich sein, und das 
muss auch transparent begründet werden. Nichts gegen Juristen, aber jeder, der 
dagegen ist und merkt, man könnte gegen den Regionalplan vorgehen und sieht 
irgendwas Naturschutzrechtliches, mit dem man Erfolg haben könnte – – Dann 
werden diese Intentionen genau zu dem Punkt missbraucht, und wir haben dann 
Pläne, die rechtlich nicht standhalten. Der Naturschutz muss aufzeigen, wie in kriti-
schen Bereichen geplant werden kann.

Wichtig ist auch noch das Militär. Rückmeldungen erfolgen jetzt. Da hat die Politik 
Druck gemacht. Aber bei Detailnachfragen haben wir ganz schwierige Rückkop-
plungen. Die werden zum Teil nur unzureichend beantwortet. In Altenstadt war zu-
erst der Flugplatz raus, weil die Bundeswehr gesagt hat, sie braucht ihn Ende der 
2010er-Jahre nicht mehr. Jetzt auf einmal schaut es wieder anders aus. Dazu 
muss eine klare Ansage kommen. Manche Vorranggebiete in meiner Region liegen 
genau in dieser Zone, weil man davon ausgegangen ist, dass der Flugplatz weg-
kommt.

Der Appell an die staatliche Verwaltung ist, die Windkraftplanung umzusetzen. Das 
gilt auch für alle Ministerien und nicht nur für die nachgeordneten Behörden. Wir 
haben den Appell verstanden. Aber das muss wirklich in jedem Fachbereich in den 
Silos – ich nenne es immer so, das mag manchmal despektierlich klingen; ich bitte 
um Verzeihung – angekommen sein, dass wir ein gemeinsames, großes Ziel 
haben und nicht mit Restriktionen, sondern mit einer Positivplanung arbeiten kön-
nen und müssen.

Nun noch ein kurzer Satz zur Photovoltaik. Da gilt ähnliches. Wir bitten, verbindli-
che Vorgaben für die Errichtung von der Politik zu bekommen. Dann wird es leich-
ter für uns. Beim Artenschutz muss darüber nachgedacht werden: "Wo geht in 
manchen geschützten Flächen Photovoltaik von der Belastung her?", um Abwä-
gungen vornehmen zu können.

Extrem schwierig ist es für mich, in der Regionalpolitik klarzustellen, bei Wind diese 
strikte Vorgabe mit 1,8 % und bei anderen Bereichen nichts zu haben. Meine Hei-
matregion ist wasserkraftstark. Wir hätten uns gewünscht, dass die erneuerbaren 
Energien, seien es Wind, Wasser und auch Photovoltaik, zusammengezählt wer-
den und mit diesem Maßstab gerechnet wird, was eine Region für die Energiewen-
de leistet. Jetzt haben wir beim Wind ein strenges Ziel und in den anderen Berei-
chen nicht. Das macht viel Unmut vor Ort. Ich habe die Argumente, warum das 
nicht geht, schon zigmal gehört. Bundesvorgaben und alles Mögliche. Ich bitte alle, 
die da sitzen, parteiübergreifend – – Das würde ganz, ganz viel Hemmnisse und 
Angstdiskussionen wegbringen und viele unsachliche Diskussionen bei uns in den 
Planungsverbänden schneller beenden. – Ich habe es jetzt im Schnelldurchlauf ge-
macht und könnte noch manche Details nennen. Die kommen dann wahrscheinlich 
in den Fragen auf. Danke für die Aufmerksamkeit.

SV Dr. Björn Peters (Peters Coll. Beratungs- und Beteiligungs-GmbH): Frau Vor-
sitzende, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich freue mich, heute hier zu 
sein und ein paar Aspekte aus der Ökonomie und insbesondere Energieökonomie 
hinweisen zu können.
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Erstens. Statistisch gesehen erreicht nur 1 von 200 Projekten sein Ziel im Zeit- und 
Kostenrahmen, also in scope, in time, in budget. Die deutsche Energiewende er-
reicht keines der in sie gesetzten Ziele, und schon gar nicht in time, in budget. Das 
hat gute Gründe. Es fehlt an elementaren Kenntnissen in der Politik in Projektma-
nagement, die in der Industrie oft vorhanden sind. Wir haben uns in Deutschland 
auch nicht unbedingt immer mit Ruhm bekleckert bei Vorhaben wie BER, Stutt-
gart 21 usw. Wir haben da Verbesserungspotenzial, wie das so schön heißt.

Die wichtigste Grundregel bei Projekten jedweder Art, ob Sie einen Wolkenkratzer 
bauen, einen großen Film drehen oder ein Softwareprojekt starten, ist, dass Sie die 
Ziele des Projekts klar benennen. Danach werden erst die Mittel festgelegt, um die 
Ziele zu erreichen. Die deutsche Energiewende hat allerdings das energiepoliti-
sche Zieldreieck, also preiswert, versorgungssicher und umweltfreundlich, gleich 
um vier weitere Ziele erweitert, nämlich: kohlenstoffarm – einverstanden –, Atom-
ausstieg, Ausbau wetterabhängiger Energien und Aufbau einer Wasserstoffinfra-
struktur. – Die letzten drei Ziele sind aber gar keine Ziele, sondern mögliche Mittel 
zur Zielerreichung. Das ist auch keine vollständige Liste. Wir hätten noch Kohlen-
stoffabscheidung bei fossilen Kraftwerken zum Beispiel, was hier nicht auftaucht. 
Zudem stehen diese Mittel möglicherweise in Konflikt mit dem energiepolitischen 
Zieldreieck. Deswegen haben wir genau diese Debatte heute. Es geht nicht richtig 
voran. Das hat eigentlich sehr gute Gründe, aber wir stellen uns den Gründen nicht 
wirklich.

Ich habe in meiner Stellungnahme zweitens gezeigt, dass mit diesen gewählten 
Mitteln keine preisgünstige Energieversorgung mit Versorgungssicherheit herzu-
stellen ist. Die niedrige Energiedichte wetterabhängiger Energien, ihre hohen 
Schwankungen, die extrem hohen Wirkungsgradverluste in der Wasserstoffwirt-
schaft, die im Übrigen sämtlich naturgesetzlich bedingt sind und die Sie als Politi-
ker nicht wirklich beeinflussen können, sorgen für so hohe gesellschaftliche Kosten 
der Energiewende, dass diese von keiner hochentwickelten Industrienation zu 
schultern sind. Früher oder später wird sie beendet werden müssen. Leider.

Über 60 Länder haben deswegen auch drittens erkannt, dass die Energiewende im 
engeren Sinne, also die Abkehr von fossilen Energierohstoffen, ohne Kernenergie 
nicht zu stemmen ist. Ich berichte gerne im Folgenden, falls sich die Gelegenheit 
ergibt, über Erfahrungen in der Rückholung von abgeschalteten Kernkraftwerken in 
den Leistungsbetrieb. Auch das gibt es weltweit. Diesen Weg sollte Bayern unbe-
dingt auch gehen. Das würde sehr viele volkswirtschaftliche Parameter verbes-
sern.

Gerade weil ich Energieökonom bin, eine naturwissenschaftliche Ausbildung ge-
nossen habe und vielleicht auch ein bisschen unternehmerische Erfahrung habe, 
darf ich vielleicht noch die eine Bemerkung machen, dass wir alle bei der Umset-
zung der Energiewende letztlich zurück ans Reißbrett müssen. Mehr vom Gleichen 
ist keine Strategie. Die meisten Fragen, die der Ausschuss den Sachverständigen 
gestellt hat, sind falsch gestellt. Wie gesagt, mehr vom Gleichen ist nicht das Rich-
tige, wenn man irgendwo an eine Wand läuft. Die Fragen vermischen Ziele und 
Zweck der Energiewende, und sie legen sich zudem auf Mittel fest, die dem Sinn 
der Energiewende trotzdem entgegenarbeiten. Ich verweise auf die Wasserstoff-
wirtschaft. Das ist strukturell sehr teuer, weil Sie 80 % in der Rückverstromung an 
Wirkungsgradverlusten haben. Wasserstoff ist also keine Energiespeichertechnik, 
sondern eine Energieverbrauchstechnik.

Am Reißbrett der Energiewende würde man stattdessen genauestens überlegen, 
mit welchen Mitteln die Nutzung fossiler Energierohstoffe kostenoptimal beendet 
werden können. Die Kernenergie wird dabei definitiv eine entscheidende Rolle 
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spielen, und das wird in Deutschland auch früher oder später die Erkenntnis sein. 
Ich hoffe, früher.

SV Dr. Stefan Rauh (Fachverband Biogas e.V.): Sehr geehrte Damen und Herren! 
Auch ich möchte mich für die Einladung bedanken. Es freut mich, dass wir über 
dieses wichtige Thema diskutieren. Wie einige Vorredner schon gesagt haben, ist 
es auch aus meiner Sicht wichtig, dass wir gerade in Bayern die verschiedensten 
Technologien der erneuerbaren Energien nutzen und intelligent über verschieden-
ste Sektorkopplungsmaßnahmen kombinieren.

Diese Offenheit der verschiedenen Technologien vermisse ich auf Bundesebene, 
wo gerade Biomasse, Biogas, aber auch Wasserstoff, wie wir schon gehört haben, 
einen sehr schweren Stand haben. Diese einseitige Fokussierung ist gerade für 
Bayern durchaus gefährlich und auch nicht effizient, weil wir in Bayern gerade im 
Windbereich weniger Energieerzeugungsanlagen haben als im Norden. Da müs-
sen wir im Süden noch aufholen.

Biogas und Biomasse spielen gerade in Bayern eine sehr relevante Rolle. Wir 
haben einen Stromverbrauch von round about 80 Terrawattstunden in Bayern und 
erzeugen weniger als diese 80 Terrawattstunden. Wir importieren, auch das ist 
schon gesagt worden. 70 Terrawattstunden erzeugen wir, und über die Hälfte 
kommt aus erneuerbaren Energien. Das ist schon sehr gut. Man muss wissen, 
dass 13 % des erzeugten Stroms aus Biomasse kommt. Das ist etwas, was Bayern 
nicht durch die Bundesregierung gefährden lassen darf. Wir brauchen diese Kapa-
zitäten. In Bayern stehen die meisten Biogasanlagen mit der größten Leistung im 
Bundesgebiet. Wir haben 2.800 Anlagen mit 1,5 Gigawatt installierter Leistung. Der 
große Vorteil dieser installierten Leistung ist, dass die bedarfsgerecht zur Verfü-
gung gestellt werden kann und auch sicher zur Verfügung steht, was für die Ver-
sorgungssicherheit eine große Rolle spielt. Nicht umsonst wird auf Bundesebene 
die Kraftwerksstrategie als Ergänzung oder Übergangsphase beim Ausbau der er-
neuerbaren Energien diskutiert, um dieses Backup zu haben. Es darf nicht passie-
ren, dass im Zuge dieser Kraftwerksstrategie Biomasse und Biogas in Bayern hin-
ten runterfallen, keine Zukunft erhalten und vielleicht sogar noch rückgebaut 
werden. Das wäre kontraproduktiv. Hierzu müssen die entsprechenden Anpassun-
gen im EEG erfolgen. Dann wäre sogar auch in Bayern ein Ausbau der Kapazität 
möglich.

Eine Verdoppelung im Biogasbereich auf 3 Gigawatt wäre möglich. Leistung heißt 
nicht, dass wir mehr Arbeit im Biomasse-/Biogasbereich erzeugen wollen. Wir 
brauchen also nicht mehr Substrat, sondern wir wollen nur mehr Leistung zur Ver-
fügung stellen, die wir nicht mittags erbringen, sondern in den Abendstunden. Es 
ist schon erwähnt worden, dass wir im Biomassebereich in den Mittagsstunden 
zwingend ausschalten müssen, wenn PV ins Netz drängt und wir die Netze nicht 
belasten wollen.

Hier muss Bayern ansetzen, dass Berlin aktiv wird. Hier muss ich das Wirtschafts-
ministerium loben. Im Bundesrat wurde ein Antrag gestellt, dass auf Bundesebene 
agiert wird, damit die Biomasseausschreibungen angepasst werden und das Volu-
men in den Biomasseausschreibungen erhöht wird, damit die Anlagen, die fortfüh-
rungswürdig sind – wir reden hauptsächlich von der Fortführung von Bestandsanla-
gen –, eine Zukunft haben und weiter produzieren können. Aktuell ist das nicht der 
Fall. Aktuell beteiligen sich zahlreiche Anlagen, die in der Anschlussperiode im 
EEG flexibel fahren müssen, an den Ausschreibungen, und zwei von drei Anlagen 
kriegen keinen Zuschlag. Auch in Bayern würden zwei von drei Anlagen gerne wei-
terfahren, würden gerne flexibel fahren, würden gerne zu einer sicheren Energie-
versorgung beitragen, dürfen aber nicht, weil sie an diesen Ausschreibungen nicht 
erfolgreich teilnehmen können. Das müssen wir ändern, sonst haben wir nicht nur 
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ein Problem im Strombereich. Da ist noch ein anderer wesentlicher Aspekt im Be-
reich von Biogas und Biomasse. Wir bedienen mehrere Sektoren. Wenn wir Kraft-
Wärme-Kopplung betreiben, und das machen Vor-Ort-Verstromungsanlagen nun 
mal, dann erzeugen wir die gleiche Menge an Wärme, die genutzt wird. Häufig wird 
vermutet, dass die Wärme von Biogasanlagen nicht genutzt wird. Mittlerweile wer-
den über 60 % der Wärme in Wärmenetzen sinnvoll genutzt, sodass diese Wärme-
netze auch Teil der Wärmeplanung der Kommunen sind. Natürlich ist es eine Ge-
fahr für die Kommunen, wenn diese Wärmeversorgung, die wir jetzt haben, infrage 
gestellt wird.

Diese Wärmenetze lassen sich perfekt beispielsweise mit neuen Techniken wie 
Großwärmepumpen, die die Grundlast für Wärmenetze liefern, kombinieren. Bio-
massewärme kann dann im Peak gesetzt werden. Das zeigt wieder mal, dass Bio-
masse sehr breit eingesetzt wird. Es ist sehr wichtig, diese verschiedenen Techno-
logien, die wir haben, sehr gut zu kombinieren.

SV Dr. Bernd Wust (BWE): Frau Schuhknecht, sehr geehrte Abgeordnete, liebe 
Kollegen! Danke, dass ich hier für den Bundesverband Windenergie sprechen darf. 
Wir vertreten diejenigen, die die Windenergieanlagen umsetzen, planen, bauen 
und später betreiben. Ich will nicht viel Werbung für die Windenergie als solche 
machen; denn es ist, glaube ich, jedem klar, dass wir die Stromerzeugung im Win-
ter und in der Nacht aus erneuerbaren Energien in Bayern praktisch nicht anders 
als mit Windenergie umsetzen können. Stattdessen will ich mich ganz kurz auf den 
Status quo konzentrieren und die Zahlen einordnen, wo wir stehen und wohin wir 
müssen und mich dann auf die Beschleunigungsaspekte konzentrieren.

Wir haben in Bayern im Moment circa 1.150 Windenergieanlagen mit einer Leis-
tung von 2,6 Gigawatt. Das Wirtschaftsministerium hat zusammen mit der For-
schungsstelle für Energiewirtschaft, FfE, eine Energiesystemanalyse erstellt und 
ermittelt: Wo müssen wir mit der Windkraft bis 2040 hin? – Es ist herausgekom-
men, wir brauchen ungefähr 15 Gigawatt installierte Leistung in 2040, um den 
Strombedarf zu decken. Das deckt sich mit dem, was wir als BWE vor zwei Jahren 
schon mal veröffentlicht haben. Das ist ungefähr eine Versechsfachung. Das ent-
spricht nicht einer Versechsfachung der Anlagenzahl. Die Leistung hat sich erhöht. 
Wir brauchen dafür circa 3.000 Windenergieanlagen in 2040. Mit diesen 
3.000 Windenergieanlagen können wir ungefähr ein Drittel des Stroms in Bayern 
erzeugen. Das hängt natürlich sehr davon ab, wie die Transformation ansonsten 
läuft, wie viel Stromverbrauch wir tatsächlich haben. Das nur mal als Größenord-
nung.

Wir müssen bis dahin pro Woche drei Windenergieanlagen errichten, um auf diese 
Zahlen zu kommen. Wir haben im ersten Quartal 2024 neun Windenergieanlagen 
genehmigt. Das zum Ziel und zur Realität. Die Ausweisungsflächen nach dem 
Wind-an-Land-Gesetz in Höhe von 1,8 % reichen locker aus, um diese Zahlen zu 
erreichen. Das passt ungefähr zusammen. Aber wir müssen hier ordentlich Fahrt 
aufnehmen.

Warum haben wir so wenige Genehmigungen gehabt? Das ist die Nachwirkung 
der 10H-Regelung. Dort, wo es keine Flächen gab, hat es keine Genehmigungs-
verfahren gegeben. Deswegen stand das Ganze.

Wenn man über Beschleunigung spricht, muss man sich klarmachen, wie die Pla-
nungsprozesse laufen. Im Moment hat man das Gefühl, jetzt kann es nicht schnell 
genug gehen, während man über Jahre sozusagen Stillstand hatte. Bis sich eine 
Windenergieanlage dreht, dauert es ab dem Zeitpunkt, ab dem die Fläche klar ist, 
ungefähr vier Jahre. Wir brauchen ein Jahr, um Gutachten zu erstellen. Auch wenn 

22
Bayerischer Landtag • 19. Wahlperiode

Wortprotokoll - Redebeiträge nicht autorisiert
Anhörung

9. WI, 16.05.2024



Naturschutzgutachten erleichtert worden sind, brauchen wir das Jahr. Wir brau-
chen ein Jahr für Genehmigungsverfahren und Ausschreibung EEG. Wir haben 
zwei Jahre Lieferzeit/Bauzeit bis zur Inbetriebnahme. Das ist sozusagen ein 
Speed-Projekt. Dann geht es wirklich zügig. Es kann auch mal länger dauern.

Diese vier Jahre laufen aber erst an, wenn wir die Flächen haben, wenn wir wis-
sen, wo geplant werden kann. Sonst investiert niemand in Genehmigungsunterla-
gen. Wenn wir für die Flächen das 1,1-%-Ziel für 2027 haben, dann heißt das, dass 
die Anlagen, die auf diesen Flächen geplant werden, frühestens im Jahr 2031 oder 
2032 drehen. Wenn wir also über Beschleunigung reden, müssen wir als Allerers-
tes über die Beschleunigung der Flächenausweisungen reden. Herr Niedermaier 
hat schon gesagt, dass die Planungsverbände stöhnen und es fast nicht schneller 
geht. Aber es muss an der Stelle schneller und zügiger gehen. Wir müssen mit 
mehr Personal und mehr Kraft rein, um das zu beschleunigen. 2027 ist das Ziel der 
Bundesregierung für den Langsamsten. Nicht für den Schnellsten, sondern für den 
Langsamsten. Viele Bundesländer haben gesagt, sie wollen nicht die langsamsten 
sein, sondern haben in ihren Landesplanungsgesetzen oder in ihren Landesent-
wicklungsplänen frühere Termine festgelegt. Baden-Württemberg hat zum Beispiel 
Ende 2025 als Ziel festgelegt. Es wäre dringend notwendig, dass wir dieses Ziel im 
Landesentwicklungsplan vorziehen und sagen, wir wollen bis 2025 fertig werden.

Zweitens. Viele Flächen müssen diskutiert werden, aber es gibt viele Flächen, die 
jetzt schon klar sind. Die kommen so sicher wie das Amen in der Kirche. Die müs-
sen wir sofort ausweisen und nicht warten, bis wir die 1,1 oder 1,8 % haben. Die 
schnellen Flächen müssen wir sofort ausweisen, damit das Ganze ein bisschen 
entzerrt wird. Also Teilfortschreibungen.

Wir müssen, auch das hat Herr Niedermaier gesagt, das 1,8-%-Ziel verteilen. Sie 
haben vorhin beiläufig gesagt, manche Planungsverbände fangen gar nicht an, 
weil sie nicht wissen, wie viel sie machen müssen. Das ist ein Problem; denn da 
verlieren wir Zeit. Das 1,8-%-Ziel muss dringend jetzt verteilt werden, damit wir mit 
der Planung vorankommen.

Nächster Aspekt zur Beschleunigung. Wenn die Flächen mal da sind, muss man 
bei den Genehmigungsverfahren ins Detail gehen. Das sprengt sicherlich den Rah-
men. Was wir uns als Verband wünschen, ist eine Taskforce zwischen den Akteu-
ren, die das ausführen, und den Ministerien, um wirklich regelmäßig über diese 
Details sprechen zu können, und eine Entbürokratisierung. Da sind zwei Punkte 
auf jeden Fall zu nennen. Das ist die 10H-Regelung, die uns, wo sie gelockert wor-
den ist, doch immer wieder an der einen oder anderen Stelle Schwierigkeiten 
macht, wenn man sich überlegt, ob man 980 m oder 1.010 m zum nächsten Wohn-
haus hat oder was auch immer der maßgebliche Punkt ist. Also: Die 10H-Regelung 
abschaffen und die Abstandsflächen abschaffen. Ich bin sehr dankbar, dass Frau 
Fietze das gesagt hat. Die Abstandsflächenregelung ist ein toter Hund. Wir be-
schäftigen uns da mit Formularen und Abweichungsanträgen von Abstandsflächen, 
mit Anhörungen von Betroffenen, die am Ende immer erteilt wird. Da wird nur Pa-
pier gewendet. Die Abstandsflächenregelung muss zumindest auf die vom Rotor 
überstrichene Fläche reduziert werden.

Wir brauchen mehr Behördengeschwindigkeit. Ich kann das nur aus meiner ganz 
kleinen Empirie wahrnehmen. Wir nehmen eine absolut unterschiedliche Ge-
schwindigkeit wahr. In Franken geht es tatsächlich zügig. Wir haben Genehmi-
gungsverfahren, die laufen in der Regelzeit von drei Monaten. In Oberbayern lau-
fen die Verfahren deutlich länger. Wir brauchen hier acht Monate, zehn Monate 
oder ein Jahr. Es ist wirklich schwierig, und ich glaube, das liegt an der Erfahrung 
und damit auch an der Ausbildung der Leute, die besser trainiert werden müssen, 

Anhörung
9. WI, 16.05.2024

Bayerischer Landtag • 19. Wahlperiode
Wortprotokoll - Redebeiträge nicht autorisiert 23



und am Personal insgesamt. Da müssen wir auf jeden Fall Geschwindigkeit auf-
nehmen.

Der dritte Punkt, an dem es massiv hängt, ist ein absoluter Flaschenhals. Das sind 
die Netze, das ist der Netzausbau. Das ist ein Thema, das überall diskutiert sind 
und bei dem wir uns alle einig sind. Wir brauchen auch da einen Aktionsplan, eine 
bayerische Offensive "Netzausbau für Umspannwerke" und vor allem für die Er-
tüchtigung der 110-kV-Leitungen, damit wir da reinkönnen. Für die Zwischenzeit 
hat der Bundesverband Erneuerbare Energien vor Kurzem eine Studie für die 
mehrfache Nutzung von Netzanschlüssen mit Wind und PV veröffentlicht. Im Mo-
ment tun wir so, als wäre ein Netzanschluss belegt, wenn die PV-Anlage drauf ist, 
obwohl sie den Netzanschluss nur in 13 % der Zeit nutzt. In den übrigen Zeiten ist 
dieser Netzanschluss frei, und wir könnten da ohne Weiteres mit Windenergie 
drauf. Also: Die Netzanschlüsse doppelt nutzen. Die Überlappungsverluste, also 
wo wir abschalten müssen, sind nicht groß. Regulatorisch ist das im Moment aber 
kaum möglich. An der Stelle müssen wir auf jeden Fall weiterarbeiten.

Zuletzt darf ich noch einen Punkt ansprechen, der nicht die Windenergie betrifft, 
sondern die Kernkraft. Man kann diese politische Diskussion über den Wiederein-
stieg in die Kernenergie oder das Wiederanschalten von Anlagen führen. Dann 
muss man sagen: Welche Kosten hängen dahinter? Was kostet die Kilowattstun-
de? Welche Zeiträume haben wir da? Da reden wir nicht von 2031. Welche Stand-
orte haben wir für die neuen Anlagen, und wo kommen die Endlager hin? – Diese 
Themen müssen wir klären.

Unabhängig von dieser Diskussion will ich für die Windenergie eines sagen: Wir 
verschrecken mit dieser Diskussion Freund und Feind. Die Industrie muss sich dar-
auf einstellen können, in welche Richtung das geht. Gehen wir in ein flexibles 
Energiesystem, in dem man auch Wertschöpfung schaffen kann, in dem man sich 
selbst flexibel aufstellt, oder gehen wir in ein System, in dem doch wieder Anlagen 
durchlaufen und man das nicht muss? Die Industrie und die Wirtschaft wollen 
einen Fahrplan haben. Wir haben diesen Fahrplan jetzt für Erneuerbare. Da müs-
sen wir mal klar bleiben und können nicht sagen, wir können das wieder anders 
machen.

Das Zweite ist die Akzeptanz in der Bevölkerung. Wenn die Politik der Bevölkerung 
suggeriert, es geht anders, wir könnten doch mit Kernkraft wieder was machen, 
dann gibt es einen Prozentsatz von Leuten, die wir damit bei der Windkraft verlie-
ren. Das sind genau die 10 %, die uns in den Bürgerentscheiden nachher fehlen. 
Die sagen: Wir brauchen die Windkraft vielleicht gar nicht. – Deswegen ist allein 
die Diskussion schädlich für den Wirtschaftsstandort Bayern, schädlich für dieses 
Ziel, dass wir Bayern 2040 klimaneutral aufstellen, weil wir dann 2040 weder die 
Windkraft noch die Kernenergie haben. Deswegen warne ich sehr davor, dass wir 
diese Diskussion zu stark weiterführen.

Vorsitzende Stephanie Schuhknecht (GRÜNE): Danke, Herr Dr. Wust. – Damit 
haben wir den ersten Block erledigt. Danke für Ihre Statements zu Beginn. Ich 
habe schon zwei Wortmeldungen von Kolleginnen und Kollegen aus dem Aus-
schuss, einmal von Florian von Brunn und einmal von Martin Stümpfig. Sie können 
gern sagen, an welchen Sachverständigen Sie sich jeweils richten. Herr von 
Brunn, bitte.

Abg. Florian von Brunn (SPD): Vielen Dank, Frau Vorsitzende. – Meine Fragen 
richte ich an Sepp Bichler und an Herrn Wust. Gerne ist aber diesbezüglich auch 
die rechtliche Seite gefragt. Wir haben das Thema gerade schon mal gehört. Groß-
britannien braut ein neues Atomkraftwerk: Hinkley Point C. – Die Kosten betragen 
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umgerechnet wahrscheinlich über 45 Milliarden Euro. Der prognostizierte Strom-
preis liegt bei 15 Cent oder mehr, das heißt doppelt so hoch wie bei erneuerbaren 
Energien. Wenn wir günstigen Strom wollen – Portugal macht das im Moment mit 
über 90 % Stromerzeugung aus Erneuerbaren in diesem Jahr und den niedrigsten 
Großhandelspreisen in ganz Europa vor –, dann müssen wir Wind und Sonne 
gleichzeitig ausbauen, plus Leitungen und Speicher. Einiges ist schon von Herrn 
Wust und von Sepp Bichler zur Beschleunigung des Ausbaus der Windkraft gesagt 
worden. Mich würde interessieren, was wir in Bayern tun können, um genau das zu 
erreichen, dass wir in Bayern Wind und PV an die gleichen Netzanschlüsse be-
kommen. Was müssen wir in der Regulatorik tun? Welche Rolle spielen baurechtli-
che Hindernisse? Der Bayerische Rundfunk hat vor Kurzem berichtet, dass sogar 
in Vorranggebieten oft Höhenbeschränkungen für Windkraftanlagen bestehen. Was 
können wir machen, um auch das Repowering von Windkraftanlagen zu beschleu-
nigen? – Das wäre es zu Windkraftanlagen.

Das Zweite ist das Thema Speicher. Ich glaube, es ist sehr deutlich geworden, wie 
wichtig Speicher sind und wie dringend das Thema ist. Was können wir konkret in 
Bayern tun? Warum haben wir vor allem in Bayern das Problem mit Baukostenzu-
schüssen, die die Projektierer belasten? Wie würde eine Privilegierung aussehen? 
Können wir die in der Bayerischen Bauordnung machen? Zusammengefasst lautet 
die Frage: Was können wir diesbezüglich in Bayern tun?

Das Gleiche gilt für den Netzausbau. Was müssen und können wir in Bayern tun, 
um den Netzausbau insgesamt zu beschleunigen?

Abg. Martin Stümpfig (GRÜNE): Frau Vorsitzende! Ich beginne bei Herrn Bichler. 
Lieber Sepp, du hast gesagt, der Staat ist der Preistreiber bei der Pacht. Wir sehen 
diese Problematik tatsächlich bei den Bayerischen Staatsforsten. Durch die Aus-
schreibungen werden horrende Pachtsummen aufgerufen. Vielleicht könntest du 
ausführen, was die Alternative wäre. Es gibt jetzt leichte Verbesserungen, indem 
man sagt, wenn der Staatsforst nur Teilflächen hat, dann kann er auf Ausschrei-
bungen verzichten. Vielleicht kannst du das noch einmal ausführen.

Frau Fietze, vielen Dank für die ganz konkreten Vorschläge für Bayern. Mich wür-
den die netzdienlichen Speicher im Quartier interessieren. Was können wir hier in 
Bayern machen, um das stärker zu nutzen und noch mal auf diese Abstandsflä-
chen hinzuweisen? Herr Wust hat gerade schon gesagt, es ist ein toter Hund. Im 
Endeffekt wird diese 0,4-Abstandsflächenregelung doch immer wieder genehmigt. 
Es geht dann nur über die rotorüberstrichene Fläche. Ich glaube, da könnten wir 
uns ganz viel Bürokratie ersparen. Vielleicht könnten Sie das noch mal kurz dar-
stellen.

Herr Herath, die HGÜ-Leitungen, die jetzt in Planung sind – SuedWestLink, Sued-
Link –, betreffen Erdverkabelung. Können Sie uns sagen, was uns eine oberirdi-
sche Verlegung der neuen Leitung, die jetzt kommen soll bringt – NordWestLink, 
SuedWestLink, die in Baden-Württemberg endet –, sowohl an Beschleunigung als 
auch an Kostenersparnissen?

Herr Kießling, wir hatten jetzt noch mal den Punkt mit den Netzanschlusspunkten. 
Herr Ebel hat es in seiner Stellungnahme aufgeführt; Herr Wust hat es gerade 
noch mal angesprochen. Wir haben gerade bei PV zum Teil nur eine sehr geringe 
Auslastung der Netzanschlusspunkte. Gibt es Möglichkeiten, dass wir stärker in die 
Kombination gehen, um das noch mehr zu nutzen?

Wir können aus der bestehenden Infrastruktur weit mehr rausholen: regelbare 
Ortsnetztrafos, Temperaturseil-Monitoring. – Inwieweit gehen Sie schon in diese 
Bereiche, in denen wir wirklich beschleunigen können?
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Herr Niedermaier, Sie haben in Ihrer Stellungnahme und auch in Ihren Ausführun-
gen sehr klar gemacht: keine pauschalen Ausschlüsse. – Dem kann ich mich nur 
anschließen. Ich sehe mit Sorge, inwieweit das LfU diese Regelung zu den Dichte-
zentren gemacht hat. Wir haben bei uns im Regionalen Planungsverband Westmit-
telfranken die 2,2 % schon ausgewiesen. Wir werden wahrscheinlich nach der An-
hörung eine Punktlandung auf 1,8 % hinlegen. Es fällt dann immer einiges weg. 
Wir sind da also schon relativ weit. Wir leisten auch gern Unterstützung für Süd-
bayern, wenn es Fragen gibt. Bei uns laufen die Genehmigungen in drei Monaten, 
ja. Da sehen wir eine große Diskrepanz zu Südbayern.

Dichtezentren. Wir haben es geschafft, dass unser Regionalplaner, der schon viel 
Erfahrung hat, damit umgehen kann. Aber wenn jetzt vom LfU solche pauschalen 
Vorgaben kommen – –

(Zuruf: Wenn sie schon da wären! Sie waren für Anfang der letzten Woche 
versprochen; sie sind noch bar nicht da!)

Was mich wahnsinnig macht: Planungsrechtlich hätten wir dann die Vorgabe 
3,3 km Abstand zum bestehenden Nistplatz von Fischadler/Seeadler. Wenn ich 
aber später in die BImSch-Genehmigung gehe, habe ich nur noch einen Abstand 
von 1 km. Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Ich würde mir wünschen, dass 
das LfU und die Behörden in Bayern sich einmal mit den Praktikern zusammenset-
zen. Ich kann das doch nicht vorher ausschließen und danach geht es wieder. Wie 
gehen die regionalen Planungsverbände damit um, dass man Abwägungskriterien 
wirklich als Abwägungskriterien nutzt und nicht als Ausschlusskriterien? Bitte neh-
men Sie Einfluss auf das LfU, damit man hier etwas offener ist.

Herr Rauh, im Solarpaket 1 gehen 29 % der nichtgenutzten Biomethan-Ausschrei-
bung ab 2025 in die Biomasse. Was schätzen Sie, wie viel uns das bringt? Ich bin 
vollkommen Ihrer Meinung: Wir brauchen eine Verdoppelung von der Leistung auf 
3 GW. Wir brauchen aber keine Erhöhung der Arbeit. Von daher haben wir dann 
nicht noch mehr Fläche, die wir nutzen müssen.

Herr Wust, Baden-Württemberg macht es vor. Wir haben bis Ende 2025 das Ziel 
1,8 %. Das wäre etwas, von dem wir sagen, das könnte auch Bayern ganz, ganz 
gut machen.

Noch einen speziellen Punkt zum Thema Landschaftsbild und zu den Eingriffen ins 
Landschaftsbild. Wenn ich Windkraftanlagen in den Wald baue, sind wir bei Kosten 
von 250.000 Euro pro Anlage. Bei den sechs Anlagen sind das 1,5 Millionen Euro 
an Ausgleichszahlungen. Wenn die Anlagen im Regionalplan ausgewiesen sind, 
muss man nur noch ein Viertel zahlen. Das sind Punkte, bei denen ich mich frage, 
ob es keine Möglichkeiten einer Rückerstattung gibt oder dass die Bedingung ent-
fällt. Das sind alles Geschichten, die verzögern. Die Projektierer halten das zurück, 
bis der Regionalplan steht, weil sie dann 200.000 Euro sparen. Wenn wir über Be-
schleunigung reden, muss die Staatsregierung endlich einmal begreifen, wo man 
hier anpackt und solche Punkte wie 10H abschaffen. Das wäre doch eine ganz 
klare und einfache Geschichte. Herr Nussel ist gerade draußen, aber wenn wir 
über Bürokratieabbau sprechen, dann schaffen wir den Schmarrn halt einfach ab, 
und dann geht es schneller.

Vorsitzende Stephanie Schuhknecht (GRÜNE): Genau. Wenn wir jetzt alle zehn 
Fragen stellen, dann wird es, glaube ich, schwierig. Wir können uns alle noch mal 
zu Wort melden. Ich glaube, so wird es schwierig, dann alles noch beantworten zu 
können.

(Zuruf)
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– Ich sage das nur, weil es für Unruhe sorgt, und ich kann das ein Stück weit nach-
vollziehen.

Die Fragen haben sich an so viele Expertinnen und Experten gerichtet, dass es 
fast schwierig ist, das auseinanderzuklamüsern. Auf jeden Fall wurden Herr Wust, 
Herr Bichler und Frau Fietze am Anfang von beiden angesprochen, also sowohl 
von Herrn von Brunn als auch von Herrn Stümpfig. Ich bitte Herrn Wust als Ersten, 
auf die Fragen, die sich speziell an ihn gerichtet haben, zu antworten. Bitte schön.

SV Dr. Bernd Wust (BWE): Vielen Dank. – Was können wir in Bayern tun, um den 
Ausbau zu beschleunigen? Viele Dinge werden nicht in Bayern gemacht. Viele 
Dinge sind auch nicht unbedingt regulatorischer Art, sondern oft nur technischer 
Art. Zum Beispiel in Richtung Luftverkehr kann man nicht ohne Weiteres ein Ge-
setz machen und sagen, wir ignorieren den Luftverkehr. Da muss man oft in die 
technischen Details und in die Kommunikation mit den jeweiligen Stakeholdern 
gehen.

Was können wir machen? Ich habe das angesprochen. Wir müssen die Planung 
beschleunigen. Das ist jetzt mehrfach angesprochen worden. Wir müssen die Flä-
chenausweisungen schlicht und ergreifend mit den Maßnahmen beschleunigen: 
Ziel 2025, Teilziele für die einzelnen Planungsregionen festlegen, Teilfortschreibun-
gen machen, keine pauschalen Ausschlüsse. – Ich glaube, das sind die vier wich-
tigsten Dinge. Wir müssen Bürokratie reduzieren, was die Abstandsflächen angeht, 
und 10H.

Zu einigen Details, die angesprochen wurden: Im Gewässerschutz haben wir mo-
mentan eine sehr große Diskussion, wenn wir Windenergieanlagen in der soge-
nannten Wasserschutzgebietszone 3 machen. Das haben wir über Jahre immer 
gemacht und haben da Anlagen gebaut. Das Wasserschutzgebiet Zone 3 ist die 
äußerste Umfassung. Da wird alles gemacht. Da ist Landwirtschaft zulässig. Das 
ist wirklich weit weg von der Quelle.

Bei der Windkraft haben wir das Gefühl, dass wir uns da im Moment wirklich ein 
Bein stellen. Da gibt es einerseits in der Musterverordnung die Vorgabe, dass man 
dieses Wasserschutzgebiet Zone 3 in 3a und 3b aufteilt. In 3a darf man gar nicht 
mehr bauen, und in 3b darf man nur noch getriebelose Anlagen bauen, was wir 
bisher überhaupt nicht gemacht haben. In anderen Merkblättern heißt es, dass 
man zweimal Kipphöhenabstand zur Zone 2 halten muss. Das Ganze fällt uns jetzt 
auch in laufenden Verfahren auf die Füße. Das ist schwierig, weil wir die Technik 
haben, zu vermeiden, dass es bei Havarien zu Wassergefährdungen kommt. Es ist 
auch, glaube ich, nicht dokumentiert, dass es irgendwo schon mal so passiert ist. 
Zur Landschaftsbildabgabe. Das ist ein wichtiger Punkt, den Herr Stümpfig an-
spricht.

Es ist in der Tat so, dass es die Landschaftsbildabgaben schon immer gegeben 
hat. Ob sie sinnvoll sind oder nicht, ob wir die Energiewende wirklich künstlich ver-
teuern müssen, dafür, dass wir sozusagen für den Anblick in den Naturschutzfonds 
Geld bezahlen, ist eine Frage.

Wenn wir aber zugrunde legen, dass wir das machen müssen, dann hat sich der 
Mechanismus verändert. Die Landschaftsbildabgaben wurden verdoppelt und für 
die Vorhaben in Regionalgebietsflächen wieder geviertelt, sodass für die Betreiber 
in den Regionalgebietsausweisungen insoweit alles beim Alten geblieben ist.

Das Problem ist jetzt nur: Wenn ich nicht in der regionalplanerisch ausgewiesenen 
Fläche bin, dann zahle ich diese wirklich extrem hohen zusätzlichen Abgaben, die 
am Ende den Strom verteuern oder verhindern, dass wir in Bayern die Anlagen 
haben. Jetzt kann man regionalplanerisch oder landesplanerisch sagen, dass man 
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steuern will, dass man in die Regionalplanausweisung kommt. Das ist ein Argu-
ment. Das kann man diskutieren. Eine Anlage außerhalb des Regionalplans ist halt 
teurer.

Wir haben aber jetzt im Moment das Phänomen, dass wir viele Projekte in Gebie-
ten planen, die im Moment nicht im Regionalplan liegen, die aber in den Entwürfen 
liegen und in denen in zwei Jahren eine regionalplanerische Fläche sein wird. Das 
ist beispielsweise sozusagen alles, was hier rund um München ist. Da haben wir 
keine Steuerung, aber in den Wäldern werden Anlagen geplant. Die zahlen jetzt 
den vierfachen Landschaftsbildausgleich, und in zwei Jahren ist das eine Regional-
planfläche. Dafür müsste man eine Regelung finden, dass das dann erstattet wird, 
aufschiebend bedingt wird, oder irgendeine Fristenregelung. Denn das sind eigent-
lich die Gebiete, die wir wollen. Da verteuern wir die Projekte wirklich künstlich. Ich 
glaube, das ist ein wichtiger Punkt.

Was jetzt das Thema "Doppelte Nutzung von Wind- und PV an den Netzeinspeise-
punkten" angeht, würde ich die Frage weitergeben, weil ich glaube, dass das regu-
latorisch eher ein Bundesthema ist, dass man da rein kann, und auch ein techni-
sches Thema, das mit den Netzbetreibern abzustimmen ist, was da überhaupt 
gemeinsam geht.

Für uns ist das sozusagen nur ein Appell, wirklich in diese Richtung zu denken und 
zu versuchen, das auszureizen.

Vorsitzende Stephanie Schuhknecht (GRÜNE): Herzlichen Dank. – Dann würde 
ich als Nächstem Herrn Bichler das Wort geben, weil er persönlich angesprochen 
war. Bitte schön.

SV Sepp Bichler (Energiebauern GmbH): Erst mal zur Frage von Florian von 
Brunn. Das war die Frage nach Beschleunigung im Bereich des Planungsrechts 
oder der Planungen.

Vielleicht kurz zu uns: Wir haben ein eigenes Planungsbüro mit zehn Beschäftigten 
Wir haben derzeit 30 Bebauungspläne parallel in Deutschland laufen. Wir kennen 
also die deutsche Bürokratie oder die deutschen Behörden von innen.

Ich beginne mit einem frommen Wunsch: Wenn wir es mit Bürokratieabbau in 
Deutschland ernst meinen, dann müssen wir weg von der Situation, dass wir uns 
erst einmal hinsetzen und Probleme suchen. Sondern wir müssen dahinkommen, 
dass wir bei Projekten Lösungen finden. Das wäre eine Umkehr der derzeitigen 
Situation.

Bei Genehmigungsverfahren ist es so: Momentan haben wir erneuerbare Energien 
bei der Schutzgüterabwägung als vorrangig zu betrachten. Es ist bisher nirgends 
bekannt, wie das denn tatsächlich in der Praxis umgesetzt werden soll. Ich glaube, 
es wäre dringend notwendig, dass Bauministerium, Umweltministerium und Wirt-
schaftsministerium eine Art Leitfaden nach unten an die Genehmigungsbehörden 
geben, um zu sagen, wie man tatsächlich damit umgeht.

Das ist die erste Sache. Eine zweite Sache ist: Wir reden immer von dem Tesla-
Tempo, das wir in Deutschland anwenden müssen. Das könnten wir auch machen, 
und zwar mit dem Prinzip, dass, wenn ein Antrag eingereicht wird, innerhalb von 
einer Frist von vielleicht vier, fünf Monaten zu klären ist, ob das grundsätzlich ge-
nehmigungsfähig ist. Das war übrigens bei Tesla so. Alle Detailfragen – salopp ge-
sagt, ob die Eidechse von rechts nach links oder von links nach rechts läuft – 
könnte man eigentlich im Zuge des Verfahrens klären. Das würde eine ganz massi-
ve Beschleunigung mit sich bringen.
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Es würde auch durchaus etwas helfen, wenn wir mit bestimmten Problemfällen, die 
immer wieder auftauchen, nicht jedes Landratsamt allein lassen, sondern das kon-
zentriert an verschiedenen Ämtern abarbeiten, um das Ganze umzusetzen.

Es gäbe also sehr viele Möglichkeiten, das Ganze auch zu beschleunigen. Das 
müsste man halt praktisch umsetzen.

Zu den Batterien: Es ist mittlerweile nicht mehr das Problem, die Batterien in Stan-
dardgrößen zu bekommen. Wir haben vorige Woche einen Vertrag über 200-Mega-
wattstunden-Batteriespeicher abgeschlossen. Die sind mittlerweile kostengünstig 
verfügbar, natürlich aus China. Etwas anderes ist derzeit kaum auf dem Markt.

Wir haben nur das Problem, diese Speicher kaum in der Funktion einsetzen zu 
können, wie es vielleicht möglich wäre. Nur ein Beispiel: Ich darf den Speicher nur 
in meinem Solarpark aufstellen. Windstrom, den ich vielleicht einen Kilometer ent-
fernt gewinne, darf ich nicht einspeisen. Ich darf nur den Strom von diesem Solar-
park einspeisen. Das ist eine völlig kindische Regelung. Oder: Ich muss den Spei-
cher direkt am Standort aufstellen, anstatt ihn an meinem Umspannwerk zu 
platzieren.

Hier gibt es also einen ganzen Schwung an praktisch umsetzbaren Möglichkeiten. 
Wir können dazu eine ganze Liste liefern.

Zur Frage von Martin Stümpfig nach der Pacht und der bayerischen Funktion bei 
der Pachtnachfrage: Wir haben es damit zu tun, dass die Staatsregierung sagt, 
dass es ganz gut ist, die Örtlichkeit, die Bürger einzubinden. Wenn es allerdings 
um die Ausschreibung dieser Projekte geht, dann geht es eigentlich ausschließlich 
nach dem höchsten Angebot. Das heißt also: Die Anlagen werden ausgeschrie-
ben, und wer den höchsten Preis bietet, bekommt das. Das sind in sehr vielen Fäl-
len nicht die regionalen Akteure. Das haben wir ja auch in dem Dreieck in Nieder-
bayern mitbekommen. Das sind nicht die regionalen Akteure, sondern das sind 
Akteure, die von außen kommen, die nicht unbedingt das Interesse der Bürger-
schaft im Auge haben. Das heißt, bei Ausschreibungen sollte man in Zukunft die 
Gemeinden ganz aktiv einbinden. Bei Ausschreibungen sollte man auch die Inte-
ressen der Gemeinden ganz aktiv einbinden und nicht nur nach dem Preis gehen.

Ein Letztes noch: Ich habe vorige Woche in Baden-Württemberg einen wunder-
schönen Vorschlag vom Landrat des Alb-Donau-Kreises gehört, und zwar hat er 
die Frage gestellt: Warum fließen die Pachterlöse des Freistaates eigentlich alle in 
den Staatssäckel? Wäre es nicht möglich, 50 % dieser Pachterlöse an die örtlichen 
Gemeinden zu geben, damit die Gemeinden davon auch profitieren, die Gemein-
den im ganzen Umfeld? – Ich finde den Vorschlag grandios, weil das in hohem 
Maße zur Akzeptanz beitragen würde.

Vorsitzende Stephanie Schuhknecht (GRÜNE): Danke schön. – Frau Fietze, ich 
glaube, an Sie wurde auch noch eine Frage gestellt. Das war Herr Stümpfig oder 
Herr von Brunn, ich weiß es nicht mehr.

SVe Dr. Daniela Fietze (Stiftung Umweltenergierecht): Ja, ich habe ein paar Impul-
se an mich herausgehört.

Vorsitzende Stephanie Schuhknecht (GRÜNE): Wollen Sie das noch mal kurz 
wiederholen?

Abg. Florian von Brunn (SPD): Es waren viele rechtliche Fragen, zum Beispiel 
nach den Quartierspeichern.
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SVe Dr. Daniela Fietze (Stiftung Umweltenergierecht): Alles klar, vielen Dank. Ja, 
ich habe versucht, ein bisschen zu ordnen, welche Punkte angesprochen wurden.

In Sachen Netze stimme ich dem Kollegen Wust zu. Ich glaube, viele der Proble-
me, die wir im Bereich Netzanschluss und Netzausbau haben, sind tatsächlich 
bundesrechtlicher Natur. Da kann man ja nicht viel machen. Da geht es um die 
Doppelnutzung von Netzanschlüssen. Da müsste wahrscheinlich noch nicht einmal 
der Bundesgesetzgeber ran, sondern die Bundesnetzagentur, die dafür allein zu-
ständig ist. Gleiches gilt für die Erhebung oder Nichterhebung von Baukostenzu-
schüssen. Das ist eine Thematik, die im Bundesrecht angesiedelt ist.

Auch die Kosten für den Netzausbau sind durch die Bundesnetzagentur festgelegt 
bzw. sie werden in Zukunft durch die Bundesnetzagentur festgelegt.

Anders herum gesehen fragen wir uns auch immer: Wir sehen, rechtlich wird eini-
ges getan, um den Netzausbau und den Netzanschluss zu vereinfachen und zu 
verbessern. Aber zwischen Recht und Netzbetreibern hakt es. Deswegen kann ich 
nur begrüßen, wenn man viel in den Dialog mit der Branche geht, was ja auch 
schon getan wird. Ich glaube, das ist ein guter Weg, um eine Analyse vorzuneh-
men, wie man bestimmte Problemkreise besser in den Griff bekommt, auch auf 
Landesebene. Speziell auf Landesebene kann man sich tatsächlich überlegen, wie 
man die Genehmigungsverfahren noch mal vereinfachen und verschlanken könn-
te.

Ich bin auch angesprochen worden mit Blick auf die Steigerung des Windener-
gieausbaus; und zwar ist es ja so: Bayern hat sich jetzt entschieden, die Flächen-
beitragswerte nach dem Windenergieflächenbedarfsgesetz erst Ende 2027 festzu-
legen. Das ist natürlich noch eine ganze Weile hin, und damit auch die 
Rechtswirkungen, die dann eintreten.

Was kann in der Zwischenzeit getan werden? – Da gibt es verschiedene Möglich-
keiten:

Im Bundesrecht ist das § 245 e des Baugesetzbuches; der enthält verschiedene 
Möglichkeiten, wie man in der Zwischenzeit versuchen kann, den Windenergieaus-
bau zu stärken. Es gibt eine Gemeindeöffnungsklausel für die Gemeinden. Die 
könnten dabei unterstützt werden.

Es gibt eine Sonderregelung für Repowering-Vorhaben. Hier wird gesagt, dass 
denen bestimmte Dinge nicht entgegengehalten werden können, es sei denn, sie 
widersprechen den Grundzügen der Planung. Die Grundzüge der Planung sind ein 
sehr unbestimmter Rechtsbegriff. Auch hier könnte man darauf hinwirken, dass 
dieser durch die zuständigen Behörden eng ausgelegt wird, dass man eben sagt, 
dass die Grundzüge der Planung bei Repowering-Vorhaben regelmäßig nicht be-
rührt sind.

Ich bin auch angesprochen worden auf die bauordnungsrechtlichen Abstandsflä-
chen. Aber ich glaube, Herr Stümpfig, Sie haben das Problem in Ihrer Frage schon 
hervorragend beschrieben. Diese Abstandsflächen gelten generell für alle bauli-
chen Anlagen oder für alle Gebäude, die errichtet werden; das heißt, auch für 
Windenergieanlagen. Diese sind besonders groß, und deswegen sind besonders 
viele benachbarte Grundstücke betroffen.

Es ist in der Tat so, dass man bei der Behörde eine Ausnahme von diesen Ab-
standsflächenregelungen beantragen kann. Oder man geht in dieses recht mühsa-
me Verfahren, sich mit den Eigentümern der angrenzenden Grundstücke ausei-
nanderzusetzen. Selbst wenn man am Ende Glück hat und die Behörde eine 
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Ausnahme von diesen Vorschriften genehmigt, ist das natürlich ein weiterer Ver-
fahrensschritt, der wiederum zu Verzögerungen führt. Das heißt, so oder so, selbst 
wenn man sagt, dass diese Windenergieanlagen im Endeffekt errichtet werden 
können, führt es auf jeden Fall zu Aufwand und auch zu Kosten im Vorfeld, die aus 
rechtlicher Sicht einfach nicht nötig sind, weil der Sinn und Zweck dieser Abstands-
flächen, Luft und Licht in bewohnte Gebiete hineinzulassen, hier einfach nicht be-
rührt ist. Deswegen kann man aus unserer Sicht zumindest über eine Verminde-
rung dieser Abstandsflächen für Windenergieanlagen oder gar über eine 
Aufhebung durchaus nachdenken.

Ich bin noch angesprochen worden auf die Frage der netzdienlichen Speicher im 
Quartier. Ich glaube, da muss man sich zweierlei Dinge überlegen. Nicht jeder 
Speicher ist direkt netzdienlich. Das heißt, wenn man mehr Speicher im Quartier 
haben will, ist das das eine. Dann kann Bayern das fördern. Hier gibt es auch 
keine spezielle Förderung nach dem EEG. Wir laufen also nicht in dieses Kumulie-
rungsverbot, mit den verschiedenen Fördertöpfen, dass man eine bestimmte Ober-
grenze an Fördermitteln, die man erhält, nicht überschreiten darf.

Das ist das eine. Wie bekommen wir den Speicher jetzt dazu, dass er sich netz-
dienlich verhält? – Man meint ja immer: Wenn sie netzdienlich sind, dann müssen 
sie doch bei den Netzentgelten irgendwie privilegiert sein. Auch da verlassen wir 
leider wieder den Kompetenzbereich des Freistaates. Da sind wir dann im Bundes-
recht bzw. im EU-Recht und im Bereich von Festlegungen der Bundesnetzagentur 
unterwegs, die jetzt auch schon erste Schritte unternimmt, um darauf hinzuwirken. 
Deswegen ist das eine gemischte Antwort. Man kann schon darauf hinwirken, 
Speicher im Quartier zu fördern. Ich glaube allerdings, dass es relativ schwierig 
wird, die Förderung so auszugestalten, dass man wirklich nur netzdienliche Spei-
cher im Quartier fördert. Dazu muss man auch wissen, was denn netzdienlich ist, 
und das kann nicht der Netzbetreiber am besten beurteilen. Deswegen wäre es 
auch logisch, das in den Netzentgelten zu verankern.

Ich glaube, das waren alle Fragen an mich.

Vorsitzende Stephanie Schuhknecht (GRÜNE): In meiner Erinnerung wurden die 
Experten Herath, Kießling, Niedermaier und Rauh noch persönlich angesprochen. 
Die würde ich jetzt der Reihe nach noch kurz aufrufen. Danach habe ich für die 
Fragestellung als Nächste Herrn Vogel und Frau Schack sowie Herrn Lausch und 
Herrn Maier.

Als Erster bitte Herr Herath. Sie haben das Wort.

SV Andreas Herath (TenneT TSO GmbH): Ich versuche, mich kurz zu fassen. Der 
Ausbau der Gleichstromleitungen in Erdkabeln ist ungefähr 20 Milliarden Euro teu-
rer als in Freileitungen. Wir hatten mehrfach den Versuch gestartet, Freileitungen 
in die Hände der Politik zu geben. Das ist uns nicht gelungen. Das stieß auf Ableh-
nung. Den konkreten Vorteil sehen wir darin, dass wir dadurch natürlich deutlich 
schneller bauen können. Im Vergleich zu einer Freileitung brauchen wir für Erdka-
bel unheimlich lang. Damit einhergehend ist das auch sehr teuer. Deswegen sehen 
wir das so: Wenn wir 20 Milliarden Euro sparen können, sparen wir die für die 
Netzkunden und bauen dort eine Freileitung.

Das ist übrigens damals nur deswegen als Erdkabel ausgeführt worden, weil Bay-
ern mit dem Südostring in die Opposition gegangen ist und das Ganze verträglich 
gestalten wollte. An dem Punkt sind wir jetzt, und jetzt können wir noch überlegen, 
ob wir das Ganze als Freileitung wollen oder beim Erdkabel bleiben – mit den an-
gesprochenen Vor- und Nachteilen.
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SV Dr. Andreas Kießling (Bayernwerk): Ich würde bezüglich der Frage, die an 
mich gerichtet war, auf drei Punkte eingehen.

Das eine war das Thema "netzdienliche Speicher". Frau Fietze, ich würde sogar 
soweit gehen, dass kein Speicher, der bei uns im Bayernwerk-Netz entsteht – und 
das waren letztes Jahr 46.000 – wirklich netzdienlich ist, weil sie anderen Optimie-
rungslogiken folgen; nämlich entweder dem Eigenverbrauch, klassischerweise im 
Haushalt, oder sich am Markt oder, sagen wir, systemdienlich am Regelenergie-
markt optimieren. Das ist ja völlig in Ordnung, weil das einfach das Regime ist. Bei 
uns führt das aber natürlich dazu, dass es durchaus Situationen geben kann, dass 
zum Beispiel ein Speicher, obwohl die Photovoltaik voll einspeist, trotzdem aus-
speist, weil er vielleicht einen entsprechenden Regelabruf von der TenneT be-
kommt. Das bedeutet für uns, dass wir bei der Vergabe von Netzverknüpfungs-
punkten für Speicher zum Beispiel sozusagen den Worst Case annehmen müssen: 
Speicher speichert aus, Photovoltaik speist ein.

Deswegen haben Sie unsere volle Unterstützung, wenn Sie sagen, dass wir eine 
Definition brauchen, was netzdienlich ist. Ich glaube auch, dass wir das am besten 
wissen. Aber wir brauchen dazu eine Festlegung auf Bundesebene, das ist leider 
so, am besten von der Bundesnetzagentur.

Ich kann Ihnen sagen: Wir sind seit einem Jahr in guten, aber langwierigen Ge-
sprächen mit der Bundesnetzagentur genau zu diesem Thema, weil wir tatsächlich 
der erste Netzbetreiber in Deutschland sind, der netzdienliche Dienstleistungen 
von Speichern ausschreiben möchte – nach EnWG, seit einem Jahr. Wir würden 
uns sehr gerne unbürokratische Lösungen vorstellen. Jetzt müssen wir Details von 
Pachtverträgen usw. vorlegen, was natürlich völliger Unsinn ist. Eigentlich müssten 
wir dem Speicher – ganz platt gesagt – nur sagen: Du darfst im Sommer zwischen 
11 und 13 Uhr nicht ausspeichern. – Dann hätten wir schon eine große Netzdien-
lichkeit erreicht.

Daran hängen eben auch die ganzen Diskussionen des Baukostenzuschusses. 
Woran wir dran sind, ist zu prüfen, wie wir das Thema Speicher generell beim Bay-
ernwerk noch mal neu denken können, was den Baukostenzuschuss betrifft, weil 
wir in der Tat eine relativ hohe Regelung haben. Aber da sind wir natürlich auch ein 
bisschen in der Regulatorik der Bundesnetzagentur gefangen, mit verschiedenen 
Themen, die wir da haben.

Wenn wir wirklich netzdienliche Speicher hätten, könnten wir natürlich noch mal 
eine bessere Stellung bei den Netzentgelten erreichen. Für uns ist ganz wichtig, 
dass wir da vorankommen. Wir versuchen auch, es zu tun. Wenn wir dafür Unter-
stützung aus diesem Haus oder von der Bayerischen Staatsregierung bekommen, 
auch gegenüber der Bundesnetzagentur, im Beirat und wo auch immer, dann sind 
wir darüber sehr glücklich.

Als zweiten Punkt würde ich das Thema Netzausbaubeschleunigung und Netzopti-
mierung aufnehmen, von Herrn von Brunn und Herrn Stümpfig.

Was kann den Verteilnetz-Ausbau beschleunigen? – Erstens glaube ich, dass wir 
in Bayern eine relativ gute Situation haben. Wir vom Bayernwerk werden in den 
nächsten Jahren, ungefähr bis 2031/2032, 1.000 km Hochspannungsleitung durch 
Bayern bauen. Das haben wir uns vorgenommen. Wir werden auch 270 Umspann-
werke ausbauen. Unsere Genehmiger gehen davon aus, dass wir die Genehmi-
gungen dazu auch bekommen, weil wir nämlich eine gute Initiative im Wirtschafts-
ministerium haben – "Verteilnetz und erneuerbare Energien Bayern" –, bei der wir 
genau die Vorhabenträger und die Genehmigungsbehörden zusammengebracht 
haben, und da schon viel in Richtung Standardisierung erreicht wurde. Bei E.ON, 
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unserem Schwesterunternehmen im Norden, ist die Situation ganz anders: Dort 
werden zum Teil nicht einmal mehr Planungsunterlagen angenommen.

Insofern sind wir da in Bayern gut, können aber besser werden. Gerade das 
Thema Digitalisierung und Standardisierung wäre noch ein weiterer wichtiger 
Punkt: Zur Digitalisierung nur eine Anekdote: Uns sagen manche Genehmigungs-
behörden: Bitte die Unterlagen nicht per E-Mail schicken. Sonst müssen wir so viel 
ausdrucken. – Da wird es dann natürlich irgendwann absurd. Da müssen wir drin-
gend entsprechend ran.

Die Netzoptimierung war auch eine Frage. Natürlich arbeiten wir auch an der Opti-
mierung der Auslastung unserer Netze, denn anders wird es nicht gehen. Die 
Nordländer haben da eine ein bisschen einfachere Situation, weil nämlich dort, 
wenn der Wind weht und viel Einspeisung ist, die Leitungen gekühlt werden und 
man relativ leicht sagen kann, wie die Höherauslastung funktioniert. In einem Son-
nenland wie in Bayern ist es ein bisschen anders und schwieriger.

Wir setzen da jetzt aber auf Künstliche Intelligenz, auf Digitalisierung. Wir haben 
eigene Sensoren entwickelt, die an die Hochspannungsleitungen montiert werden, 
um über eine KI-Steuerung eine höhere Auslastung hinzubekommen. Wichtig ist 
dann aber auch, dass auf Mittel- und Niederspannungsebene, also sozusagen wei-
ter unten im Netz, die digitalen Ortsnetzstationen ins Spiel kommen. Wir werden 
bis 2030 ungefähr 18.000 digitale Ortsnetzstationen in unserem Netz einbauen. 
Das Mittel- und Niederspannungsnetz war historisch halt "dumm", weil die Energie 
einfach von oben nach unten kam und im Mittel- und Niederspannungsnetz verteilt 
wurde. Jetzt hat man eine andere Situation und muss entsprechend ran. Wir sind 
dabei, das mit Hochdruck auszubauen.

Vielleicht noch zum Thema Netzverknüpfungspunkt, weil das hier mehrfach ge-
nannt wurde: Ja, auf der einen Seite ist die Bundesregierung auch dran, das 
Thema Netzanschlussprozess entsprechend zu regeln. Frau Fietze, ich weiß nicht 
genau, was Sie meinen, was beim Netzverknüpfungspunkt geregelt worden ist.

Für uns wichtige Fragen sind noch nicht geregelt, wie zum Beispiel die Einspeises-
teckdose – wir nennen das so. Bis jetzt müssen wir jeden Netzverknüpfungspunkt 
für jede Anlage getrennt rechnen. Wir wollen anders vorgehen: Wir wollen eigent-
lich räumlich clustern, schauen, was da entsteht, ein Umspannwerk reinstellen, um 
dann sozusagen die Anlagen konzentriert an das neue Umspannwerk, an diese 
Einspeisesteckdose, wie wir das nennen, anzuschließen.

Das ist leider gesetzlich auch noch nicht möglich. Wir machen trotzdem ein Pilot-
projekt in Niederbayern.

Genauso haben wir auch bei der Kombination PV und Wind noch ein paar gesetzli-
che Hürden. Wir haben tatsächlich schon einen Modellfall im Raum Parsberg um-
gesetzt. Dort haben wir PV und Wind kombiniert angeschlossen, was dazu geführt 
hat, dass wir weniger Netzausbau brauchten. Der Haupthindernisfaktor ist aber 
aus unserer Sicht vor allen Dingen auch: Wir bekommen gar keine Anfragen dafür. 
Wir haben vier Anfragen in unserem gesamten Netz für die Kombination von PV 
und Wind. Und das auch nur, wenn der PV-Park und der Windpark vom gleichen 
Betreiber sind. Wenn das unterschiedliche Betreiber sind, haben wir keine Anfra-
gen. Das ist einfach die Empirie.

Deswegen ist für uns schon ein Punkt, wie wir diese Koordination zwischen den 
unterschiedlichen Vorhabenträgern auf erneuerbarer Seite hinbekommen. Ich glau-
be, da müssen wir auch eine Koordinierungsstelle aufsetzen. Vielleicht ist das auch 
ein Betätigungsfeld für Bayern, für die Landespolitik.
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SV Josef Niedermaier (AG RPV): Herr Stümpfig, Sie haben auch die Einhaltung 
der gesetzlichen Grundlagen angesprochen. Als Landrat ist man, glaube ich, 
immer unterwegs und sagt: Bitte seht das pragmatisch und geht auch mal ein ge-
wisses Risiko ein. Das hört sich aber ziemlich schnell auf, weil dann die Frage 
kommt: Was wollen Sie denn jetzt? Eine rechtssichere Genehmigung für den, der 
die Genehmigung beantragt, oder dass man das jetzt halbherzig, auf gut bayerisch 
gschlampert, macht? Dann hat aber jeder, der aus irgendeinem Grund dagegen 
sein will, die Möglichkeit, wegen Missachtung dieses Grundes dagegen zu klagen 
und das Ding lahmzulegen. Das habe ich leider – das sieht man ganz offen, das 
sage ich jetzt sehr selbstkritisch – im Süden Bayerns viel mehr als in anderen Be-
reichen. Unsere Leute sagen dann halt auch gegenüber uns als Landräten oder 
auch gegenüber meinen Abteilungsleitern: Entschuldigung, wollen Sie jetzt das, 
was dieses Hohe Haus verlassen hat, infrage stellen, Herr Landrat? Das steht 
Ihnen nicht zu.

Die Frage haben Sie nicht nur einmal. Herr Nussel kennt diese Prozesse, der läuft 
da auch oft gegen Wände. Wir müssen dann auch wirklich schauen, dass wir nicht 
alles im Detail regeln und auch eine Akzeptanz in diesen Bereichen bekommen.

Was die gesetzlichen Grundlagen bei uns betrifft, also die RED III, die ich ange-
sprochen habe – das ist EU-Recht, ich schaue zu Frau Fietze –, da sind auch un-
sere eigenen Behörden komplett verunsichert, was das für rechtliche Folgen haben 
wird. Wenn die verunsichert sind, gehen sie zuerst mal auf die sichere Seite. Denn 
niemand in unserem Ministerium – ich will da jetzt keine Lanze für die brechen, mir 
dauert das auch viel zu lang, die zögern mir da auch viel zu viel – geht da irgend-
wo ein Risiko ein und sagt: So geht es. – Gerade in unserem Planungsbereich 
wohnt die Hälfte der Anwaltselite, verwaltungsgerichtsmäßig, an Juristen, die viel-
leicht – ich will niemandem etwas unterstellen – etwas dagegen haben. Die suchen 
dann genau den Fehler, und der Regionalplan oder die Genehmigung kippt. Dann 
sagen alle: Aha, das blöde Landratsamt war wieder zu dumm, eine Genehmigung 
auszusprechen.

Das sind genau die Rahmenbedingungen, unter denen unsere Leute mit Hoch-
druck arbeiten müssen. Da brauchen wir gesellschaftliche Änderungen, und dann 
demnächst auch rechtliche Änderungen. Die rechtlichen Änderungen zur Entbüro-
kratisierung allein werden nicht helfen, wenn die Gesellschaft nicht bereit ist, auch 
zu akzeptieren, dass auch einmal ein Fehler passiert.

Entschuldigen Sie die Emotion in dem Bereich. Sie sehen, das kocht da auch 
schon kräftig hoch.

§ 245 e Baugesetzbuch, den Sie angesprochen haben, wird in vielen Bereichen, 
auch im Süden Bayerns, bereits gezogen. Allerdings kommt da natürlich auch von 
Leuten, denen das dann zu schnell geht: Wartet halt ab, bis der Regionalplan da 
ist. – Ich sage mal: Henne oder Ei – das Spiel funktioniert nicht im Sinne der Ener-
giewende. Da verliert immer die Energiewende. Leider. Herr Bauer, Sie haben das 
auch ganz deutlich gesagt. – Ich bin fertig.

SV Dr. Stefan Rauh (Fachverband Biogas e.V.): Ich wechsle zum Thema Biogas, 
in den Ausschreibungen, zur Frage von Herrn Stümpfig: Aktuell werden pro Jahr 
deutschlandweit 500 MW ausgeschrieben, für den normalen Biogasanlagenbe-
reich. Allein in den letzten zwei Ausschreibungen haben 1.000 MW keinen Zu-
schlag bekommen, die es wollten. Allein daran sieht man diesen Stau, der hier be-
vorsteht. Gerade auch in Bayern sind im Jahr 2005/2006 die meisten Anlagen 
installiert worden, die also jetzt dringend Anschlussregelungen benötigen und hier 
Gefahr laufen, keine Zukunft zu bekommen.
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Die Frage betraf ja die Änderung im Solarpaket. Da geht es um 29 % der Biome-
than-Ausschreibung, die verschoben wird, es geht um 174 MW, die verschoben 
werden, also ein Nice-to-have, aber sicher keine Rettung. Hier muss definitiv etwas 
angepasst werden, damit das funktioniert, damit die Anlagen auch weiter flexibili-
sieren können und entsprechend auch zukunftsfähig sind.

Abg. Kerstin Schreyer (CSU): Damit hätten wir die Experten, die direkt angespro-
chen worden sind, erledigt und würden bei den Kollegen und Kolleginnen weiter-
machen, in den Fragen. – Die Kollegin Schack hat das Wort.

Abg. Jenny Schack (CSU): Vielen Dank, dass Sie alle da sind, sich auch die Zeit 
nehmen. Wir haben heute schon sehr viel gehört. Deswegen würde ich jetzt die 
Liste an Fragen, die ich mitgebracht und derzeit aufgeschrieben habe, sehr stark 
abkürzen und einige Detailfragen stellen, weil ich tatsächlich noch ein paar Nach-
fragen habe. Ich würde Sie auch gerne persönlich ansprechen. Was ich schade 
finde, aber das liegt an uns: Zum Thema Wasserstoff und anderen Geschichten 
können wir heute nicht intensiv nachfragen. Das wäre noch etwas, das mir fehlen 
würde, aber das können wir sicherlich irgendwann einmal nachholen.

Frau Dr. Fietze, vielen Dank, ich fand es sehr pragmatisch und sehr klar, dass Sie 
gleich gesagt haben:1,2,3 – so stellen Sie sich das konkret vor. Ich habe ein biss-
chen gezuckt, als Sie das Wort "Solardachpflicht" – wenn Sie es so gesagt haben 
– in den Mund genommen haben, weil ich mir das in der Umsetzung doch schwie-
rig vorstelle, wie ich meinen Leuten vor Ort sagen würde: Ihr sollt das jetzt bitte auf 
euer privates Dach klemmen. – Ganz ehrlich: Ich weiß auch nicht, ob der Herr 
Landrat auf der anderen Seite das vor Ort so kommunizieren könnte. Ich denke da 
natürlich auch immer an die Umsetzung.

Ich bin aber sehr dankbar, dass Sie sehr konkrete Beispiele haben. Vielleicht 
haben Sie andere Beispiele, die vielleicht etwas möglicher sind – sagen wir es mal 
so. Ich gehe davon aus, dass Sie sich sehr viele Gedanken gemacht haben, wie 
man auch sehr praktikable Vorschläge machen kann, und wie wir das umsetzen 
können.

Das wäre das eine, weil es doch einfach ein massiver Eingriff wäre. Wenn ich das 
vielleicht noch hinzufügen darf: Diejenigen – gerade auch meine Landwirte –, die 
sagen, dass sie gerne PV auf dem Dach hätten, haben PV schon lange auf dem 
Dach. Da ist eher die Frage, welche Stellschrauben man im Einzelnen vielleicht 
noch nutzen kann anstatt andere – ich sage es mal salopp – zu zwingen. Das ist 
immer ungut.

Herr Ebel, Sie hatten gesagt, ich darf es mal kurz wiederholen: Der Ausbau der 
Netze muss vorangehen, notwendige Investitionen tätigen, weg mit den bürokrati-
schen Hürden. – Deswegen sind wir heute auch alle hier. Ich glaube, das ist uns 
allen auch sehr wohl bewusst. Vielleicht haben Sie da auch etwas Konkretes – ich 
bin ein sehr großer Freund davon –, was wir mit nach Hause nehmen können, um 
dort zu schauen, was wir da tun können.

Herr Kießling, Sie hatten es mir schon fast beantwortet: Ich hatte tatsächlich auch 
die Frage nach den Speichern, wie das bei Ihnen konkret aussieht. Wenn ich das 
richtig verstanden haben, sind Sie gerade dabei, netzdienliche Speicher auszu-
schreiben oder Sie sind dabei, das tun zu wollen. Vielleicht können Sie mir da auch 
noch mal sagen, wie Sie von Bayern aus unterstützt werden können. Wir sind da ja 
auch wieder im Bundesbereich. Das ist ja auch immer ein bisschen unser Problem. 
Wir würden gerne noch so viel mehr machen, aber manchmal klemmt es dann da 
ein bisschen.
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Herr Landrat Niedermaier, ich freue mich auch, dass wir hier einen Praktiker 
haben, der auch erzählen kann, wie das vor Ort aussieht, gerade was die Auswei-
sungen der 1,8 % anbelangt. Ich weiß selbst, dass sich das vor Ort nicht einfach 
gestaltet. Sie müssen alle unter einen Hut bekommen. Da gibt es an vielen Orten 
klar Gegenwind, weil man natürlich keine Einkesselung der Gemeinde möchte 
usw. und so fort. Natürlich ist da auch noch der Überflug zu beachten, die Bundes-
wehr, Sonstiges, der Naturschutz, alles, was dann rausgeht. Dann muss man na-
türlich irgendwann mal Flächen finden, die auch genutzt werden dürfen.

(Zuruf: Wo der Wind auch weht!)

– Natürlich: Wo der Wind dann auch noch weht. Das wäre ganz wünschenswert. 
Ich verstehe Ihre Problematik. Ich hätte trotzdem eine Frage: Ich weiß nicht, wie es 
bei Ihnen aussieht – ich hätte es googeln müssen –, was die Staatsforste anbe-
langt: Da ist es so, dass wir oft sehen, dass die Bereitschaft der Gemeinden, der 
Kommunen und auch der Bürger vor Ort, das mitzumachen, mitzutragen, natürlich 
immer wesentlich größer ist – das wissen Sie ganz konkret vor Ort –, wenn sie 
davon profitieren, wenn sie sehen, dass sie persönlich etwas davon haben. Wenn 
jetzt nun aber der Investor aus Land XY, von irgendwo sehr weit weg, reinkommt 
und sagt, das hole ich mir jetzt – ganz salopp gesagt, so sind einfach gerade die 
Ausschreibungsregelungen, gerade, was die Staatsforste anbelangt –, dann habe 
ich da ein großes Fragezeichen. Denn ich frage mich, warum man das nicht an-
ders machen kann. Derzeit ist letztlich das Geld das maßgebliche Kriterium bei der 
Vergabe – ich glaube, es sind 36 %; ich müsste noch mal genau reinschauen – 
und nicht die Gemeinden oder dass wir konkrete Geschichten vor Ort haben, ge-
meinnützige Geschichten.

Da ist die Frage, ob Sie unterstützen würden, dass man da ein bisschen anders 
reingehen kann. Ich glaube, das würde vielerorts wesentlich helfen; gerade, was 
die Ausschreibung anbelangt.

Vielleicht auch noch ein Wort zu der Unteren Naturschutzbehörde. Das Landrats-
amt ist ja immer eine Zwitterbehörde. Sie sind ja sowohl – ich sage es salopp – 
von oben wie auch von unten für alle verantwortlich. Aber natürlich können Sie mit 
Ihrer eigenen Unteren Naturschutzbehörde sprechen, und auch gut sprechen. – 
Davon gehe ich aus. – Sie haben eben ein bisschen skizziert, dass dort natürlich 
ein Problem besteht, weil die Ihnen dann sagen: Ja, aber das, was gesagt wird, 
muss ja auch halten.

Insofern ist meine Frage: Wie gestaltet sich da die Kommunikation? Würden Sie 
sich am Ende wünschen – wir haben das heute ein-, zweimal gehört –, dass es 
noch einen Katalog gäbe, an dem man das besser abarbeiten könnte, was Sie viel-
leicht auch ein bisschen entlasten würde? Wenn dazu einfach ganz konkret etwas 
aus dem Umweltministerium oder aus dem Wirtschaftsministerium käme, also eine 
Handreichung diesbezüglich?

Damit bin ich auch wieder bei den konkreten Dingen und würde meinen Fragenka-
talog für heute beenden.

Abg. Steffen Vogel (CSU): Sehr geehrte Frau Vorsitzende, liebe Kolleginnen und 
Kollegen! Auch von mir natürlich vielen Dank an die Experten, dass sie da sind, 
sich die Zeit nehmen.

Ich habe eine Frage an Herr Herath: Sie haben davon gesprochen, dass 100 und 
mehr Milliarden Euro innerhalb der nächsten Jahre für den Netzausbau allein von 
TenneT investiert werden. Es ist doch richtig, dass das Geld natürlich von den Ver-
brauchern kommt. Das wird ja logischerweise umgelegt. Das heißt, es ist nicht so, 
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dass TenneT sozusagen eigenes Geld investiert, sondern das verteuert natürlich 
den Strompreis. Das ist auch vollkommen klar. Deshalb ist für mich natürlich – wir 
sind der Wirtschaftsausschuss – auch die Frage, welche Prognose Sie für den 
Strompreis haben, generell, in Deutschland, auch im Vergleich zu anderen Län-
dern in der EU oder vielleicht sogar weltweit. – Diese Frage richtet sich auch an 
andere. – Wir konkurrieren mit dem Wirtschaftsstandort USA, die mit dem Inflation 
Reduction Act natürlich Rahmenbedingungen setzen, mit denen sie bewusst auch 
– –

(Unruhe)

Also sprich: Von welcher Strompreisentwicklung gehen wir denn aus, vor allem 
auch im Vergleich zu anderen Ländern?

Das Nächste ist – auch das war vorhin die Frage, das hat Herr Kießling angespro-
chen –, dass Bayern auch im Jahr 2040 noch auf Energieimporte angewiesen sein 
wird. Da ist dann die Frage: Wie sieht es denn mit länderübergreifenden Leitungen 
aus? – Wir haben ja einen EU-Energiebinnenmarkt, auf dem wir auch auf Energie 
aus dem Ausland angewiesen sein werden. Besteht da auch irgendein Handlungs-
bedarf?

Das Dritte ist: Vor dem Hintergrund, in dem Zusammenspiel, ist natürlich auch die 
Frage, von welchem zusätzlichen Strombedarf wir ausgehen. Wir haben vorhin 
auch gehört, dass man die Energiewende groß denken muss, man muss nicht nur 
an Strom, sondern auch an Mobilität und Wärme denken. Das heißt, wir gehen 
wahrscheinlich von einer Explosion des Energiebedarfs, des Strombedarfs, aus. 
Da ist dann die Frage nach Versorgungssicherheit und Bezahlbarkeit. Welche 
Maßnahmen sind dafür entsprechend auch noch zu ergreifen?

Damit geht auch die Frage einher: Was für Schritte müssen wir noch im Bereich 
der Speicherung gehen? Welche Möglichkeiten sehen Sie da für den Freistaat 
Bayern, letztlich auch Vorsorge zu treffen, damit wir diesen wachsenden Energie-
bedarf dann auch decken können?

Abg. Kerstin Schreyer (CSU): Ich würde jetzt einfach mehrere Fragen zusam-
mennehmen, und dann gehen wir das durch. Denn ich vermute, dass oft auch Ex-
perten nicht gefragt wurden, die trotzdem gerne etwas zu dem Punkt sagen wür-
den. – Der Kollege Lausch ist der Nächste. Dann kommt der Kollege Meier.

Abg. Josef Lausch (FREIE WÄHLER): Auch von mir herzlichen Dank, dass Sie 
sich heute Zeit nehmen. Ich habe zwei ganz praktische Fragen, an Herrn Bichler 
und Herrn Ebel.

Was halten Sie von der Idee – wir haben ja schon über die Pachtpreise und auch 
über den Flächenverbrauch gesprochen –, dass wir die Möglichkeit schaffen, PV-
Anlagen auf Ausgleichsflächen zu ermöglichen? Das ist bisher nicht möglich. Das 
würde die Konkurrenz um wertvolle Ackerflächen verringern, weil die Ausgleichsflä-
chen ja sowieso nicht mehr intensiv bewirtschaftet werden dürfen.

Bei der zweiten Frage würde ich auch Herrn Kießling um eine Antwort bitten: Ist es 
bei N-ERGIE Netz und bei Bayernwerk Netz auch bei Ihnen nach Ihrer Erfahrung 
der Fall, dass es bis zu über einem Jahr dauert, bis die Entschädigungen nach Ab-
schaltungen ausgezahlt werden? Ist es auch Ihre Erfahrung, dass es bis zu einem 
Jahr dauert, bis dort digitale Stromzähler eingebaut werden, wenn PV-Anlagen auf 
das Dach montiert werden?
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Ich hätte gern eine Stellungnahme dazu, wie das möglich sein kann und wie man 
das regeln kann. Denn bei mir als dem energiepolitischen Sprecher der FREI-
EN WÄHLER laufen deswegen massiv Beschwerden auf.

Abg. Johannes Meier (AfD): Ich möchte mich zunächst auch erst mal bei allen 
hier anwesenden Experten – ob in Präsenz oder online – für Ihre Zeit bedanken, 
dass Sie hier zur Verfügung stehen und sich auch den Fragen stellen.

Ich habe natürlich mehrere Fragen, konkret würden mich aber zwei interessieren. 
Sie würden sich auch beide an Herrn Dr. Peters richten. Sie haben vorhin erwähnt, 
dass es international scheinbar unterschiedliche Erfahrungen bei der Rückholung 
und Reaktivierung von Kernkraftwerken gibt. Mich würde sehr interessieren, wel-
che Erfahrungen und welches Wissen Sie zu dem Punkt haben.

Punkt 2 ist: Wie hat sich generell die Abschaltung der Kernkraftwerke ausgewirkt, 
auf die Strompreise, auf die Stromversorgung und am Ende auch auf den CO2-
Ausstoß?

Abg. Rainer Ludwig (FREIE WÄHLER): Auch meinerseits ein herzliches Danke-
schön an alle Experten, die heute hier sind.

Ich möchte noch mal auf die Bezahlbarkeit der Energiewende und generell auf die 
Stromversorgung eingehen. Wir haben seitens TenneT und Bayernwerk schon 
grobe Informationen über Kosten der Netzstabilisierungsmaßnahmen erhalten. 
Vielleicht gibt es da noch mal das eine oder andere Detail, mit Blick auf den Zeit-
punkt der Klimaneutralität, 2040 hier in Bayern, 2045 in Deutschland. Was mich 
aber auch interessieren würde – und ich hoffe, das kann irgendjemand beantwor-
ten –, sind die Kosten für die EEG-Förderung, die künftig ansteht, die ja über den 
Bundeshaushalt finanziert werden muss, und vor allen Dingen, welche Belastung 
damit auch der Steuerzahler hat.

Damit komme ich eigentlich zu dem Punkt, den auch Kollege Vogel schon ange-
sprochen hat: Planungssicherheit für Unternehmen und für unsere Bürgerinnen 
und Bürger. Die Strompreise für Privathaushalte und für Unternehmen müssen ja 
irgendwo mal kalkulierbar sein, und das ist ja auch der Grund, warum gerade jetzt 
wieder aktuell – zum Beispiel, wenn ich an das Chemiedreieck denke – viele Un-
ternehmen den Standort verlassen möchten. Ich denke aber auch an unseren 
Frankenwald, an das Fichtelgebirge, wo die Glasindustrie und die Textilindustrie 
beheimatet sind, die einfach wissen müssen, welche Kosten auf die Unternehmen 
zukommen und wie sie kalkulieren können. Ist die Standortfrage gewährleistet oder 
sind hier unsere Unternehmen gefährdet bzw. steht eine Abwanderung im Raum? 
Die Deindustriealisierung spielt hier, glaube ich, eine ganz große Rolle, die wir ver-
meiden müssen.

In diesem Zusammenhang habe ich auch eine Frage zum Thema Rückführung der 
Kernkraft. Ich möchte ausdrücklich betonen, dass ich kein Kernkraft-Befürworter 
bin. Aber wir waren schon immer für deren temporäre Weiterführung, bis die Si-
cherheit und die Bezahlbarkeit der Energieversorgung hier in Bayern gewährleistet 
sind, insbesondere durch unsere beiden bayerischen Kernkraftwerke. Das ist ja 
nun vom Tisch, durch die ideologische Abschaltung in Berlin. Trotzdem wird immer 
wieder diskutiert, ob eine Rückführung möglich ist. Ich rede nicht vom Neubau, wie 
es viele andere Länder in Europa und rings um uns herum machen. Aber ich hätte 
gerne eine objektive Einschätzung dessen, was man immer wieder subjektiv hört, 
dass Kernkraft nicht bezahlbar wäre.

Nachdem auch unser Ministerpräsident schon laut darüber nachgedacht hat, dass 
auch das Thema Kernkraft wieder auf das Tableau kommen würde, wenn es 
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nächstes Jahr einen Regierungswechsel gäbe: Wie sind denn die Kosten für Kern-
energie temporär im Gegensatz zu den erneuerbaren Energien wirklich objektiv 
einzuschätzen?

Abg. Oskar Lipp (AfD): Sehr geehrte Frau Schreyer, liebe Kolleginnen und Kolle-
gen! Vielen Dank für die zahlreichen Vorträge. Ich halte es relativ kurz, und zwar 
hätte ich eine Frage an Herrn Hennig, der online zugeschaltet ist: Ich möchte wis-
sen, wie hoch die Gesamtkosten der Energiewende sind und wie sich diese Mehr-
kosten bzw. Gesamtkosten aufteilen auf die Industrie und auch auf die Privathaus-
halte. Ich möchte auch wissen, wie er aufgrund der hohen Strompreise den 
Industriestandort Deutschland einschätzt.

Dann hätte ich noch eine Frage an Herrn Herath von TenneT; und zwar habe ich in 
letzter Zeit mitbekommen, dass Sie Ihre deutsche Tochtergesellschaft an den Bund 
verkaufen wollen. Die ist ja hoch verschuldet. Sie wollen sie für 20 Milliarden Euro 
verkaufen. Ich möchte gerne die Hintergründe wissen. Hängt das damit zusam-
men, dass TenneT sich der Verpflichtung entziehen möchte, dass demnächst 
große Milliarden-Investitionen in das Netz anstehen werden?

(Zuruf des Abgeordneten Florian von Brunn (SPD))

Abg. Kerstin Schreyer (CSU): Fragen kann jeder alles, Herr von Brunn. Ob die 
Frage etwas damit zu tun hat, lassen wir offen.

Herr Lausch ist der Nächste, dann Herr Kaufmann und Herr Nussel. Damit hätte 
ich dann ganz viele Wortmeldungen aufgerufen, und wir würden versuchen, in die 
Antwortrunde zu gehen.

(Widerspruch des Abgeordneten Josef Lausch (FREIE WÄHLER))

– Ich habe das doppelt. Bei mir steht es noch mal. Auch recht.

Herr Kaufmann, bitte.

Abg. Andreas Kaufmann (CSU): Sehr geehrte Frau Vorsitzende, ich schließe 
mich dem Dank hier an und möchte nicht noch mal jeden einzeln aufzählen.

Herr Dr. Kraus, ich hätte eine Frage an Sie:

Ich komme aus Roßhaupten. Dort steht die Staustufe für den größten Stausee in 
Bayern, den Forggensee. Der kommt aus den 1958er bis 1960er Jahren. Auch die 
Turbinen dort wurden nur einmal erneuert. Sie haben am Inn und entlang der Sal-
zach ja schon die Erfahrungen gemacht, wenn Sie Turbinen neu wickeln oder neu 
konzipieren wollen, welche Hemmnisse Sie auf dem Weg dorthin haben, das Kraft-
werk zu modernisieren.

Die Wasserkraft gehört zu Bayern wie jede andere Energiegewinnung. Was mir 
vorschwebt, ist: Wenn Sie erfolgreich am Inn das eine oder andere Kraftwerk er-
neuern und das sauber dokumentieren, ob wir dann nicht eine Privilegierung für 
bestehende Kraftwerke erreichen könnten, die auch erneuert werden wollen. Denn 
wir haben im Zuge der ein oder anderen Novellierung der Energiegewinnung in der 
Wasserkraft schon miterleben müssen, wie Turbinen runtergewickelt wurden, um 
dann Kleinkraftwerke zu sein, im Sinne der Förderung. Wir hätten aber sehr viele 
Möglichkeiten, bestehende Kraftwerke wieder auf Großkraftwerke aufzubauen. 
Wenn wir hier ein Modellprojekt hätten, das dann für eine Privilegierung dient, 
könnten wir gerade hier sehr viel an Geschwindigkeit erreichen.

Die Frage dazu wäre: Sehen Sie das auch so? Wäre das überhaupt möglich?
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Abg. Walter Nussel (CSU): Ich habe auch ein paar Fragen. Ich versuche auch, es 
kurz zu machen.

Herr Bichler, Sie haben davon gesprochen, Clearing-Stellen einzurichten. Ich frage 
direkt Herrn Landrat Niedermaier, wie er das aus praktischer Sicht sieht. Ich bin 
erst einmal ein Gegner davon, weil ich sage, dass das schon auch irgendwie Chef-
sache in Vollzugsbehörden ist, alle Leute an den Tisch zu holen, die irgendwo an 
solchen Verfahren beteiligt sind, auch bei den Regierungen. Darüber werden wir 
uns auch noch mal vertiefter austauschen. Aber immer nur mehr Personal fordern 
und dann wieder Clearing-Stellen, was auch wieder Aufwand bedeutet – – Ich 
denke, wir müssen einfach unseren Leuten – und das hat Herr Landrat ausgeführt 
– den Rücken stärken und ihnen auch Sicherheit geben, dass, wenn sie eine Ent-
scheidung treffen, dann auch von uns politisch gestützt werden.

Aber vielleicht kann der Landrat noch etwas dazu sagen. – Das war das eine.

Das Zweite ist ähnlich wie bei meinem Kollege Andreas Kaufmann. Herr Kraus, Sie 
haben von Gutachten gesprochen. Ich habe mir bei euch auch schon angesehen, 
wie das läuft. Man muss ein Wasserkraftwerk in der Dimension, wie ihr es betreibt, 
auch mal ganz anders in Augenschein nehmen, was das bedeutet. Wenn Entschei-
dungen getroffen werden, das zu "ertüchtigen", in Anführungszeichen, auf den jet-
zigen technischen Stand zu bringen, dann ist das ein Prozess. Da kann man nicht 
nach drei Jahren wieder neue Gutachten verlangen. Wir müssen auch politisch an 
uns arbeiten, dass wir sagen: Wenn das Gutachten einmal gemacht ist, dann müs-
sen die Betreiber auch wissen: Danach können wir uns ausrichten, danach können 
wir planen und das letztendlich auch weiter vorantreiben.

Aber vielleicht können Sie, Herr Kraus, noch etwas dazu sagen, wie Sie das mit 
den Gutachten gemeint haben.

Raumordnungsverfahren bei Ertüchtigungen sind ein Thema, bei dem ich noch mal 
nachbohren möchte, wie sich das genau gesetzlich aus eurer Sicht darstellt. Das 
heißt, wenn ihr eine Überspannungsleitung ertüchtigt, braucht ihr für jeden Masten 
ein Raumordnungsverfahren. So habe ich das verstanden. Das kann ich mir jetzt 
nicht vorstellen, denn es ist ja eine Betriebserlaubnis vorhanden. Vielleicht können 
Sie dazu noch mal Stellung beziehen, wie wir das verstehen müssen. Denn da 
müssen wir schon ran. Wenn das so ist, können wir das auf Dauer nicht so laufen 
lassen.

Vorsitzende Stephanie Schuhknecht (GRÜNE): Vielen Dank. – Ich habe jetzt 
keine weiteren Fragen unmittelbar aus dem Kreis der Kolleginnen und Kollegen. 
Das heißt, ich würde jetzt einfach die jeweiligen Experten kurz fragen, ob sie ange-
sprochen wurden und gerne etwas dazu sagen wollen. Denn ich glaube, sonst 
schaffen wir es nicht, diese Vielzahl an Themen abzuarbeiten.

Herr Niedermaier hat sich sofort gerührt. Den rufe ich jetzt mal als Ersten auf. Aber 
Sie haben alle die Möglichkeit, etwas zu sagen. Bitte, Herr Niedermaier.

SV Josef Niedermaier (AG RPV): Als Erstes zur Frage von Frau Schack zu den 
Staatsforsten. Da kann ich mich nur dem anschließen, was Herr Bichler gesagt hat. 
Genau das ist das Thema. Die Akzeptanz vor Ort steigt, wenn die Bevölkerung be-
teiligt wird. Das ist der Schlüssel. Daran arbeiten die Staatsforste mit ihrem Vorge-
hen momentan nicht. Ich sage es ganz offen: Die arbeiten dagegen. So klappt es 
nicht. Wenn Sie die Akzeptanz bekommen wollen, wäre der Vorschlag von meinem 
Kollegen vom Alb-Donau-Kreis, den ich nur unterschreiben kann, ein Schlüssel, 
dass es vor Ort wirklich schneller gehen würde.
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ONB und Kommunikation, das fasse ich jetzt zusammen, mit dem, was Herr Nus-
sel gesagt und gefragt hat: Fachbelange, Natur- und Artenschutz, sind immer aus 
verschiedenen Gründen extrem schwierig. Da geht es dann um Schutzpuffer bei 
SPA-Gebieten, um Wiesenbrüter-Gebiete, Raufußhühner und Dichtezentren. Das 
führt in der Regel zu großräumigen Konflikten. Genauso, wie es im Gesetz ausge-
führt ist.

Was wir für die Planung von Vorranggebieten für die Windenergie brauchen, sind 
auch klare Vorgaben, was geht und was nicht geht. Denn die Verfahren müssen 
weitergehen. Diese Vorgaben waren vom Ministerium für Februar – Februar! – an-
gekündigt. Wir haben sie halt immer noch nicht. Wir arbeiten aber händeringend 
daran, dass das passiert. Dann kommt die Nachfrage, warum. Das Wirtschaftsmi-
nisterium fordert die auch laufend ein. Ich habe das Gefühl, dass innerhalb dieser 
beiden Silos – wenn ich Ministerien jetzt so nennen darf – bei dem einem die 
Sorge besteht, wie es da weitergeht: Fallen wir jetzt hinten runter, weil die Politik 
uns wegbügelt? Zuerst haben sie uns hochgepäppelt, mit vielen Gesetzen.

Da braucht es jetzt eine klare Ansage, was politisch gewollt ist. Dann wissen die 
Leute das auch, und dann bin ich mir sicher, dass sie das dann auch durchführen.

Wird auf die nächste Ebene gehoben, dann ist das Wissen vor Ort weg. Dann wer-
den überall Gutachten verlangt. Dann wird nach unten delegiert: Landratsamt, sag 
uns bitte mal, wie das bei euch vor Ort ist. – Ja, dann können wir das gleich selber 
machen.

Was schon helfen würde – ich weiß jetzt nicht, wer es angesprochen hat –, wäre, 
wenn es bestimmte Spezialisten in der Staatsverwaltung gibt, an die sich unsere 
Leute wenden können, wenn sie das zum ersten Mal machen und sich fragen: 
Okay, wohin kann ich mich wenden, wer sitzt bei der Regierung oder vielleicht 
auch im Ministerium? Wenn man im Ministerium oft anfragt – das ist aber nicht nur 
beim Naturschutz so, sondern das ist in vielen anderen Bereichen auch so –, heißt 
es: Das ist Aufgabe des Landratsamts, macht mal. Dann sagen wir schon, ob es 
uns gefällt oder nicht. – Da ist nicht unbedingt das, was beschleunigt.

Bayern hat eine gute Staatsverwaltung. Das möchte ich an der Stelle ganz klar 
sagen. Ich will da auch nicht zu viel Bashing betreiben. Aber es gibt nichts Gutes, 
was man nicht besser machen kann, und in dem Punkt könnte man mit Kommuni-
kation sehr viel verbessern.

Vorsitzende Stephanie Schuhknecht (GRÜNE): Danke, Herr Niedermaier. – 
Dann fange ich jetzt mal wieder auf der anderen Seite an. Ich glaube, Herr Bichler 
war auch angesprochen worden.

SV Sepp Bichler (Energiebauern GmbH): Ich fange mit Herrn Lausch an, mit die-
sem wunderbaren Vorschlag, dass wir doch in den Solarparks diesen ökologischen 
Ausgleich machen könnten. Wir haben uns riesig gefreut, als vor eineinhalb Jahren 
der Bayerische Landtag mit Mehrheit entschieden hat, dass wir das eigentlich tun 
sollten und keine Ausgleichsflächen mehr separat ausweisen müssen.

Ich muss Ihnen jetzt den Ball zurückgeben. Wir haben das nämlich versucht. Wir 
haben zig Solarparks, die wir dermaßen ökologisch aufgewertet haben, dass wir 
das Problem eigentlich nicht mehr hätten. Der Ball geht jetzt zurück: Wir verpflich-
ten uns dem Grundstückseigentümer gegenüber, dass nach Beendigung des So-
larparks dieser wieder in Landwirtschaftsfläche zurückgewandelt werden darf. Bei 
den ersten Planungen, die wir eingereicht haben, wurden wir dann darauf hinge-
wiesen, dass wir mit dieser Planung auf den Flächen Naturschutz-Status errei-
chen, dass das damit eine Naturschutzfläche wird und dann nicht mehr rückbaubar 
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ist. Also machen wir mittlerweile wieder 10 % Ausgleichsflächen, um das Risiko 
nicht einzugehen.

Es läge jetzt am Bayerischen Landtag, auch dem Umweltministerium bewusst zu 
machen, dass das eigentlich zurückgebaut werden darf.

Ich habe auch noch andere Situationen, bei denen wir immer sagen: Wo könnte 
man denn jetzt irgendwas beschleunigen und verbessern? Ich habe ein Musterbei-
spiel: Was beim Windpark der Rotmilan ist, ist bei uns auf der PV-Freifläche die 
Feldlerche. Ich kann Ihnen Beispiele sagen, wie unterschiedlich die Naturschutzbe-
hörden mit dem Thema Feldlerche umgehen. Das geht bis dahin, dass für ein 
Feldlerchen-Paar 1,5 ha Ausgleichsfläche geschaffen werden muss. Es würde uns 
also helfen, wenn hier wirklich mal eine klare Regelung käme. Es gibt andere Na-
turschutzbehörden, die das relativ stressfrei sehen. Es wäre gut, wenn es tatsäch-
lich gelingen würde, eine gewisse Leitorientierung zu geben, nach der man sich in 
wichtigen Fragen richtet.– Das wäre dieses Beispiel.

Ansonsten stellen wir schon fest, dass durchaus auch behördenintern die eine 
oder andere Vorgehensweise unterschiedlich ist. Wir haben Behörden, die schlicht 
und einfach alle Beteiligten an einen runden Tisch holen, an dem man in zwei, drei 
Runden die Punkte an und für sich abklärt. Dann ist das durch.

Es gibt andere Behörden, die das Stelle für Stelle durcharbeiten. Da dauert das 
dann unter Umständen drei Jahre. Es gäbe also eine ganze Menge praktischer 
Umsetzungsmöglichkeiten.

Zu Ihrer Frage nach Entschädigungen für Abschaltungen: Es ist richtig, dass zum 
Teil große Summen ausstehen. Es gibt Netzbetreiber, die vorbildlich sind. Einer 
sitzt hier. Und es gibt andere Netzbetreiber, die mit Schikanen arbeiten. Einen 
habe ich heute auch schon erwähnt. Nur auf uns bezogen: Wir hatten bis zu zwei 
Millionen Euro ausstehend. Es wurde zum Teil mit extremen Schikanen gearbeitet. 
Wir schaffen es bei uns personell, das umzusetzen und das entsprechend zu 
holen. Zur Not klagen wir es auch ein. Aber ich kenne sehr viele Kleinanlagen-Be-
treiber, die einfach darauf verzichten. Das ist die Frechheit, die da irgendwo läuft 
und abgeht, dass es also durchaus Netzbetreiber gibt, die hier mit hohen Schika-
nen arbeiten. Ich denke, auch das sollte die Politik wissen.

Ich habe noch einen Punkt: Wir haben zuerst immer über Speicher diskutiert. Bei 
Speichern müssen wir unterscheiden: Wir haben auf der einen Seite die sogenann-
te Innovationsausschreibung, bei der im Prinzip dieser Speicher und die Speicher-
lösung über das Entgelt abgegolten wird. Das sind die Speicher, die im System 
sind. Wir dürfen die Speicher im Moment nicht netzdienlich benutzen. Es wäre eine 
Möglichkeit, darüber zu diskutieren.

Für das andere, was hier immer wieder genannt wird, für diese klassischen, netz-
dienlichen Speicher, haben wir im Moment noch keine Regelung.

Vorsitzende Stephanie Schuhknecht (GRÜNE): Danke schön. – Dann würde ich 
als Nächstes Herrn Ebel das Wort erteilen.

SV Jörg Ebel (BSW): Vielen Dank, Frau Vorsitzende. – Ich finde es sehr wichtig 
und gut, und würde auch gerne damit anfangen, dass zunächst auch die gesamt-
gesellschaftlichen Kosten noch mal angesprochen und angefragt worden sind. 
Herr Vogel, Herr Ludwig, Sie haben das ja zum Thema gemacht.

Erstens müssen wir natürlich immer schauen, was insgesamt aufzuwenden ist, für 
das Gesamtsystem. Wenn wir das nur so betrachten, als würde die Transformation 
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das Ad-on sein und alles andere ewig unbezahlt weiterlaufen, dann kommen wir 
natürlich zu immensen Kosten. Aber wir müssen natürlich gegenhalten: Ein kon-
ventionelles Kraftwerk läuft 40 Jahre, dann ist es durch. Ein Netz hält 30 Jahre, 
dann müssen wir es erneuern. Dann haben wir Ertüchtigungskosten. Das müssen 
wir gegenrechnen. Wir sind im Moment relativ smart dabei zu sagen, dass wir die 
jeweiligen Erneuerungszyklen auch an die Transformation koppeln. Das gibt uns 
einen Vorteil.

Wenn wir die Gesamtkosten ansehen und sie auf die einzelnen Unternehmen run-
terbrechen – Herr Vogel, Sie haben ja unsere Wirtschaft angesprochen, ich bin da 
vollkommen bei Ihnen –, haben wir global ein Problem, was unsere Unternehmen, 
unsere Mittelständler, aber gerade auch die exportorientierte Wirtschaft in ein Di-
lemma bringt:

Es gibt Staaten, die nicht nur die Gestehungskosten betrachten, sondern hoch 
subventionieren. Mit denen stehen wir im Wettbewerb. Das ist jetzt aber keine 
Frage der Gestehungskosten. Die Gestehungskosten sind überall mehr oder weni-
ger gleich. Sondern das ist eine Frage der Subvention.

Frankreich ist ein Hochsubventionsland. Der französische Staatshaushalt erstickt 
an den Subventionen für das konventionelle Energiesystem, weil sie einen ganz 
geringen Anteil an Erneuerbaren haben. Macron muss einen dreistelligen Milliar-
denbetrag mobilisieren, für den Erhalt, für die Subventionen, für die Reparaturkos-
ten dieser völlig veralteten Kraftwerksflotte, die die haben.

Bei den Vereinigten Staaten kollidieren wir mit dem IRA.

Das ist also weniger eine Frage der Gestehungskosten, sondern eher eine Frage 
beispielsweise auch der Schuldenbremse und der Frage, wie wir unserer heimi-
schen Wirtschaft helfen, diesen Wettbewerbsausgleich hinzubekommen.

Da ist der Ansatz aber weniger eine Systemfrage.

Wenn wir über das System sprechen, dann kommen wir noch mal auf den Bereich 
Speicher. Bayern ist da ja sehr gut vorangegangen. Bayern hat mit dem Heimspei-
cher-Programm in sehr guter Weise dafür gesorgt, dass drei Viertel der Home-So-
laranlagen inzwischen automatisch per se mit Speichern ausgerüstet werden. Die 
sind immer dann netzdienlich, wenn sie ausreichend groß dimensioniert sind. Das 
ist also eine Kostenfrage: Habe ich ausreichend ein Argument, einen sehr großen 
Speicher zu nehmen? Mit dem komme ich dann auch über die Mittagsspitze. Dann 
ist er natürlich per se netzdienlich.

Das heißt, unser Ziel und Anliegen hier in Bayern muss sein, dazu beizutragen, 
dass die Investoren in Speicher sagen: Ich mache den gleich so groß, dass er über 
die Mittagsspitze reicht. – Dann haben wir schon mal viel Not beiseitegeschafft. – 
Das wäre ein Bereich.

Der zweite Bereich: Wir werden durch die Veränderungen beim Solarpaket noch 
mal ein enormes Zubau-Plus im Gewerbebereich bekommen, bei den großen Dä-
chern. Deswegen ist es konsequent, logisch und auch von der Speicherkostenseite 
her geboten, dass wir jetzt noch mal für einen kurzen Zeitraum, mit einer Strategie 
für die Großspeicher, diese Großspeicher auch den Gewerbetreibenden schmack-
haft machen, zur Verfügung stellen.

Wir haben zum Beispiel gute Erfahrungen mit dem Markterschließungsprogramm 
Batteriespeicher im Bund gemacht. Das war eines der kürzesten Förderprogramme 
jemals. Das haben wir zwei, drei Jahre gefahren. Dann haben wir von der Solar-
wirtschaft begrüßt und gefordert, dass es abgeschafft wird, weil es seine Funktion 
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erreicht hatte. Die Leute haben gemerkt: Da tut sich was, das kann ich machen. – 
Seither brauchen wir das an der Stelle nicht mehr.

Ein solches Vorgehen würde helfen, auch hier stärker reinzugehen. Natürlich müs-
sen wir da auf der Bundesebene reingehen. – Frau Dr. Fietze, Sie haben ja richtig 
gesagt, dass sich das meiste regulatorisch auf der Bundesebene abspielt. – Ob-
wohl sich regulatorisch dort viel abspielt, ist es so – Frau Schack, Sie haben mich 
gebeten, noch ein bisschen konkreter zu werden –, dass auch wir Bayern etwas 
tun können.

Und wir tun ja auch etwas. Bayernwerk und der Bundesverband Solarwirtschaft 
haben begonnen, die Netzanschlussbegehren – – Das klingt nach Pillepalle, hat 
aber die Netzbetreiber sehr unter Druck gesetzt. Jeder kann hingehen und sagen, 
dass er ein Netzanschlussbegehren hat. Das ist belegt, und auf alle Zeiten konnte 
man da nichts mehr machen.

Wir haben einen Weg gefunden, das in Bayern unkonventionell aus dem Weg zu 
räumen. – Darum beneiden uns andere. – Daraus ist der auch von Staatsminister 
Aiwanger mit begleitete, betreute Memorandum-of-Unterstanding-Prozess entstan-
den. Bei diesem Memorandum-of-Unterstanding-Prozess geht es eher darum, 
dass wir hier eine gute Arbeitsebene haben. – Klar, man muss immer auch Druck 
auf Berlin machen, die regulatorisch wichtigen Sachen zu machen.

In diesem Memorandum-of-Unterstanding-Prozess sind ja inzwischen nicht nur wir, 
Bayernwerk und BSW-Solar, drin, sondern inzwischen sind der Bauernverband 
dabei, der Städte- und der Gemeindetag, der Landkreistag usw., viele Stakeholder.

Wir müssen halt schauen, wie wir das besser zusammenbekommen. Denn das Ziel 
muss sein, dass wir identifizieren, wo viele Flächen sind, wo das attraktiv für Pro-
jektierer ist, wo es sich für die Netzentwickler lohnt, vorausschauend dort auch hin-
zuentwickeln, und dann entsprechende Anreize setzen, indem wir zum Beispiel 
sagen: Die bekommen eine Privilegierung bei den Gemeinden, indem es dann be-
sonders schnell genehmigt wird, indem besonders flott durchgewunken werden 
kann und man eben nicht zwei, drei oder vier Jahre an einem Projekt sitzt, sondern 
nach einem halben Jahr durch ist.

Es geht also darum, einen positiven Anreiz zu schaffen. Das ist, glaube ich, auch 
der Schlüssel.

Frau Schack, Sie hatten ja auch die Solarpflicht angesprochen. Ich mache da aus 
meinem Herzen keine Mördergrube: Der Bundesverband Solarwirtschaft hält 
davon null. Wir haben kein Akzeptanzproblem. Eine Pflicht muss ich dann machen, 
wenn die Leute keine Lust darauf haben. Steuern zu zahlen ist eine Pflicht, weil 
nicht alle gerne Steuern zahlen. Insofern ist es vielleicht nicht schlecht, das als 
Pflicht auszugestalten. Aber bei Solar haben wir Mega-Zustimmungsraten.

Das heißt, die Aufgabe, die wir haben, ist zu entbürokratisieren. Da sind wir bei 
30 % von 100, die wir erreichen müssen. Wir sind gut dabei, machen viel, aber wir 
müssen dranbleiben, vereinfachen und attraktiver machen, also über die Ange-
botsseite gehen. Wie das funktioniert, wie das boomt, und dass das funktioniert, 
sehen wir am Solarzubau in Deutschland: von 7 GW auf 14 GW im letzten Jahr. 
Wir haben mit diesen 14 GW, die wir an Solarenergie im letzten Jahr alleine in 
Deutschland zugebaut haben, das Delta, das die dann abgeschalteten Kernkraft-
werke erzeugt hätten, geschlossen. Da sehen wir das Potenzial, das wir haben. Da 
sehen wir die Möglichkeiten, die wir haben, innerhalb eines Jahres. Wir werden 
diesen Wert auch in diesem Jahr – da bin ich sehr zuversichtlich – wieder mindes-
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tens erreichen, wenn nicht sogar übertreffen. Das ist das, was Solar leistet und 
leisten kann.

Zum Netzbereich würde ich noch einen Punkt erwähnen, den wir auch in der Stel-
lungnahme angesprochen haben: Da kommen wir auch dialogisch weiter. Bei 
Ihnen, Herr Bichler, ist das ja schon ein bisschen angeklungen. Wir haben eine un-
heimlich heterogene, zersplitterte Verteilnetz-Betreiber-Landschaft. Da gibt es 
Sonne und Sonne. Da gibt es die, die sich unheimlich dahinterklemmen, die die 
Energiewende wollen, die einen Beitrag zur Transformation leisten wollen, und es 
gibt die, die überhaupt keinen Bock darauf haben.

Da müssen und da können wir zu einheitlichen Standards kommen. Wir müssen es 
schaffen, bei den ganzen Netzanschlussprozessen einheitliche Standards zu ma-
chen, damit sich nicht jeder Netzbetreiber überlegen kann, mal dies oder jenes zu 
fordern, damit es klar definierte Fristen gibt, innerhalb derer das auch zu machen 
ist.

Für das Home-Segment, bis 30 kW, hat die Bundesregierung ja auch schon eine 
Vereinheitlichung geschaffen. Aber da müssen wir unbedingt ansetzen, denn bei 
den Planungsgenehmigungsprozessen gibt es leider noch etliche Gemeinden, die, 
manchmal aus guten Gründen, leider immer noch viel zu langsam sind. Da bin ich 
sehr auf der Seite von Herrn Bichler und bei dem, was Sie, Herr Landrat, auch 
haben anklingen lassen: Stellen wir da Kapazitäten zur Verfügung, die dann bei 
den Genehmigungsprozessen assistieren, die das Know-how reinbringen. Da ist 
häufig auch viel Unsicherheit. Da kann man nachsteuern.

Bei den Netzanschlüssen brauchen wir einfach eine Standardisierung und auch 
klare Fristen. Dann werden wir sicherlich sehr schnell die Beschleunigung hinbe-
kommen.

Vorsitzende Stephanie Schuhknecht (GRÜNE): Danke schön. – Dann würde ich 
als Nächster noch mal Frau Dr. Fietze das Wort geben.

SVe Dr. Daniela Fietze (Stiftung Umweltenergierecht): Herr Ebel, wenn ich Sie 
richtig verstanden habe, braucht man eine Pflicht nur bei einem Akzeptanzprob-
lem. Das würde ich anders sehen: Man braucht eine Pflicht, wenn man etwas wirk-
lich dringend will und sieht, dass man auf anderen Wegen nicht dorthin kommt.

Vielen Dank für die Frage nach der Photovoltaik-Pflicht.

Der Photovoltaik-Zubau, auf den Sie verwiesen haben, wird natürlich in erhebli-
chen Bereichen durch die Freiflächenanlagen erreicht. Dennoch

(SV Jörg Ebel (BSW): 50 % Home-Segment! – Entschuldigung!)

– Jetzt haben Sie mich tatsächlich rausgebracht.

Ich bleibe trotzdem bei einer Pflicht. Ob man die braucht oder nicht, darüber kön-
nen wir uns jetzt privat streiten. Das können wir gleich beim Kaffee weiterführen.

Es ging ja um die Frage – – Ich habe gesagt, dass ich noch mal nachsehe, was 
man im Bereich Ordnungsrecht machen kann und wo es noch Hebel gibt. – Das 
war ja einfach die Frage.

Natürlich ist eine Pflicht ein möglicher Hebel, und wenn wir aus dem Fenster 
schauen, sehen wir ja auch – jetzt kommen Sie wieder mit den 50 % –, dass noch 
nicht auf allen geeigneten Gebäuden eine Solaranlage ist.
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Sie haben gesagt: Wenn ich von heute auf morgen eine Solardach-Pflicht beschlie-
ße, schaffe ich mir erst ein richtiges Akzeptanzproblem. – Da bin ich ganz bei 
Ihnen. Aber die Bayerische Bauordnung sieht das zum Beispiel jetzt schon bei 
Neubau oder anlassbezogen bei einer Dachsanierung vor. Das gilt aber nur für ge-
eignete Dachflächen.

Wenn man über eine Pflicht nachdenkt – wie gesagt, man kann da relativ kreativ in 
den Ausgestaltungsmöglichkeiten werden –, wäre es am sinnvollsten, so etwas zu 
machen: Man hat eine Pflicht, aber kann die durch Dritte erfüllen. Das habe ich mir 
auch nicht selber ausgedacht, das haben Kolleginnen und Kollegen von mir, bei 
der Stiftung Umweltenergierecht und vom Ökoinstitut, mal untersucht und er-
forscht. Das nennt sich dann PV-Pflicht mit Kataster-Option. Also sinngemäß, dass 
man es irgendwie schafft. Man eruiert einmal, wo es überhaupt geeignete Dachflä-
chen gibt. Das müsste öffentlich/semi-öffentlich, mit berechtigtem Interesse, ein-
sehbar sein. Dann müsste man diese Dachflächen eben verpachten können, so-
dass Dritte diese Anlage auf dem Dach dann betreiben. Dann müsste man sich als 
Gebäudeeigentümer zumindest nicht selber mit allen möglichen Dingen rumschla-
gen.

Im Übrigen ist es sinngemäß ja auch so: Man bekommt für eine PV-Anlage ja nicht 
nichts. Es gibt ja die EEG-Förderung.

Sie hatten am Ende gesagt, die Landwirte hätten Photovoltaik schon auf dem 
Dach. Da war ich mir nicht sicher, ob das ein Nachsatz war, oder ob das eine sepa-
rate Frage war.

Abg. Jenny Schack (CSU): Das war nur die Unterstützung des Argumentes, dass 
diejenigen, die das haben wollen, durchaus schon Wege gefunden haben, egal wo, 
ob auf dem Dach oder auf Freiflächen. Ich weiß, das ist sehr umstritten. Es geht 
nur darum: Wer das will, hat das im Prinzip. Und wer das möchte, steht ja schon an 
und sagt: Ich möchte das.

Die Akzeptanz ist ja da. Deswegen würde ich nicht zu einem Landwirt gehen wol-
len – das war eigentlich das Argument – und ihm sagen wollen: Wenn du noch 
nichts oben drauf hast, dann klatsche jetzt etwas drauf. – Das geht einfach nicht. 
Das war der Punkt.

Das geht auch nicht über den Weg – Entschuldigung, wenn ich darauf gerade ein-
gehen darf –, dass jemand anders für mich das Problem löst. Unabhängig davon, 
was das wieder an Regelungen und Sonstigem mit sich bringt, wäre das irre. Aber 
das will ich gar nicht diskutieren.

Vielen Dank für den Vorschlag. Ich will ja Vorschläge hören.

SVe Dr. Daniela Fietze (Stiftung Umweltenergierecht): Ich glaube, darauf muss ich 
gar nicht erwidern.

Ich hatte in der Tat – – Ich glaube, das ist die Kernfrage, die man sich stellen muss. 
Wenn Bayern hier fifty-fifty hat, dann sind Sie besser als der Bundesschnitt. Man 
muss sich das überlegen. Wie gesagt: Ich habe nach Hebeln gesucht, und das 
wäre einer.

Vorsitzende Stephanie Schuhknecht (GRÜNE): Herr Ebel, ich habe Sie gese-
hen, aber ich würde gerne erst einmal durchgehen. Ich habe Sie aber auf die Liste 
geschrieben. – Gut. Dann Herr Herath, bitteschön.
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SV Andreas Herath (TenneT TSO GmbH): Dann darf ich noch mal kurz zu den 
Kosten ausführen. Wir liegen momentan bei den Netzentgelten bei 6,43 Cent. Es 
ist so, dass wir die Kosten, die wir in den Netzausbau stecken, als Investition 
sehen; und zwar deswegen, weil wir dadurch in der Zukunft Redispatch-Kosten 
vermeiden. Ich möchte ein bisschen bei Herrn Ebel anknüpfen. Wir investieren, 
damit die Redispatch-Kosten nicht weiter steigen. Wir hatten im Jahr 2022 4,2 Milli-
arden Euro Redispatch-Kosten und im Jahr 2023 3,5 Milliarden Euro. Die Tendenz 
ist aber steigend. Wir sehen, dass wir mit Maßnahmen, die wir einsetzen, den Re-
dispatch verringern können. Das heißt, wir sehen, dass sich Investitionen in be-
stimmte Betriebsmittel innerhalb von einem Jahr schon amortisiert haben, weil wir 
dafür keine Redispatch-Kosten haben.

Insofern ist die Frage für die Zukunft: Was wollen wir tun? Wollen wir jedes Jahr 
Redispatch beauftragen und bezahlen? Das ist im Prinzip einmal Geld verbrannt, 
weil das jedes Jahr wieder kommt, oder wir tun effektiv etwas. Effektiv ist dann der 
Netzausbau. Das heißt aber auch, dass wir auch Vorschläge – die vorher genann-
ten 20 Milliarden Euro –– unterbreiten, wie wir den Netzausbau effizient gestalten 
können. Das wäre eine Freileitung statt Erdkabel. Wir versuchen natürlich auch, 
unser Bestandsnetz erst mal zu optimieren, bevor wir darüber nachdenken, das 
auszubauen. Herr Kießling hat das auch schon thematisiert, das Freileitungsmoni-
toring. Wir überwachen die Leiterseile und schauen bei bestimmten Wind- und 
Wetterbedingungen, dass wir die Leiterseile über ihr eigentliches Maß hinaus be-
aufschlagen können. Das erspart uns auch den Ausbau von Netzen. Da versuchen 
wir, dem Ganzen entgegen zu wirken. Das heißt also: Wenn wir – ganz grob ge-
sprochen – Redispatch-Kosten von einer Milliarde Euro ansetzen, dann können wir 
im Umkehrschluss 20 Milliarden Euro investieren. Oder anders herum: Wenn wir 
20 Milliarden Euro investieren, können wir jährlich in der Zukunft eine Milliarde 
Euro an Redispatch reduzieren, und das dauerhaft.

Also ist die Frage, wann sich das Ganze amortisiert, für mich eigentlich das We-
sentliche.

Es gab noch eine Frage zum Verkauf. Das hat eigentlich nichts mit dem Thema zu 
tun, deswegen fasse ich mich ganz kurz: Die TenneT ist nicht pleite: Sie ist auch 
nicht überschuldet. Wir sind bei der Riesenherausforderung, die Energiewende in 
Deutschland zu stemmen, an einen Punkt gekommen, an dem der Gesetzgeber 
noch mal die Prognosen für erneuerbare Energien hochgesetzt hat. Das heißt, wir 
brauchen innerhalb kürzester Zeit massive Investitionen. Diese Investitionen kann 
das Unternehmen TenneT aus eigener Kraft nicht schaffen.

Da ist die Abwägung gewesen: Nimmt man sich einen weiteren Investor mit dazu? 
Oder schultert man das Ganze alleine – mit dem Hintergrund, dass man schlechte-
re Ratings bekommt. Denn wenn irgendwann die Eigenkapitalquote so niedrig ist, 
geht das Rating nach unten. Sie müssen mehr Geld bezahlen.

Das war der einzige Grund, warum man gesagt hat, man investiert, oder man bie-
tet dem deutschen Staat einen Einstieg an und verhandelt mit ihm darüber. Das 
heißt im Klartext: Der deutsche Staat übernimmt dann den gesamten deutschen 
Teil des Übertragungsnetzes.

Das waren die Hintergründe. Es geht nicht um Schulden und Pleite. Wir kommen 
all unseren Verpflichtungen nach. Wir können das auch weiterhin tun, aber als Un-
ternehmen zu anderen Konditionen. – Das ist der einzige Hintergrund.

Vorsitzende Stephanie Schuhknecht (GRÜNE): Herr von Brunn hat direkt dazu 
eine Frage. Bitte.
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Abg. Florian von Brunn (SPD): Sie haben gerade gesagt, dass Sie Leitungen up-
daten – sage ich jetzt mal. Ich habe das so verstanden, dass Sie mehr Kapazität 
auf die Leitungen bringen. Dazu wollte ich jetzt konkret nachfragen, weil ich Fol-
gendes von den Stadtwerken München über die Leitung von München nach Moos-
burg, glaube ich, gehört habe: Das ist eine Bestandsleitung. Soweit ich weiß, ist da 
ein drittes Kabel, eine dritte Leitung draufgezogen worden, und dann hat die Re-
gierung von Oberbayern entschieden, dass das ins Planfeststellungsverfahren 
muss, obwohl es eine bestehende Leitung ist.

Vielleicht an Sie oder auch an das Bayernwerk die Frage: Was sind da die Erfah-
rungen, und warum macht man das? Das verzögert das Verfahren ja um Jahre.

Vorsitzende Stephanie Schuhknecht (GRÜNE): Herr Herath, Sie dürfen direkt 
dazu sprechen.

SV Andreas Herath (TenneT TSO GmbH): Nur, dass ich es richtig verstanden 
habe: Die Stadtwerke München möchten einen weiteren Stromkreis auf den Mast 
setzen und müssen dafür ein Planfeststellungsverfahren durchlaufen?

Abg. Florian von Brunn (SPD): Ja, so habe ich es verstanden.

SV Andreas Herath (TenneT TSO GmbH): Das ist gang und gäbe. Das machen 
wir auch gerade, im Bereich Grafenrheinfeld in Richtung Schwaben, Richtung 
Baden-Württemberg. So ist das Planfeststellungsrecht. Man kann das natürlich än-
dern. Dass man bei bestehenden Trassen sagt: Da steht ein Mast, und ich hänge 
das nur hin. – Es müssen ein paar Dinge berücksichtigt werden. Das kann man si-
cherlich auch anders regeln, also den Immissionsschutz, die Eigentumsbetroffen-
heiten usw. Aber dafür ein Planfeststellungsverfahren zu machen – – Wenn man 
es schnell machen möchte, könnte man auch andere Lösungen andenken.

Herr Nussel, um noch mal kurz auf Ihren Punkt zurückzukommen: Wir meinen 
damit tatsächlich: Sie haben eine bestehende Leitung. Sie müssen diese ertüchti-
gen, verstärken. Dazu nehmen wir in der Regel mehr Seile, um mehr Strom zu 
transportieren. Das ist statisch mit der Bestandsleitung nicht mehr möglich. Das 
heißt im Klartext: Wir bauen daneben eine neue Leitung, und wenn die in Betrieb 
genommen ist, reißen wir die alte ab. Dafür brauchen wir in Bayern jetzt Raumord-
nungsverfahren. – Das habe ich damit gemeint. Wenn wir einen einzelnen Mast 
versetzen, brauchen wir das nicht. Aber wir reden hier immer von überörtlicher Be-
deutung, und da sind eben Raumordnungsverfahren nach dem Ermessen der 
Raumordnungsbehörden erforderlich. Man kann aber, wie gesagt, auch dieses in-
frage stellen, um schnell zu machen.

Vorsitzende Stephanie Schuhknecht (GRÜNE): Herr Kießling, bitte. Sie dürfen 
als Nächster.

SV Dr. Andreas Kießling (Bayernwerk): Nachdem ich jetzt von Herrn Bichler und 
Herrn Ebel gelobt worden bin, fällt es mir umso leichter zu sagen – und das gehört 
zur Wahrheit dazu –, dass natürlich in so einem Transformationsprozess – und das 
Bayernwerk ist geprägt von extremen Massenprozessen – nicht alles rundläuft.

Das ist zum Beispiel derzeit tatsächlich der Fall beim Thema Entschädigungen für 
Redispatch. Beim Bayernwerk ist es so, dass wir von der Geldmenge insgesamt 
und von der Energiemenge insgesamt ausgehend eigentlich noch einen über-
schaubaren Redispatch fahren, in einzelnen Regionen, vor allen Dingen in Ostbay-
ern, auch auf Veranlassung der TenneT insbesondere. Denn die bauen ihr Netz 
aus, und das ist wie bei einer Autobahn: Wenn sie zweispurig ist und vierspurig 
werden soll, müssen Sie sie zuerst einmal verengen. Deswegen kommt es da na-
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türlich zu entsprechenden Engpässen. Es ist so, dass wir mit Hochdruck an einer 
Lösung arbeiten. Wir hatten vor zwei Jahren 100.000 Eingriffe in unserem Netz. 
Letztes Jahr waren es eine Million und dieses Jahr kommen wir wahrscheinlich auf 
drei Millionen Eingriffe. Wie gesagt: Es geht um kleinste Energiemengen, weil wir 
hauptsächlich auch PV-Anlagen, zum Beispiel bei mir daheim, beim Kießling da-
heim, regeln, aber halt unglaublich viel Masse haben, und das fordert uns. Aber da 
sind wir dabei und sagen: Bis Mitte des Jahres bekommen wir das Thema Ent-
schädigungen wieder entsprechend hin.

Bei den Zählerwechseln haben wir auch ein Thema. Ja, das ist richtig, und zwar 
nicht flächendeckend, sondern vor allen Dingen in zwei Regionen, in Oberbayern 
Nord und in Ostbayern. Das ist vor allen Dingen – ganz ehrlich – in Oberbayern 
hauptsächlich auf das Thema Fachkräftemangel zurückzuführen. Sie bekommen 
natürlich in Boom-Regionen wie rund um München auch bei den Dienstleistern ein-
fach Engpässe bei der Verfügbarkeit, bei diesen Massen. Wie eben gesagt, haben 
wir letztes Jahr 88.000 Anlagen angeschlossen. Das waren doppelt so viele wie 
vor zwei Jahren und zehnmal so viele wie vor fünf Jahren. Das bekommen Sie ein-
fach so schnell nicht hin. Aber wir versuchen, alles zu machen. Wir haben jetzt 
zum Beispiel eine Bayernwerk-Akademie gegründet, in der wir die Ausbildung 
selbst noch mal bündeln, steuern und verbessern. Wir sind da wirklich dran.

Aber zur Wahrheit gehört dazu: Dieser Transformationsprozess fordert uns auch 
extrem. Wenn es spezielle Einzelfälle gibt, kann man natürlich auch noch mal dar-
über reden. Das ist völlig klar.

Dann das Thema Speicher. Frau Schack, – – Jetzt ist sie gerade draußen. Dann 
fange ich vielleicht mit jemand anderem an. Herr Ludwig ist auch gerade nicht da. 
– Egal.

Das Thema waren die Netzentgelte, wie die sich weiterentwickeln, die Strompreis-
netzentgelte. Ganz ehrlich, wenn ich das wüsste, wäre ich wahrscheinlich nicht 
hier, sondern würde viel Geld irgendwo anders verdienen. Denn die Entwicklung 
hängt natürlich von extrem vielen Faktoren ab. Das eine ist natürlich, dass wir in-
vestieren, wie die TenneT auch. Unsere Investitionsplanung für die nächsten drei 
Jahre habe ich Ihnen gesagt: über fünf Milliarden Euro. Das wird auch entspre-
chend weitergehen müssen, wenn wir den Netzausbau hinbekommen wollen. Auf 
der anderen Seite erhöht sich natürlich der Absatz, weil wir immer mehr Strom 
brauchen. Das senkt sozusagen wiederum die spezifischen Netzentgelte. Das hat 
einen dämpfenden Effekt.

So gibt es eben ein paar Stellschrauben, bei denen es nicht ganz leicht zu beant-
worten ist, wo die Reise tatsächlich hingeht. Ein wesentlicher Punkt ist: Kein Netz-
ausbau kostet auch Geld, in Form von Redispatch. Das müssen wir entsprechend 
sehen.

Wir gehen davon aus, dass sich der Strombedarf in Bayern von heute knapp 
90 Terrawattstunden auf zwischen 150 und 180 Terrawattstunden im klimaneutra-
len Bayern erhöht.

Ich würde dann trotzdem noch etwas zum Thema Speicher sagen: Was mir beson-
ders gut gefällt, ist die Idee, netzdienliche Speicher auch zu fördern. Ich frage 
mich: Warum eigentlich nur im Quartier? Wenn Bayern wirklich etwas machen will, 
wäre das doch eine wirklich gute Idee. Wir könnten zusammen vereinbaren, was 
denn netzdienlich heißt, und dann entsprechend eine Förderung auflegen. Dann 
hätten wir eine kleine, regionale Lösung, aber immerhin mal einen Ansatzpunkt. 
Für das große Gesamtbild brauchen wir tatsächlich die Bundesnetzagentur, wie ich 
geschildert habe.
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Da ist, glaube ich, der Haupteinflusskanal über den Beirat der Bundesnetzagentur, 
in dem das Wirtschaftsministerium entsprechend vertreten ist, das an der Stelle 
auch schon sehr geholfen hat. Das muss ich auch noch mal betonen. Es ist also 
nicht so, dass wir gegen das Wirtschaftsministerium in Bayern arbeiten, sondern 
das hat uns da sehr unterstützt. Aber da kann man vielleicht auch noch mal nach-
fragen, wo wir denn da stehen. Das würde vielleicht auch helfen.

Herr Nussel, zu den Genehmigungsverfahren hat mein Kollege Andreas Herath ja 
schon einiges gesagt. Uns stört auch noch ein Punkt: Wenn wir solche Leitungen 
verstärken, einfach nur ein neues Seil danebenlegen, würden wir sogar sagen, 
Herr von Brunn: Warum muss das überhaupt noch genehmigt werden? – Denn der 
Mast steht da, da ist auch schon der Ausleger drauf, und es wird jetzt bloß noch 
ein Seil hingehängt, oder am besten drei, logischerweise.

Denken Sie an das Ausbauprogramm, das ich Ihnen vorhin geschildert habe: 
1.000 km Hochspannungsleitung, 270 Umspannwerke – für all das brauchen wir 
Genehmigungen. Wenn wir solche Maßnahmen, die relativ einfach sind, genehmi-
gungsfrei stellen könnten, könnten wir damit einfach loslegen und die Genehmi-
gungsprozesse sozusagen parallel anstoßen. Dann sind wir irgendwann fertig mit 
den einfachen Maßnahmen und haben dann hoffentlich die Genehmigung für die 
komplexeren. – Das wäre ein sinnvolles Vorgehen, dass wir uns da gemeinsam 
verständigen.

Denn eines ist auch klar, vielleicht das noch zum Schluss: Das Bayernwerk-Netz-
gebiet deckt 85 % der Fläche Bayerns ab, also im Hochspannungsnetz. Es sind, 
glaube ich, 60.000 km2. Wir werden also unser Netz – so ehrlich muss man sein – 
nicht überall gleichzeitig ausbauen können. Sondern da wird es bis 2045 eine ge-
wisse Entwicklung geben müssen. Ich denke mal, da wäre es gut, wenn wir ein ge-
meinsames Verständnis dafür entwickeln würden.

Vorsitzende Stephanie Schuhknecht (GRÜNE): Danke schön. – Nur kurz zur Er-
läuterung: Einige von uns haben um 13:30 Uhr schon einen Folgetermin im Medi-
enrat. Deswegen sind Frau Schack und Herr Ludwig schon gegangen. Es gibt 
noch ein paar andere, die dort eigentlich auch hingehen müssen, aber wir versu-
chen uns aufzuteilen.

SV Dr. Andreas Kießling (Bayernwerk): Das kann man ja mitgeben.

Vorsitzende Stephanie Schuhknecht (GRÜNE): Genau. Es gibt ja ein Protokoll. 
Sie werden Ihre Ausführungen auf jeden Fall mitbekommen.

Gut. Dann wechsle ich jetzt auf die andere Seite. Herr Kraus, ich weiß nicht, ob Sie 
auch ein paar Fragen bekommen haben. Aber Sie dürfen gerne noch mal Stellung 
nehmen.

SV Dr. Christian Kraus (VERBUND Wasserkraft Bayern): Sehr gerne. Ich würde 
gerne an das Bild von Freileitungen anschließen, die – in Anführungszeichen – nur 
"verstärkt" werden und für die umfangreiche Planfeststellungsverfahren erforderlich 
sind. Das ist ja durchaus ein Thema, das wir fast noch verschärft im Bereich der 
Wasserkraftanlagen haben.

Wasserkraftnutzungen sind per se befristet. Was heißt das? – Wenn ich die Anlage 
weiterbetreibe und noch nicht mal eine zusätzliche Leitung ergänze – um bei der 
Leitung zu bleiben –, sondern sie einfach so weiterbetreiben will wie in den letzten 
Jahrzehnten, brauche ich eine komplette Neugenehmigung. Neugenehmigung 
heißt bewusst nicht Verlängerung. Das heißt, ich muss die Anlage von Grund auf 
neu genehmigen lassen, so, wie wenn sie neu errichtet werden würde. Gleichzeitig 
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können wir uns das ja alle nicht vorstellen, dass gerade die großen Wasserkraftan-
lagen nicht mehr da wären. Wenn ich jetzt an Roßhaupten oder den Forggensee 
denke, ohne dass ich dafür jetzt zuständig wäre. Niemand kann sich vorstellen, 
dass die Staustufe Roßhaupten und der Forggensee auf einmal nicht mehr da 
wären, weil die Wasserkraftnutzung, gerade die große Wasserkraftnutzung, ja auch 
andere Zwecke hatte, wenn man ein paar Jahrzehnte zurückdenkt: Hochwasser-
schutz, Gewinnung von landwirtschaftlichen Flächen usw.

Das ist irgendwie eine theoretische Diskussion, die dann aber schnell ausufert. Wir 
diskutieren dann in Genehmigungsverfahren darüber, welche Vergleichszustände 
in naturschutzrechtlicher Sicht anzusetzen sind. Ist das der Urzustand von vor 100, 
80 oder 60 Jahren? Ist das ein ökologisch optimierter Zustand oder ist das ein kul-
turell optimierter Zustand? Da können wir ein paar Jahre verbringen, um dann den 
Zustand vielleicht mal festgelegt zu haben und uns dann in ökologischen Diskussi-
onen aufzureiben, wohlgemerkt an einer Bestandsanlage.

Leider ist es nicht so, wie man das vorhin anhand von Äußerungen hätte vermuten 
können, dass das Thema Ökologie und Umwelt dann an einer Stelle zusammen-
läuft. Es ist uns auch als Betreiber sehr wichtig, aber trotzdem schaffen wir es 
nicht, das unter einen Hut zu bekommen. Wir haben die Untere Naturschutzbehör-
de, wir haben die Obere Naturschutzbehörde, wir haben das Wasserwirtschaftsamt 
bei uns im ganz Besonderen als Amtssachverständigen, der auch das Thema Ge-
wässerökologie hat. Die kann man noch unter dem Dach des Umweltministeriums 
sehen, aber gerade im Bereich der Wasserkraftnutzung haben wir auch noch das 
Thema Fischerei, das aber nicht dort angesiedelt ist, sondern im Landwirtschafts-
ministerium angesiedelt ist. Das führt zu Ping-Pong-Spielen. Ein Gutachten des 
einen verursacht wieder vier Gutachten des anderen. Im Ergebnis steht dann ein 
Bescheid oder eine Entscheidung des Landratsamts, die auch aus Verunsicherung 
heraus – die ich auch gut nachvollziehen kann – an allen Stellen die Maximalforde-
rungen aufnimmt. Es kommt zu keiner Abwägung.

(Zuruf)

– Ja, aber nur eingeschränkt.

Diese Kombination aus der Rechtsunsicherheit, wie es weitergeht, wenn ich meine 
Anlage weiterbetreiben will, führt in vielen Fällen dazu, dass die Betreiber bei wei-
teren Investitionen zurückhaltend sind. Wir haben da ein großes Vertrauen in den 
Freistaat Bayern und sind in der Regel nicht enttäuscht worden und investieren 
trotzdem. Ich habe aber großes Verständnis dafür, dass die meisten Betreiber 
sagen: Ich investiere erst, wenn ich weiß, wie ich nach Fristablauf meiner Geneh-
migung weiterbetreiben kann, für welchen Zeitraum ich dann weiterbetreiben kann 
und zu welchen Bedingungen. Wenn ich aber ein fünf- bis zehnjähriges Verfahren 
vor mir habe, um danach wieder 30 Jahre oder vielleicht auch nur 20 oder 
10 Jahre zu betreiben, ist das natürlich zurückhaltend.

Leider kann ich aus den Gründen auch kein Muster liefern, was man da tun kann. 
Wir haben bei unseren Anlagen den Weg verfolgt, das zweistufig zu handhaben. 
Wir versuchen, bestmöglich im Zuge der Instandhaltung Maschinen und Elektro-
technik zu erneuern. Aber sobald es irgendwie in den Bereich der Gewässerbenut-
zung geht, also um die Ausbauwassermenge, also darum, wie viel Wasser durch 
die Turbine läuft oder um eine moderate Stauzielerhöhung – und da spreche ich 
jetzt sicherlich nicht von irgendeiner Stauzielerhöhung, die Ausfluss hätte auf den 
Hochwasserschutz oder die Ökologie –, wird das ein Verfahren von mehreren Jah-
ren mit einer ausufernden Umweltverträglichkeitsprüfung nach sich ziehen. Das 
muss man sich dann sehr gut überlegen.
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Das Ganze ist, wie Sie hören, maximal erschwert durch die Länge. Denn je länger 
das Verfahren dauert, umso mehr Gutachten gibt es, umso mehr neue Gutachten 
gibt es und umso mehr Rechtsunsicherheit wird hervorgerufen. Leider muss ich an 
der Stelle auch erwähnen: Es gibt halt auch einen Teil in unserer Gesellschaft, der 
es sich zu Nutze macht, dass wir ein sehr komplexes Rechtssystem haben, das 
eben bis hinauf zum EuGH geht, vor dem sich jeder Anlagenbetreiber ein wenig 
fürchtet und vor dem er nicht landen möchte. Denn jedes Jahr Projektierung kostet 
sehr viel Geld.

Da muss ich Ihnen ein Beispiel erläutern: Ich war im letzten Jahr tatsächlich für fast 
drei Wochen in einem Erörterungstermin für unser Pumpspeicherkraftwerksprojekt 
"Energiespeicher Riedl". Die Akzeptanz in der Gesellschaft ist wahnsinnig groß, 
was man daran sieht, dass fast keine Privatpersonen teilgenommen haben. Es 
waren jeden Tag 10 bis 15 Personen da. Der Apparat, der auf unserer Seite da 
war, waren 20 bis 30 Personen des Unternehmens, Gutachter, Planer, und 20 bis 
30 Behördenvertreter. Aber es waren nur 10 bis 15 Personen dabei, die wirklich 
noch Punkte hatten, die zu klären waren. Davon waren bezeichnenderweise allei-
ne vier Personen von einem sehr bekannten Naturschutzverband, der es sich zur 
Aufgabe gemacht hat, drei Wochen lang nur nach Fehlern zu suchen.

Insofern verstehe ich auch die Behördenseite, dass sie zurückhaltend ist. Das ist 
auch noch mal der Appell: Die müssen gestärkt werden in der Kapazität und auch 
in der Kompetenz. Dafür muss man sie an einer Stelle, glaube ich, zusammenfüh-
ren, damit man mit breiter Brust auftreten kann.

Vorsitzende Stephanie Schuhknecht (GRÜNE): Danke schön. – Herr Niedermai-
er, ich glaube, Sie waren schon dran. Deswegen überspringe ich Sie jetzt an der 
Stelle. – Herr Peters.

SV Dr. Björn Peters (Peters Coll. Beratungs- und Beteiligungs-GmbH): Ich muss 
das Kompliment zurückgeben: Dass Sie alle als Abgeordnete jetzt schon drei Stun-
den sehr konzentriert Fachvorträge anhören und nicht dabei einschlafen, davor 
habe ich auch Respekt. Ich muss das Niveau jetzt aufrechterhalten.

Leider ist Herr Ludwig jetzt nicht mehr da. Er hat nach dem objektiven Maß für 
Energiekosten gefragt. Das ist eine ganz zentrale Frage, die auch erheblichen Ein-
fluss auf die Politik haben sollte, aber nicht hat und teilweise leider sogar von der 
akademischen Energiewissenschaft nicht ganz verstanden wird. Es gibt nämlich im 
Wesentlichen drei Verwechslungen, denen sehr viele Leute aufsitzen.

Das eine sind die betriebswirtschaftlichen Kostenmaße und Systemkosten. Wenn 
ich als Kraftwerksbetreiber Einsatzentscheidungen treffe über verschiedene Kraft-
werke, dann ist das betriebswirtschaftliches Kostenmaß LCOE – das heißt auf 
Englisch Levelized Cost of Energy – das richtige. Aber in der energiesystempoliti-
schen Debatte haben betriebswirtschaftliche Maße nichts verloren. Das ist eigent-
lich ein völliges Tabu. Sondern wir müssen in der Politik und in der Energiesystem-
Analyse die Gesamtkosten nicht der Herstellung, sondern der 
Energiebereitstellung quantifizieren. Das schließt bei fluktuierenden Quellen eben 
auch die Veredelung des Stroms ein, damit er dann und dort bereitgestellt werden 
kann, wenn und wo wir ihn benötigen. Die Kosten für Leitungsausbau, für Backup-
Kapazitäten und Speicher sind natürlich enorm. Das ist ja auch das heutige Haupt-
thema. Das ist ein ganz wesentlicher Treiber.

Wir dürfen nicht vergessen: Wir hatten ja auch schon vor 30 Jahren eine stabile 
Energieversorgung und sozusagen historisch betrachtet gehen wir jetzt – – 
Dr. Wust hatte auch die Forderung gestellt, dass wir die Industrie umstellen müss-
ten, dahingehend, dass sie dem Dargebot folgt. Dass wir also industrielle Aktivitä-
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ten dann hochfahren, wenn mehr Wind weht und die Sonne besser scheint. Das ist 
aber entgegen 2.000 Jahren Zivilisationsgeschichte. Wir haben die Windmühlen im 
19. Jahrhundert überwunden und herzlich gerne auslaufen lassen, weil wir stabile 
Kraftwerke hatten.

In einer modernen Industrienation macht der Energiesektor typischerweise unge-
fähr 3 % der Volkswirtschaft aus. Wenn Sie jetzt aber alles auf Angebotsfolge um-
stellen, dann werden die Kosten relativ gesehen sehr viel höher. Das hatten wir 
schon: nämlich im Mittelalter, als der Energiekostenanteil der Volkswirtschaften un-
gefähr bei 25 % lag, zwischen 20 und 30 %; da gibt es verschiedene Schätzungen. 
Wir sollten nicht unbedingt meinen, dass wir wieder dorthin zurückkommen wollen. 
Denn damals war die Lebenserwartung zum Beispiel auch nur 35 Jahre. Man sollte 
schon mal darüber nachdenken, dass wir diese Welt, aus der wir kommen, auch 
irgendwie verteidigen und dafür dankbar sein sollten.

Die zweite Verwechslung – die habe ich heute auch schon zweimal gehört – ist die 
zwischen Bestands- und Neubau. Selbst Robert Habeck hat neulich gesagt: In der 
Ukraine sind Kernkraftwerke völlig unbedenklich, weil sie dort ja schon stehen. – In 
Deutschland war dieses Argument leider nicht durchzubekommen. Aber es ist rich-
tig.

Die Rückholung von Kernkraftwerken, der Weiterbetrieb von Kernkraftwerken ins-
besondere, also die Lifetime Extension, ist ein ganz wichtiges, weltweites Thema. 
Kernkraftwerke, die für 40 Jahre geplant wurden, werden für 60 oder 80 Jahre li-
zensiert. Bis zu 120 Jahre kann man Kernkraftwerke betreiben. Ein Kernkraftwerk 
– ich war vor ein paar Monaten im Kernkraftwerk Gösgen in der Schweiz – ist kom-
plett modern. Das wird so regelmäßig gewartet, dass es immer auf dem Stand der 
Technik ist. Das ist kein Zufall, sondern das machen alle Kernkraftwerksbetreiber. 
Gesetzlich verpflichtend sind die innen komplett neu, bis auf ganz wenige Kompo-
nenten, zum Beispiel den Reaktordruckbehälter.

Aber umgekehrt kann man auch Kernkraftwerke, die abgeschaltet sind, mit ver-
nünftigem Aufwand in den Leistungsbetrieb zurückholen. Für Isar 2 wäre das ein 
niedriger dreistelliger Millionenbetrag. Das trifft auch auf ein Projekt in Palisades 
zu. Dieses amerikanische Kernkraftwerk wurde vor zwei Jahren abgeschaltet und 
wird jetzt wieder zurückgeholt. Das ist nicht besonders teuer. Wenn man sich über-
legt, dass man für – was weiß ich – 200 Millionen Euro 1,4 GW bekommt, dann ist 
das natürlich sehr viel günstiger als jede andere Energieform. Da können Sie noch 
so günstige Solaranlagen in die Wüste stellen. Das hier ist auf jeden Fall preis-
günstiger.

Ganz neu ist jetzt: Sie alle kennen das Kernkraftwerk in Harrisburg. Das waren 
zwei Meiler. Einer hatte diesen berühmten Atomunfall. Der andere ist 2019 stillge-
legt worden, hauptsächlich wegen sehr niedriger Gaspreise, weil es nicht mehr 
wettbewerbsfähig war. Das wird jetzt wieder zurückgeholt, mit einem Budget von 
1,5 Milliarden Dollar. Selbst das ist viel günstiger, für 900 MW, als ein Neubau.

Es ist also möglich, es ist machbar, und ich rege auch an, gerade in Richtung des 
von den FREIEN WÄHLERN geleiteten Umweltministeriums, mal mit den Kollegen 
in Schleswig-Holstein zu reden: Das dortige Umweltministerium ist seit 2012 in grü-
ner Hand. Seit der Zeit wird dem Kernkraftwerk Krümmel, das 2011 stillgelegt 
wurde, der Rückbau verweigert. Es gibt noch immer, bis heute, keine Rückbauli-
zenz. Fragen Sie mal nach, wie die das geschafft haben, und ob sie da vielleicht 
auch Möglichkeiten sehen, den Rückbau soweit zu verzögern, dass im Zuge einer 
Änderung der politischen Großwetterlage auch Isar 2 ein bisschen günstiger zu-
rückgeholt werden kann.
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Die dritte große Verwechslung ist die, nach den Baukosten zu fragen. Das ist nicht 
immer ein faires, relevantes Maß. Ich habe selbst viele Wasserkraftwerke gebaut, 
in einer bestimmten Phase meines Lebens. Da ist nicht das Maß, wie teuer das 
Kraftwerk pro Leistungseinheit ist, sondern pro Arbeitseinheit. Man geht auf die Ki-
lowattstunden in Jahresarbeit. Man fragt also, wie viel das Kraftwerk pro Jahr pro-
duziert, und dividiert dann die Kosten.

Noch ein Unterschied ist: Eine Windkraftanlage hält 20 Jahre, muss also in 20 Jah-
ren die Investitionen zurückverdienen. Bei der Photovoltaik sind es, glaube ich, 
eher 40 Jahre, bei der Wasserkraft 50 bis 60 Jahre, und die Kernkraft liegt da eher 
noch drüber. Insofern muss man bei diesen Kostenmaßen auch ein bisschen auf-
passen, wo und wie man mit diesen Zahlen argumentiert.

Ganz konkret gibt es jetzt noch die Frage, was sich durch die Abschaltung der letz-
ten sechs Kernkraftwerke verändert hat. Tatsächlich ist ja der Anteil der Kohlever-
stromung noch weiter zurückgegangen, historisch, also seit letztem Jahr. Aber das 
ist auch wiederum kein fairer Vergleich, sondern man muss in der Wissenschaft 
immer ceteris paribus messen, also was zu einem gegebenen Zeitpunkt passiert 
wäre, wenn man diese Kernkraftwerke gehabt hätte oder nicht. Da kann man ganz 
klar sagen: Wir hätten den Kohleausstieg schon lange hinter uns, wenn wir keinen 
Atomausstieg gehabt hätten. Hätten wir den Atomausstieg nicht vorgezogen, 
wären viele zig Millionen Tonnen CO2-Emmissionen überflüssig geworden. Konkret 
sorgt die Abschaltung der letzten sechs Kernkraftwerke für mehr Emissionen, und 
zwar 50 bis 60 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr.

Ich habe die finanziellen Auswirkungen in einer Analyse quantifiziert, die ich auch 
veröffentlicht habe. Wenn Sie 8 GW an Kernkraftwerksleistung für unter 2 Cent pro 
Kilowattstunde an Grenzkosten in der Merit-Order haben oder nicht haben, macht 
das einen Unterschied von 30 bis 50 % bei den Stromgestehungskosten an der 
Börse aus. Das ist ein starker nicht-linearer Effekt, weil Sie gerade die teuren Gas- 
und Kohlekraftwerke schnell aus dem Netz treiben. Davon abgesehen: Der Mehr-
verbrauch an CO2 heißt natürlich auch, dass in ganz Europa mehr CO2 nachge-
fragt wird, dass deswegen die CO2-Preise auch für alle unsere europäischen 
Freunde steigen. Das heißt, die bezahlen unseren Atomausstieg auch mit.

Ich glaube, damit habe ich alle Fragen beantwortet.

Vorsitzende Stephanie Schuhknecht (GRÜNE): Danke schön. Dann haben wir 
jetzt noch Herrn Rauh und Herrn Wust. Herr Rauh, haben Sie noch Fragen auf der 
Liste, die Sie gerne beantworten würden?

SV Dr. Stefan Rauh (Fachverband Biogas e.V.): Ich habe zwar keine konkreten 
Fragen, aber es gab natürlich schon die indirekte Frage nach den Kosten, die jetzt 
auch viel diskutiert wurde. Aus meiner Sicht und aus Sicht von Biogas ist natürlich 
schon wichtig, dass man bei der Kostendiskussion genau prüft, worauf man sich 
bezieht, und nicht nur auf den Preis pro Kilowattstunde schaut. Denn es heißt 
immer – ich habe es heute auch schon gehört –, dass Biogas die teuerste Energie-
form ist. Isoliert gesehen, ist das erst mal richtig, aber man muss natürlich auch be-
achten, dass die Kilowattstunden unterschiedlicher Gestalt sind. Das eine sind die 
Kilowattstunden, die wir günstig zur Verfügung haben, aus dem Solar- und Wind-
bereich, die wir mengenmäßig auch sehr viel nutzen wollen. Das ist auch gut so. 
Die Biogaskilowattstunde ist deswegen teuer, weil sie Systemdienstleistungen mit 
erbringt, für die sie momentan nicht explizit bezahlt wird. Nicht umsonst diskutieren 
wir in der Kraftwerkstrategie über eine Kapazitätskomponente, weil wir für die Be-
reitstellung von Leistung an den Strommärkten momentan kein Geld bekommen. 
Das ist etwas, was in Zukunft berücksichtigt werden muss.
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Genau das Gleiche gilt auch, wenn ich überlege, dass Biogasanlagen Blindleistung 
erbringen, über Cosinus-Phi-Regelung und Ähnliches. Das ist über Auflagen den 
Biogasanlagen übertragen worden, ohne dass man dafür als Biogasanlage Geld 
bekommen hat. Das ist ein Problem in dieser Gesamtbetrachtung, das man da mit 
einbeziehen müsste.

Das Thema Redispatch ist heute schon angesprochen worden. Biogasanlagen 
sind nämlich nicht das Problem, sondern können auch eine Lösung sein, wenn sie 
hochfahren könnten, wenn Netzbetreiber das anbieten können.

Das heißt, wir müssen tatsächlich ehrlich rechnen, was welche Kilowattstunde wert 
ist und was sie leistet. Es gehört aber auch dazu, dass man auch Umweltkosten 
mit reinrechnen muss. Deswegen bin ich ein Freund von CO2-Preisen. Sie sollten 
vielleicht sogar auch schneller steigen, damit eine Lenkungswirkung erfolgt. Aber 
es müssen auch andere umweltpolitische Folgekosten mitberücksichtigt werden, 
zum Beispiel, was das Endlager kostet. Diese Kosten sind eben nicht in der Kilo-
wattstunde enthalten.

SV Dr. Björn Peters (Peters Coll. Beratungs- und Beteiligungs-GmbH): Doch, 
doch! Das ist durch die Rückstellungen der Kraftwerksbetreiber komplett enthalten. 
Die sind sogar in den Grenzkosten drin.

SV Dr. Stefan Rauh (Fachverband Biogas e.V.): Was ich bezüglich der Kosten 
auch betonen möchte: Biogasanlagen und Bestandsanlagen sollten auf jeden Fall 
weitergeführt werden, weil das eine sehr kostengünstige Option ist, diese System-
dienstleistung bereitzustellen, im Vergleich zu dem kompletten Neubau von Was-
serstoff-Ready-Kraftwerken oder Wasserstoff-Kraftwerken, die wir am Anfang auch 
nicht haben werden. Das ist noch mal sehr wichtig.

Bezüglich der Themen Flexibilität und Genehmigung: Biogasanlagen-Betreiber 
würden gerne mehr Flexibilität anbieten; das hängt auch mit dem Bundesrecht zu-
sammen, aber das andere Problem ist auch: Wenn ich die Anlage anfasse – ich 
ändere nichts, ich stelle nur einen Motor dazu –, ist eine komplett neue Genehmi-
gung erforderlich, mit allen möglichen Anforderungen, mit ganz neuen Auflagen; 
und ich habe keine Kilowattstunde mehr erzeugt, sondern versuche nur das zu tun, 
was der Gesetzgeber möchte, was die Netze benötigen, und was der Strommarkt 
braucht, nämlich flexibel zu erzeugen. Das muss einfacher werden, damit nicht 
das, was alle gerne hätten, durch zu viele Auflagen einfach unmöglich wird.

Vorsitzende Stephanie Schuhknecht (GRÜNE): Ich hatte Herrn Hennig, der on-
line zugeschaltet ist, übersehen. Er hatte die Hand gehoben. Ihn würde ich vorher 
noch drannehmen. – Herr Hennig, bitte.

SV Frank Hennig (Dipl.-Ing.): Die Frage zielte auf die Kosten der Energiewende 
und die [unverständlich]kosten. Hier sind seriöse Angaben natürlich nahezu un-
möglich. Der ehemalige Wirtschaftsminister Altmaier sprach vor einigen Jahren von 
einer Billion Euro bis 2030. Er hat dafür viel Kritik bekommen. [akustisch unvers
tändlicher Satz] Wir haben dafür bislang ca. [unverständlich] Milliarden ausgege-
ben.

Wie viel genau, ist schlecht zu ermitteln, weil es ein Kostenabgrenzungsproblem 
gibt. Wir hätten auch ohne Energiewende die Netze weiter ausbauen müssen. Die 
Kostenzuordnung ist also nicht eindeutig. Aber der Netzausbau wird eindeutig der 
größere Kostentreiber sein.

Ich bin hier im Land Brandenburg: Wir haben pro Kopf die höchste installierte Leis-
tung an Erneuerbaren, und wir haben mit die höchsten Netzkosten und damit Netz-
entgelte. Es wurde schon lange versucht, diese Netzentgelte nach Möglichkeit zu 
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kürzen. Das ist für den Bundesrat leider nicht gelungen. Ich hoffe, dass sich die 
Bayern dann auch bald an allen Netzkosten beteiligen.

Auch in den anderen Bundesländern werden die Netzkosten steigen, wenn dort die 
Erneuerbaren ausgebaut werden. Am Ende wird das für alle teurer.

Aber grundsätzlich: Warum werden generell die Kosten der Energiewende weiter 
steigen? – Das hängt vor allem damit zusammen, dass die Marktkräfte inzwischen 
weitgehend ausgeschaltet sind. Wir haben keine Selbstregelung mehr von Ange-
bot und Nachfrage. Früher hätte ein Bedarf an Strom zu entsprechenden Investitio-
nen geführt. Das ist heute nicht mehr der Fall, weil wir kleinteilige staatliche Vorga-
ben haben. Sie funktionieren entweder über Verbote oder Subventionen. Das 
heißt, es gibt auch keine Technologieoffenheit mehr und keine Konkurrenz, die für 
niedrige Preise sorgt. Wir haben heute de facto den Zustand, dass alle Teile des 
Energiesystems subventioniert oder verboten sind, eines von beiden.

Zu Beginn der 2000er Jahre – mit Beginn des EEG – wurden nur die Erneuerbaren 
subventioniert. Heute haben wir die Tatsache, dass auch die Sahne-Kraftwerke 
staatlich unterstützt werden müssen. Die Erneuerbaren-Subventionierung hat sich 
über die EEG-Umlage verstetigt. Es ist also nicht gelungen, zum Beispiel Windkraft 
an den Markt heranzuführen. Die Mindestausschreibe-Grenze ist wieder von 5,88 
auf 7,35 Cent angehoben worden, weil es bei den entsprechenden Ausschreibun-
gen zu wenig Bewerber gab. In Bayern wird die Windkraft über den Standortfaktor 
1,55 noch teurer, über 5 Cent. Die Windkraft wird dauerhaft verstetigt unterstützt 
werden müssen. Sie wird von alleine nie marktfähig sein.

Und wir haben die Erscheinung – das ist wahrscheinlich weltweit auch einmalig –, 
dass wir dafür Geld ausgeben, dass Kohlekraftwerke stillgelegt werden. Über die 
Ausschreibungen sind ja die Stilllegungen der Steinkohlekraftwerke gelaufen. Also 
erhalten Kraftwerksbetreiber Geld dafür, dass sie stillgelegt werden. Nun geben wir 
Geld dafür aus, dass andere neue Gaskraftwerke bauen, also in Ergänzung zu fos-
silen, und zahlen unheimlich viel Geld dafür.

Welche einzelnen Kostenpositionen sind noch zu benennen? – In diesem Jahr wird 
die EEG-Umlage in Summe steigen; sie wird zwar nicht mehr auf den Strompreis 
gelegt, wird aber über Steuermittel bewältigt. Aber auch Steuern sind das Geld der 
Bürger. Die veranschlagten 10 Milliarden Euro reichen nicht. Es werden in diesem 
Jahr wahrscheinlich 18 Milliarden Euro sein. In den nächsten Jahren sehe ich 
nicht, warum das weniger werden sollte.

Der Kauf der Anteile von TenneT war schon Thema. Man spricht von 20 Milliar-
den Euro. Gleichermaßen wird der Bund bei TransnetBW einsteigen, mit einem 
Anteil, und RWE will die Anteile von Amprion verkaufen. Hier ist auch der deutsche 
Staat in Rede, diese Anteile zu kaufen.

Bei den Kosten für die Kraftwerkstrategie, also für die Lastkraftwerke, spricht man 
derzeit von 16 Milliarden Euro über 20 Jahre. Das wird nicht reichen. Das ist eine 
homöopathische Menge. Ursprünglich waren dafür 60 Milliarden Euro angedacht. 
Dann gibt es noch die Strukturhilfen für die Braunkohle-Länder. Das sind insge-
samt 40 Milliarden Euro bis 2038. Dann hat der Bund die Endlagerkosten über-
nommen, nachdem die Sofort-Abschaltung von Kernkraftwerken im Jahr 2011 juris-
tisch nicht standgehalten hat. Man hat sich hinterher geeinigt, dass die 
Kernkraftwerksbetreiber aus der Kostenposition raus sind. Das trägt also auch der 
Bund. Dann haben wir noch ein Wasserstoffstartnetz von 20 Milliarden Euro. Wir 
haben die Förderung von grünem Stahl mit 2 Milliarden Euro. Dann gibt es noch 
den Brückenstrompreis für die Industrie. Da bin ich jetzt nicht ganz aktuell, wo der 
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liegt oder wann der kommt. Und wir haben die Förderung des Gebäudeenergiege-
setzes und auch der E-Mobilität, [unverständlich] der deutschen Bahn.

Für die Verbraucherseite kommen dann steigende Kosten durch die steigenden 
Zertifikatepreise. Die Zertifikate werden pro Jahr um 2,2 % verknappt, das heißt, 
unser eigener fossiler Strom, den wir erzeugen, wird teurer. Die staatliche Unter-
stützung, die ursprünglich angedacht war, von 5,5 Milliarden Euro für die Netzent-
gelte, kommt nicht, weil der Klima- und Transformationsfonds nicht mehr aus Son-
derschulden bedient werden kann, nachdem gerichtlich die Grundgesetzwidrigkeit 
der Haushaltsführung der Bundesregierung festgestellt wurde.

Die Anzahl der Netzeingriffe war zum Teil schon Thema. Aber auch hier ist der 
15. April 2023 gewissermaßen von Bedeutung, also der Abschaltzeitpunkt der letz-
ten drei Kernkraftwerke. Im Jahr davor, bis April 2022, gab es nur 13.000 Netzein-
griffe. Im Jahr danach waren es schon über 15.000. Das ist die logische Folge, was 
passiert, wenn stabile und regelbare Einspeisung wegfällt und immer mehr volatile 
Erzeugung dazukommt. Dann ist der Aufwand für die Erhaltung der Netzsicherheit 
höher. Wir haben heute schon weitgehend keinen planmäßigen Netzbetrieb mehr, 
also einen operativen Netzbetrieb mit den entsprechenden Aufwänden.

Die weiteren Abschaltungen nach Kohleverstromungsbeendigungsgesetz führen 
zu einer Verringerung des Angebots am europäischen Strommarkt. Das erzeugt 
natürlich steigende Preise, nicht nur bei uns. Wir machen den Strom sozusagen in 
ganz Europa teurer. Dazu kommt die Inflation, bei der wir nicht wissen, wo sie hin-
geht. Aber die Strompreise sind natürlich ein wichtiger sozialer Faktor, sie sind 
schon sehr hoch, und man kann der Bevölkerung nicht endlos steigende Strom-
preise zumuten. Ich vermute auch hier, dass künftig subventioniert wird.

Noch eine Bemerkung zur Akzeptanz. Ich habe heute mit einiger Bestürzung ge-
hört, dass in dieser Runde geradezu ein Demokratieabbau gefordert wird und Kriti-
ker der Windkraft in die Nähe zu Kriminellen gerückt werden. Damit ist bestimmt 
keine Akzeptanz zu erreichen. Wenn versucht wird, etwa 1.000 Bürgerinitiativen, 
die Windkraft-kritisch sind, zu kriminalisieren oder zu entmündigen, dann spaltet 
man die Gesellschaft, insbesondere die in Stadt und Land.

Bereits der Versuch ist strafwürdig, Druck auszuüben, indem zum Beispiel die 
Windkraft zur Frage der nationalen Sicherheit erklärt wird. Das ist einigermaßen lä-
cherlich. Dann wäre die Windstille die größte Gefahr für die nationale Sicherheit. 
Das ist unglaubwürdig.

Ich hoffe, ich habe soweit halbwegs die Fragen beantwortet.

Vorsitzende Stephanie Schuhknecht (GRÜNE): Dann kommt als Nächster Herr 
Dr. Wust. Nachher habe ich noch Herrn Ebel, und Herr Lausch hatte sich noch ge-
meldet. Ist das eine Frage? Dann würde ich jetzt Herrn Lausch vorziehen. Dann 
können Sie, Herr Wust, vielleicht auch noch darauf eingehen. – Herr Lausch, bitte 
schön.

Abg. Josef Lausch (FREIE WÄHLER): Ich hätte eine Frage an den Fachverband 
Biogas, an Herrn Dr. Rauh. Einer der Väter des EEG, Hans-Jörg Fell, ehemaliger 
Bundestagsabgeordneter, setzt sich vehement für die Abschaffung der Ausschrei-
bungen bei Biomasse ein. Ich sehe das ähnlich, gerade auch für die kleinstruktu-
rierten Biogasanlagen, die wir hier in Bayern, in Süddeutschland, haben. Sieht das 
der Fachverband Biogas ähnlich? Die zweite Frage hätte ich auch an Herr Rauh: 
Die EU hat ja geplant, die Stromerzeugung aus Biomasse bis 2030 erheblich aus-
zuweiten. Wie positioniert sich die Bundesregierung in der EU Ihrer Erfahrung 
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nach? Wie ist da der Informationsaustausch? Denn was in Berlin läuft und was in 
Brüssel läuft, das widerspricht sich ja ein bisschen,

Vorsitzende Stephanie Schuhknecht (GRÜNE): Ich würde jetzt trotzdem erst 
Herrn Wust aufrufen. Dann machen wir den Weg über die Biomasse noch mal zu 
Solar. Die Kolleginnen und Kollegen können ja überlegen, ob es noch etwas Wich-
tiges gibt. Wenn das nicht der Fall ist, ist es auch kein Schaden, wenn wir vielleicht 
vor 14 Uhr fertig sind. Aber jetzt machen wir erst mal noch die Wortmeldungen. – 
Bitte, Herr Wust.

SV Dr. Bernd Wust (BWE): Das waren ja jetzt unglaublich viele Zahlen. Ich hoffe, 
Sie konnten denen alle folgen. Denn das waren Zahlen über Zahlen über Zahlen. 
Ich will nur eine Zahl nennen: In Hinkley Point kostet die Kilowattstunde 15 Cent in 
der Erzeugung, und das auch nur, weil es der Staat stützt. Während wir in 
Deutschland, nachdem in der Energiekrise die Preise hoch waren, mittlerweile auf 
dem Niveau von 2019 und davor sind – und das ohne Kernkraft. Ich denke, was 
allein die Stromgestehungskosten angeht, führt an den Erneuerbaren an der Stelle 
nichts vorbei.

Aber ich will mich jetzt nicht auf die Zahlen konzentrieren, sondern vielleicht ein-
fach noch mal die Systemfrage darstellen. Der Systemwechsel, den wir einge-
schlagen haben, fußt eben nicht mehr auf großen Kraftwerken, die irgendeine 
Grundlast liefern, sondern auf einer Systematik aus verschiedenen Erzeugern und 
verschiedenen Dingen, die ineinandergreifen. Nämlich erstens, dass wir verschie-
dene Energieträger haben, Wind, Solar, die sich gegenseitig ergänzen, dass wir 
die räumlich verteilen, in Nord und Süd, weil der Wind eben nicht immer nur im 
Norden weht, sondern auch mal im Süden, die wir durch Netze verknüpfen – des-
wegen brauchen wir den Netzausbau –, die wir durch Speicher ergänzen, um so-
zusagen die Dellen und die Spitzen auszugleichen, und die wir auch durch zu-
schaltbare und abschaltbare Lasten ergänzen.

Ich glaube, das ist kein Rückschritt in das 18. Jahrhundert. Auch wenn wir sozusa-
gen rein marktwirtschaftlich rangehen und sagen, dass die Industrie sich auch dar-
auf einstellen kann, bestimmte Anwendungen, die man verschieben kann, dann 
eben auch zu verschieben. Genauso wie ein privater Verbraucher sein Auto eben 
dann aufladen kann, wenn der Strompreis negativ oder niedrig ist. Dann ist das am 
Ende vielleicht keine Verteuerung, sondern vielleicht sogar eine Vergünstigung für 
die Industrie. Deswegen glaube ich schon, dass man darüber sprechen muss, 
dass das kein Rückschritt ist. Das ist der eine Teil der Systemfrage.

Der andere Teil der Systemfrage ist: In diesem System haben wir natürlich 
Schwankungen. Wir haben Spitzen, die nach oben rausgehen, und wir haben Del-
len. Was wir erst mal übergangsweise an konventionellen Kraftwerken brauchen, 
ist, diese Dellen auszugleichen. Dafür brauchen wir keine Kraftwerke wie Kern-
kraftwerke, die durchlaufen, die ich nicht flexibel steuern kann, sondern ich brau-
che Kraftwerke, die flexibel einspringen können. Das ist eben Teil der Kraftwerk-
strategie. Das ist mit Gaskraftwerken, die dann irgendwann wasserstofffähig sind, 
auszugleichen.

Man muss sich halt ganz konkret fragen: Wenn ich jetzt die Sonnenglocke habe 
und in Bayern über die Mittagszeit drei, vier Stunden lang ins TenneT einspeise, 
nach oben, dann läuft in der Zeit das Kernkraftwerk eben durch und drückt noch 
mehr Strom in das Netz. Das ist genau das, was wir eben nicht mehr brauchen. 
Sondern wir brauchen flexible Kraftwerke, die genau in diese Lücken reingehen. 
Das ist die Biomasse, und das können Gaskraftwerke sein, die wasserstofffähig 
sind.
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Deswegen passt die Kernkraft nicht mehr in das ganze System. Das zur Kernkraft-
debatte.

Ich habe aber jetzt noch zwei Themen, die ich bei der Windkraft ansprechen wollte. 
Ich bin zwar nicht direkt angesprochen worden, aber ich glaube, sie sind nicht be-
antwortet worden.

Das eine Thema ist die Bürgerbeteiligung, das andere ist die Ausschreibung 
Staatsforsten.

Zur Bürgerbeteiligung: Bayern hat eine starke Tradition in der Bürgerbeteiligung bei 
Windkraft. Die Frage wird ja häufig mit der Windkraft diskutiert. Es gibt alle mögli-
chen Bauten und Dinge, die gemacht werden, bei denen man Bürgerbeteiligung 
nicht diskutiert. Bei der Windkraft wird das immer diskutiert, weil es akzeptanzför-
dernd ist.

Wer haben sehr viele Windkraftprojekte in Bayern, die mit Bürgerbeteiligung lau-
fen. Warum ist das so, und warum ist das vielleicht auch stärker als in anderen 
Bundesländern? – Als Anwalt bin ich bundesweit tätig und sehe das auch. Ich 
glaube, dass wir in Bayern sehr starke, aktive Kommunen haben, die die Dinge 
selbst in die Hand nehmen wollen. Die Bevölkerung oder die Menschen sind wahr-
scheinlich Macher, aber sie sind vor allen Dingen auch finanzstark. Man muss Bür-
gerbeteiligung auch bezahlen können. Es muss sich ja auch jemand finanziell be-
teiligen können. Wir hatten das Windkümmerer-Projekt, das sehr versucht hat, die 
lokale Verantwortlichkeit zu stärken. Deswegen glaube ich, dass wir in Bayern eine 
sehr starke Tradition der Bürgerbeteiligung haben.

Deswegen ist vielleicht ein Weg zur Beschleunigung der Energiewende auch, 
etwas einmal nicht zu tun. Im Moment wird diskutiert, ob man so etwas wie einen 
Wind-Cent einführen soll oder ein Bürgerbeteiligungsgesetz, also gesetzlich zu re-
gulieren, dass Bürgerbeteiligung stattfindet. Wir hatten das in einigen Bundeslän-
dern.

Ich glaube, wir brauchen das für Bayern nicht, weil wir eben diese Wurzeln haben 
und auch die Voraussetzungen dafür, dass sich Menschen beteiligen können, auch 
die finanziellen Voraussetzungen. Ich glaube, dass wir an der Stelle sozusagen 
wieder überregulieren und gerade auch die, die so eine Bürgerbeteiligung machen, 
wieder einer anderen Regulierung unterwerfen und Schranken einziehen würden, 
was man darf, und was man nicht darf. Ich würde dieser Diskussion in gewisser 
Weise vorgreifen wollen, weil ich meine, dass wir so etwas in Bayern im Moment 
jedenfalls nicht brauchen, weil viele Projekte als Bürgerbeteiligungsprojekte umge-
setzt werden.

Wenn ich jetzt zu den Staatsforsten komme, kann man den Bogen spannen, weil 
da die Entwicklung gewissermaßen gegenläufig ist. Die Staatsforste schreiben ihre 
Flächen aus, nach einem Punktesystem. Das wird gewertet, und am Ende ist die 
Höhe der Pacht, die bezahlt wird, oft das Ausschlaggebende. Dieses System führt 
zu zwei Problemen. Das erste Problem ist, dass in dem System die Gemeinden, 
die Standardgemeinden, quasi übergangen werden. Sie können am Anfang Kriteri-
en vorgeben, aber sie können nachher eigentlich nicht auswählen, wer in ihrer Ge-
meinde tätig wird.

Das ist ein Problem. Man kann zwar sagen, da wird eine schöne Braut ausgewählt, 
aber es ist halt so: Wenn ich die Braut nicht selber ausgewählt habe, gefällt sie mir 
am Ende vielleicht nicht. Das wirkt sich von den Gemeinden auf die Bürger und am 
Ende des Tages auch auf die Akzeptanz vor Ort aus, wenn dort plötzlich Fremde – 
und jeder ist irgendwo fremd, deswegen brauche ich jetzt keine einzelnen Betrei-
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ber anzusprechen – tätig werden. Wenn die Gemeinden nicht selber auswählen 
können, behindert das die Akzeptanz, glaube ich.

Das Zweite ist: Durch dieses System explodieren die Pachtpreise auf den Staats-
forstflächen. Das ist für den Staatshaushalt gut. Das ist auch gut für den Waldum-
bau, wir brauchen dafür auch das Geld. Aber es gibt ein gewisses Spannungsver-
hältnis zwischen Pachtpreisen und Bürgerbeteiligung. Wenn ich eine 
Bürgerbeteiligung aufsetze, vor allem eine finanzielle Bürgerbeteiligung, dann will 
ich, dass sich das für die Bürger rentiert. Das muss ich auch sicherstellen. Das 
muss auch konservativ kalkuliert sein, weil ich am Ende kein Risikoprodukt anbie-
ten will und auch nicht darf, und wir damit auch keine Akzeptanz erreichen. Deswe-
gen muss man sagen: Es gibt – ich nenne das jetzt mal so – Grundstückseigentü-
mermodelle, Pachtmodelle, mit denen eine sehr hohe Wertschöpfung generiert 
wird, und Bürgerbeteiligungsmodelle, mit denen eher bei den Beteiligten Wert-
schöpfung generiert wird. Beides zusammen geht schwierig, wenn wir die Kosten 
nicht unendlich in die Höhe treiben wollen. Ich kann jeden Euro ja auch nur einmal 
ausgeben.

Deswegen glaube ich, dass das System der Staatsforste auch dieses Bürgerbetei-
ligungsmodell am Ende ein Stück erschwert oder vielleicht auch zerstört. Deswe-
gen ist eine konkrete Forderung, dass wir an den Punkt noch mal rangehen müs-
sen. Am Ende wird man irgendeine Art von Vergabesystem machen müssen. Denn 
auf der anderen Seite ist es nun mal ein begehrtes Gut, und wenn man Klüngel 
vermeiden will, ist ein strukturierter Prozess schon wichtig. Aber ich glaube, dass 
wir erstens die Gemeinden stärker in die Entscheidungsfindung einbinden sollten, 
in die ganz konkrete Auswahl des Entwicklers, der vor Ort tätig wird, und dass wir 
zweitens die Pachtpreishöhe insgesamt deckeln oder konkret festlegen sollten, um 
dann andere Kriterien, die auch für die Gemeinde, für die Akzeptanz und für die 
Beteiligung gewünscht oder notwendig sind, stärker anzuheben, um am Ende 
etwas Ausgewogenes hinzubekommen. Ansonsten glaube ich, dass wir mit den 
Staatsforstausschreibungen, so, wie sie jetzt laufen, wenig Bürgerbeteiligung 
haben werden und sehr starke Investorenmodelle – ich nenne das jetzt mal so –, 
weil es am Ende vom Risikoprofil her nicht mehr zu einer Bürgerbeteiligung passt, 
wenn ich so eine hohe Pacht zu bezahlen habe.

Vorsitzende Stephanie Schuhknecht (GRÜNE): Danke schön. – Ich habe jetzt 
noch Herrn Ebel. Er hatte, glaube ich, noch eine Anmerkung zu dem, was Frau 
Dr. Fietze gesagt hat. Wenn ich mich richtig erinnere. Bitte.

SV Jörg Ebel (BSW): Ich stehe zwischen Ihnen und dem Buffet. Deswegen fasse 
ich mich kurz:

Ich hatte eine ganz wichtige Frage, auf die ich nicht eingegangen war, weil Kollege 
Bichler auf Ihre Frage, Herr Lausch, bei den Ausgleichsrechten schon eingegan-
gen war. Da hat der Bayerische Landtag ja wirklich viel bewegt und auch dem Aus-
bau der Photovoltaik auf den Freiflächen in Bayern noch mal einen deutlichen 
Schub gegeben, durch diese sehr pragmatischen Regeln bei den Ausgleichsflä-
chen.

Ich wollte hier einen Punkt erwähnen, den wir wieder ein bisschen zurückgestellt 
haben, der, glaube ich, auch im bayerischen Sinne ist und für den wir auch um Un-
terstützung werben.

Es geht um die Flächenstilllegung der Landwirte. Das ist ja ein Reizthema, das 
wissen wir alle. Sie ist ja auch – nachdem in Brüssel ein paar Strohballen gebrannt 
haben – für dieses Jahr ausgesetzt worden. Den weiteren Verlauf muss man ab-
warten. Aber es wäre natürlich eine reizvolle Sache, wenn man mit der Flächenstill-
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legung den Ausbau der Freiflächen-Photovoltaik ermöglicht und sagt, dass das 
dann eben als Flächenstilllegung anerkannt wird. In dem Bereich gibt es vielleicht 
Möglichkeiten. Ich sehe aber, dass ich da auf entschiedenen Widerspruch stoße.

Abg. Josef Lausch (FREIE WÄHLER): Hier herrscht ein großes Missverständnis. 
Von einer Flächenstilllegung, von 4 oder 5 % der Fläche, würde ich völlig Abstand 
nehmen, weil das ja immer nur vorübergehend ist. Mein Vorschlag war, vorhande-
ne Ausgleichsflächen, die die Kommunen schon haben, für Gewerbegebiete usw., 
mit Freiflächenanlagen zu belegen. Es geht mir nicht darum, wenn einer Freiflä-
chenanlagen neu baut. In meiner Gemeinde haben wir es schon geschafft, dass 
von 6 ha PV-Freiflächenanlagen 80 % von Ausgleichsflächen befreit wurden; nur 
für die Wirtschaftswege und den Zaun mussten wir Ausgleich schaffen.

Das Thema kann man im Einzelfall schon regeln. Nein. Aber zurzeit ist nicht er-
laubt, dass man auf vorhandenen Ausgleichsflächen eine PV-Freiflächenanlage 
montiert. Das war ein Verständnisproblem.

SV Jörg Ebel (BSW): Ich bin völlig inline, mit dem, was Sie sagen, Herr Abgeord-
neter Lausch. Das wäre jetzt der dritte Punkt gewesen. Entschuldigen Sie, dass ich 
dieses Europa-Thema vorgezogen hatte. Ich habe es nur gemacht, um zu illustrie-
ren, dass man smart Dinge zusammenbringen kann und dann aus der Belastung 
für einzelne Gruppen auch durchaus wieder eine Win-Situation machen kann, und 
dass das die Art und Weise ist.

Ich bin völlig bei Ihnen, dass das auch etwas ist, was wir angehen könnten, eben 
Ausgleichsflächen, die notwendig sind, dann in Form von Photovoltaik-Freiflächen 
anzuerkennen und das da reinzubringen. Das ist eine ganz smarte, gute Idee. Da 
können wir gerne gemeinsam vorangehen und das auch noch weiter forcieren. Ich 
glaube, das ist auch noch ein Thema für diese Wahlperiode.

Ebenso smart ist etwas, was wir aber noch zurückgestellt haben – das nur zur Ab-
rundung zum Thema Gebäude-PV: Die entscheidende Frage ist, ob Gebäude auch 
ausreichend für Photovoltaikanlagen ertüchtigt werden. Wir haben eigentlich vor zu 
sagen: Lasst uns doch bitte Neubauten Solar-ready machen. Angesichts der Lage 
bei den Baukosten haben wir das aber erst mal zurückgestellt. Das ist bei der auf-
geheizten Diskussion über Solarkosten, über Auflagen, über zu viel Bürokratie bei 
Neubauten im Moment kein Thema. Aber wir sollten das vielleicht in Richtung 
Ende des Jahrzehnts noch mal intensiver diskutieren.

Wo wir in Bayern auch noch etwas machen können, ist eben bei der Frage, wie 
insgesamt im Baurecht Bürokratieabbau in Bayern dahingehend gemacht wird, 
dass man Statik-Vorschriften und Brandschutzvorschriften prüft. Wenn man sich 
das anschaut, dann gibt es immer wieder Beispiele, wo neue Hallen gar nicht mit 
Photovoltaik belegt werden dürfen, weil dem neue Statik-Vorschriften entgegenste-
hen. Das ist vielleicht auch das Bemühen einer Taskforce von Praktikerinnen und 
Praktikern wert, da ran zu gehen, weil da sicherlich auch noch etliches Potenzial 
zu heben wäre.

Vorsitzende Stephanie Schuhknecht (GRÜNE): Herzlichen Dank. – Ich schaue 
in die Runde der Kolleginnen und Kollegen. Niemand zuckt. Okay. – Herr Rauh.

SV Dr. Stefan Rauh (Fachverband Biogas e.V.): Es steht noch die Antwort auf die 
Frage von Herrn Lausch aus, auf die Doppelfrage zum Thema Biogas. Das war 
zum einen die Frage hinsichtlich möglicher Förderoptionen, ob es neben Aus-
schreibungen Alternativen gibt. Grundsätzlich muss man sagen, dass Ausschrei-
bungen gerade in der Dimension, wie eben familiengeführte Betriebe das im Bio-
gasbereich tun, sicher nicht investitionsanreizend und auch nicht 
beteiligungsanreizend sind, weil bei einer solchen Teilnahme einfach Investitions-
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unsicherheit dabei ist und solche Teilnahmen an Ausschreibungen sicher auch 
nicht beschleunigend wirken.

Es ist uns aber leider beihilferechtlich gegeben, dass die erneuerbaren Energien 
über Ausschreibungen gefördert werden sollen. Es gibt aber durchaus Ausnahme-
möglichkeiten, die man nutzen kann, und gerade für kleinere Anlagen sollte man 
das nutzen, dass die eben nicht unbedingt in die Ausschreibungen gezwungen 
werden, sondern dass es einfachere Möglichkeiten gibt, gerade auch Anschlussre-
gelungen zu bekommen.

Die zweite Frage bezog sich auf den Vergleich, was auf EU-Ebene und was auf 
deutscher Ebene passiert. Da sieht man tatsächlich ein komplett anderes Mindset, 
um im Neuenglisch zu bleiben. Auf EU-Ebene setzt man große Hoffnungen in Bio-
masse und gerade auch Biogas, Biomethan als Option für einen gasförmigen 
Energieträger, um von der Abhängigkeit von Russland wegzukommen. Das ist dort 
im EU-Parlament auch präsent auf Tagungen rund um Biogas. Das wird also sehr 
positiv gesehen. Es gibt auch ehrgeizige Ziele. Die muss man sich mal zu Gemüte 
führen: Für 2030 plant die EU-Kommission 350 Terrawattstunden – nicht Strom, 
sondern Gas – aus Biogas, Biomethan. Die gleiche Menge ist geplant für Wasser-
stoff. Denn jeder redet über Wasserstoff, und nur das ist die Zukunft. Wir werden 
beides brauchen.

Man sieht, welche Bedeutung Biogas in den Gedankenspielen der EU-Kommission 
hat. Warum? – Die Kommissarin Kadri Simson hat es bei der Tagung erwähnt; ges-
tern hat sich REPowerEU ja zum zweiten Mal gejährt. Warum setzt sie auch auf 
Biogas? – Es gibt drei Gründe: Versorgungssicherheit – das ist klar –, Nachhaltig-
keit – das ist auch klar –, und der dritte Grund, den wir, glaube ich, häufig verges-
sen, gerade auch in Deutschland, ist Wertschöpfung – in dem Fall in der EU – und 
Wertschöpfung im eigentlichen Land, also keine Importe. Das heißt, wir nutzen hei-
mische Biomasse und halten die Wertschöpfung im eigenen Land, weil das alles 
auch der Installateur vor Ort macht und umsetzt.

Wir sollten uns auch in Deutschland auf die Fahnen schreiben, mehr darauf zu set-
zen. Diese Zielvorgaben sind von deutscher Seite noch unbeantwortet. Normaler-
weise muss jeder Mitgliedstaat einen Biomethan-, einen Biogas-Aktionsplan aufle-
gen. In Deutschland gibt es noch keinen. Überhaupt war Deutschland in dieser 
Diskussion über die letzten zwei Jahre immer sehr zurückhaltend. Die Kommunika-
tion zwischen der EU und Deutschland, dem deutschen Wirtschaftsministerium, 
war im Biogasbereich sehr eingeschränkt, was für uns immer wieder enttäuschend 
ist.

Vorsitzende Stephanie Schuhknecht (GRÜNE): Gut, dann haben wir diese 
Frage zuletzt auch noch klären können, wunderbar.

Ich bedanke mich ganz herzlich für die große Disziplin. Es ist nicht so einfach, über 
so lange Zeit fachlich zu diskutieren und am Ball zu bleiben. Auch herzlichen Dank, 
dass Sie sich die Zeit genommen haben, als Expertinnen und Experten heute bei 
uns zu sein. Ich glaube, es war auch keine leichte Aufgabe, einen so vielfältigen 
Fragenkatalog konzise zu bearbeiten. Da haben wir Sie auch gefordert, sage ich 
jetzt mal. Aber ich glaube, insgesamt hat es auch noch mal dem Erkenntnisgewinn 
hier im Hohen Haus gedient. Ich denke, wir werden jetzt gut damit weiterarbeiten 
können und uns überlegen, welche Stellschrauben wir in Bayern noch drehen kön-
nen, um die Energiewende zu beschleunigen. Insofern herzlichen Dank!

Eine gute Heimfahrt für die, die sich jetzt gleich auf den Weg machen und sonst 
noch einen schönen Arbeitstag! – Danke schön, wir schließen die Sitzung.

62
Bayerischer Landtag • 19. Wahlperiode

Wortprotokoll - Redebeiträge nicht autorisiert
Anhörung

9. WI, 16.05.2024

https://www.bayern.landtag.de/abgeordnete/abgeordnete-von-a-z/profil/5282


(Allgemeiner Beifall – Schluss: 13:39 Uhr)

Anhörung
9. WI, 16.05.2024

Bayerischer Landtag • 19. Wahlperiode
Wortprotokoll - Redebeiträge nicht autorisiert 63



Anhörung
9. WI, 16.05.2024

Bayerischer Landtag • 19. Wahlperiode Anlage 1



Anhörung
9. WI, 16.05.2024

Bayerischer Landtag • 19. Wahlperiode
Anlage 1 zum Wortprotokoll 65



66
Bayerischer Landtag • 19. Wahlperiode

Anlage 1 zum Wortprotokoll
Anhörung

9. WI, 16.05.2024



Anhörung
9. WI, 16.05.2024

Bayerischer Landtag • 19. Wahlperiode
Anlage 1 zum Wortprotokoll 67



68
Bayerischer Landtag • 19. Wahlperiode

Anlage 1 zum Wortprotokoll
Anhörung

9. WI, 16.05.2024



Anhörung
9. WI, 16.05.2024

Bayerischer Landtag • 19. Wahlperiode Anlage 2



70
Bayerischer Landtag • 19. Wahlperiode

Anlage 2 zum Wortprotokoll
Anhörung

9. WI, 16.05.2024



Anhörung
9. WI, 16.05.2024

Bayerischer Landtag • 19. Wahlperiode
Anlage 2 zum Wortprotokoll 71



72
Bayerischer Landtag • 19. Wahlperiode

Anlage 2 zum Wortprotokoll
Anhörung

9. WI, 16.05.2024



Anhörung
9. WI, 16.05.2024

Bayerischer Landtag • 19. Wahlperiode
Anlage 2 zum Wortprotokoll 73



74
Bayerischer Landtag • 19. Wahlperiode

Anlage 2 zum Wortprotokoll
Anhörung

9. WI, 16.05.2024



Anhörung
9. WI, 16.05.2024

Bayerischer Landtag • 19. Wahlperiode
Anlage 2 zum Wortprotokoll 75



Anhörung
9. WI, 16.05.2024

Bayerischer Landtag • 19. Wahlperiode Anlage 3



Anhörung
9. WI, 16.05.2024

Bayerischer Landtag • 19. Wahlperiode
Anlage 3 zum Wortprotokoll 77



78
Bayerischer Landtag • 19. Wahlperiode

Anlage 3 zum Wortprotokoll
Anhörung

9. WI, 16.05.2024



Anhörung
9. WI, 16.05.2024

Bayerischer Landtag • 19. Wahlperiode
Anlage 3 zum Wortprotokoll 79



80
Bayerischer Landtag • 19. Wahlperiode

Anlage 3 zum Wortprotokoll
Anhörung

9. WI, 16.05.2024



Anhörung
9. WI, 16.05.2024

Bayerischer Landtag • 19. Wahlperiode
Anlage 3 zum Wortprotokoll 81



82
Bayerischer Landtag • 19. Wahlperiode

Anlage 3 zum Wortprotokoll
Anhörung

9. WI, 16.05.2024



Anhörung
9. WI, 16.05.2024

Bayerischer Landtag • 19. Wahlperiode
Anlage 3 zum Wortprotokoll 83



84
Bayerischer Landtag • 19. Wahlperiode

Anlage 3 zum Wortprotokoll
Anhörung

9. WI, 16.05.2024



Anhörung
9. WI, 16.05.2024

Bayerischer Landtag • 19. Wahlperiode
Anlage 3 zum Wortprotokoll 85



86
Bayerischer Landtag • 19. Wahlperiode

Anlage 3 zum Wortprotokoll
Anhörung

9. WI, 16.05.2024



Anhörung
9. WI, 16.05.2024

Bayerischer Landtag • 19. Wahlperiode
Anlage 3 zum Wortprotokoll 87



Anhörung
9. WI, 16.05.2024

Bayerischer Landtag • 19. Wahlperiode Anlage 4



Anhörung
9. WI, 16.05.2024

Bayerischer Landtag • 19. Wahlperiode
Anlage 4 zum Wortprotokoll 89



90
Bayerischer Landtag • 19. Wahlperiode

Anlage 4 zum Wortprotokoll
Anhörung

9. WI, 16.05.2024



Anhörung
9. WI, 16.05.2024

Bayerischer Landtag • 19. Wahlperiode
Anlage 4 zum Wortprotokoll 91



92
Bayerischer Landtag • 19. Wahlperiode

Anlage 4 zum Wortprotokoll
Anhörung

9. WI, 16.05.2024



Anhörung
9. WI, 16.05.2024

Bayerischer Landtag • 19. Wahlperiode Anlage 5



94
Bayerischer Landtag • 19. Wahlperiode

Anlage 5 zum Wortprotokoll
Anhörung

9. WI, 16.05.2024



Anhörung
9. WI, 16.05.2024

Bayerischer Landtag • 19. Wahlperiode
Anlage 5 zum Wortprotokoll 95



96
Bayerischer Landtag • 19. Wahlperiode

Anlage 5 zum Wortprotokoll
Anhörung

9. WI, 16.05.2024



Anhörung
9. WI, 16.05.2024

Bayerischer Landtag • 19. Wahlperiode
Anlage 5 zum Wortprotokoll 97



98
Bayerischer Landtag • 19. Wahlperiode

Anlage 5 zum Wortprotokoll
Anhörung

9. WI, 16.05.2024



Anhörung
9. WI, 16.05.2024

Bayerischer Landtag • 19. Wahlperiode
Anlage 5 zum Wortprotokoll 99



100
Bayerischer Landtag • 19. Wahlperiode

Anlage 5 zum Wortprotokoll
Anhörung

9. WI, 16.05.2024



Anhörung
9. WI, 16.05.2024

Bayerischer Landtag • 19. Wahlperiode
Anlage 5 zum Wortprotokoll 101



Anhörung
9. WI, 16.05.2024

Bayerischer Landtag • 19. Wahlperiode Anlage 6



Anhörung
9. WI, 16.05.2024

Bayerischer Landtag • 19. Wahlperiode
Anlage 6 zum Wortprotokoll 103



104
Bayerischer Landtag • 19. Wahlperiode

Anlage 6 zum Wortprotokoll
Anhörung

9. WI, 16.05.2024



Anhörung
9. WI, 16.05.2024

Bayerischer Landtag • 19. Wahlperiode
Anlage 6 zum Wortprotokoll 105



106
Bayerischer Landtag • 19. Wahlperiode

Anlage 6 zum Wortprotokoll
Anhörung

9. WI, 16.05.2024



Anhörung
9. WI, 16.05.2024

Bayerischer Landtag • 19. Wahlperiode
Anlage 6 zum Wortprotokoll 107



108
Bayerischer Landtag • 19. Wahlperiode

Anlage 6 zum Wortprotokoll
Anhörung

9. WI, 16.05.2024



Anhörung
9. WI, 16.05.2024

Bayerischer Landtag • 19. Wahlperiode
Anlage 6 zum Wortprotokoll 109



110
Bayerischer Landtag • 19. Wahlperiode

Anlage 6 zum Wortprotokoll
Anhörung

9. WI, 16.05.2024



Anhörung
9. WI, 16.05.2024

Bayerischer Landtag • 19. Wahlperiode
Anlage 6 zum Wortprotokoll 111



Anhörung
9. WI, 16.05.2024

Bayerischer Landtag • 19. Wahlperiode Anlage 7



Anhörung
9. WI, 16.05.2024

Bayerischer Landtag • 19. Wahlperiode
Anlage 7 zum Wortprotokoll 113



114
Bayerischer Landtag • 19. Wahlperiode

Anlage 7 zum Wortprotokoll
Anhörung

9. WI, 16.05.2024



Anhörung
9. WI, 16.05.2024

Bayerischer Landtag • 19. Wahlperiode
Anlage 7 zum Wortprotokoll 115



116
Bayerischer Landtag • 19. Wahlperiode

Anlage 7 zum Wortprotokoll
Anhörung

9. WI, 16.05.2024



Anhörung
9. WI, 16.05.2024

Bayerischer Landtag • 19. Wahlperiode
Anlage 7 zum Wortprotokoll 117



118
Bayerischer Landtag • 19. Wahlperiode

Anlage 7 zum Wortprotokoll
Anhörung

9. WI, 16.05.2024



Anhörung
9. WI, 16.05.2024

Bayerischer Landtag • 19. Wahlperiode
Anlage 7 zum Wortprotokoll 119



120
Bayerischer Landtag • 19. Wahlperiode

Anlage 7 zum Wortprotokoll
Anhörung

9. WI, 16.05.2024



Anhörung
9. WI, 16.05.2024

Bayerischer Landtag • 19. Wahlperiode
Anlage 7 zum Wortprotokoll 121



122
Bayerischer Landtag • 19. Wahlperiode

Anlage 7 zum Wortprotokoll
Anhörung

9. WI, 16.05.2024



Anhörung
9. WI, 16.05.2024

Bayerischer Landtag • 19. Wahlperiode
Anlage 7 zum Wortprotokoll 123



124
Bayerischer Landtag • 19. Wahlperiode

Anlage 7 zum Wortprotokoll
Anhörung

9. WI, 16.05.2024



Anhörung
9. WI, 16.05.2024

Bayerischer Landtag • 19. Wahlperiode
Anlage 7 zum Wortprotokoll 125



126
Bayerischer Landtag • 19. Wahlperiode

Anlage 7 zum Wortprotokoll
Anhörung

9. WI, 16.05.2024



Anhörung
9. WI, 16.05.2024

Bayerischer Landtag • 19. Wahlperiode Anlage 8



128
Bayerischer Landtag • 19. Wahlperiode

Anlage 8 zum Wortprotokoll
Anhörung

9. WI, 16.05.2024



Anhörung
9. WI, 16.05.2024

Bayerischer Landtag • 19. Wahlperiode
Anlage 8 zum Wortprotokoll 129



130
Bayerischer Landtag • 19. Wahlperiode

Anlage 8 zum Wortprotokoll
Anhörung

9. WI, 16.05.2024



Anhörung
9. WI, 16.05.2024

Bayerischer Landtag • 19. Wahlperiode
Anlage 8 zum Wortprotokoll 131



132
Bayerischer Landtag • 19. Wahlperiode

Anlage 8 zum Wortprotokoll
Anhörung

9. WI, 16.05.2024



Anhörung
9. WI, 16.05.2024

Bayerischer Landtag • 19. Wahlperiode
Anlage 8 zum Wortprotokoll 133



Anhörung
9. WI, 16.05.2024

Bayerischer Landtag • 19. Wahlperiode Anlage 9



Anhörung
9. WI, 16.05.2024

Bayerischer Landtag • 19. Wahlperiode
Anlage 9 zum Wortprotokoll 135



136
Bayerischer Landtag • 19. Wahlperiode

Anlage 9 zum Wortprotokoll
Anhörung

9. WI, 16.05.2024



Anhörung
9. WI, 16.05.2024

Bayerischer Landtag • 19. Wahlperiode
Anlage 9 zum Wortprotokoll 137



138
Bayerischer Landtag • 19. Wahlperiode

Anlage 9 zum Wortprotokoll
Anhörung

9. WI, 16.05.2024



Anhörung
9. WI, 16.05.2024

Bayerischer Landtag • 19. Wahlperiode
Anlage 9 zum Wortprotokoll 139



140
Bayerischer Landtag • 19. Wahlperiode

Anlage 9 zum Wortprotokoll
Anhörung

9. WI, 16.05.2024



Anhörung
9. WI, 16.05.2024

Bayerischer Landtag • 19. Wahlperiode
Anlage 9 zum Wortprotokoll 141



Anhörung
9. WI, 16.05.2024

Bayerischer Landtag • 19. Wahlperiode Anlage 10



Anhörung
9. WI, 16.05.2024

Bayerischer Landtag • 19. Wahlperiode
Anlage 10 zum Wortprotokoll 143



144
Bayerischer Landtag • 19. Wahlperiode

Anlage 10 zum Wortprotokoll
Anhörung

9. WI, 16.05.2024



Anhörung
9. WI, 16.05.2024

Bayerischer Landtag • 19. Wahlperiode
Anlage 10 zum Wortprotokoll 145



146
Bayerischer Landtag • 19. Wahlperiode

Anlage 10 zum Wortprotokoll
Anhörung

9. WI, 16.05.2024



Anhörung
9. WI, 16.05.2024

Bayerischer Landtag • 19. Wahlperiode
Anlage 10 zum Wortprotokoll 147



148
Bayerischer Landtag • 19. Wahlperiode

Anlage 10 zum Wortprotokoll
Anhörung

9. WI, 16.05.2024



Anhörung
9. WI, 16.05.2024

Bayerischer Landtag • 19. Wahlperiode
Anlage 10 zum Wortprotokoll 149



150
Bayerischer Landtag • 19. Wahlperiode

Anlage 10 zum Wortprotokoll
Anhörung

9. WI, 16.05.2024



Anhörung
9. WI, 16.05.2024

Bayerischer Landtag • 19. Wahlperiode
Anlage 10 zum Wortprotokoll 151



152
Bayerischer Landtag • 19. Wahlperiode

Anlage 10 zum Wortprotokoll
Anhörung

9. WI, 16.05.2024



Anhörung
9. WI, 16.05.2024

Bayerischer Landtag • 19. Wahlperiode
Anlage 10 zum Wortprotokoll 153



154
Bayerischer Landtag • 19. Wahlperiode

Anlage 10 zum Wortprotokoll
Anhörung

9. WI, 16.05.2024



Anhörung
9. WI, 16.05.2024

Bayerischer Landtag • 19. Wahlperiode
Anlage 10 zum Wortprotokoll 155



Anhörung
9. WI, 16.05.2024

Bayerischer Landtag • 19. Wahlperiode Anlage 11



Anhörung
9. WI, 16.05.2024

Bayerischer Landtag • 19. Wahlperiode
Anlage 11 zum Wortprotokoll 157



158
Bayerischer Landtag • 19. Wahlperiode

Anlage 11 zum Wortprotokoll
Anhörung

9. WI, 16.05.2024



Anhörung
9. WI, 16.05.2024

Bayerischer Landtag • 19. Wahlperiode
Anlage 11 zum Wortprotokoll 159



160
Bayerischer Landtag • 19. Wahlperiode

Anlage 11 zum Wortprotokoll
Anhörung

9. WI, 16.05.2024



Anhörung
9. WI, 16.05.2024

Bayerischer Landtag • 19. Wahlperiode
Anlage 11 zum Wortprotokoll 161



162
Bayerischer Landtag • 19. Wahlperiode

Anlage 11 zum Wortprotokoll
Anhörung

9. WI, 16.05.2024



Anhörung
9. WI, 16.05.2024

Bayerischer Landtag • 19. Wahlperiode
Anlage 11 zum Wortprotokoll 163



164
Bayerischer Landtag • 19. Wahlperiode

Anlage 11 zum Wortprotokoll
Anhörung

9. WI, 16.05.2024



Anhörung
9. WI, 16.05.2024

Bayerischer Landtag • 19. Wahlperiode
Anlage 11 zum Wortprotokoll 165



166
Bayerischer Landtag • 19. Wahlperiode

Anlage 11 zum Wortprotokoll
Anhörung

9. WI, 16.05.2024



Anhörung
9. WI, 16.05.2024

Bayerischer Landtag • 19. Wahlperiode
Anlage 11 zum Wortprotokoll 167



168
Bayerischer Landtag • 19. Wahlperiode

Anlage 11 zum Wortprotokoll
Anhörung

9. WI, 16.05.2024



Anhörung
9. WI, 16.05.2024

Bayerischer Landtag • 19. Wahlperiode
Anlage 11 zum Wortprotokoll 169


